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Der u.a. für das Notarhaftungsrecht zuständige lX.

Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte über die

Frage zu entscheiden, ob ein (Anwalts-)Notar für
Schäden einzustehen hat, die Kapitalanlegern

dadurch entstanden, daB sie im Vertrauen auf eine
Erklärung des Notars über hinterlegte Sicher-
heiten einer lGpitalanlagegesellschaft mit Sitz
in Liechtenstein Gelder überließen.

Die angeblichen Sicherheiten für die hingegebe-
nen Beträge nebst derversprochenen Rendite von

10%o bestanden in barem Geld, das in Safes von

zwei Banken in Antwerpen und Brüssel deponiert
wurde, Dies geschah nach der Behauptung des

Notars wie folgt: Dieser und der Vertreter H, einer

in Delaware/USA ansässigen Gesellschaft, der die '

Gelder der Anleger von dem Liechtensteiner

Unternehmen überlassen wurden, begaben sich
zu den belgischen Banken und mieteten gemein-

sam einen Safe. Der laut Mietvertrag einzige

Schlüssel wurde dem Notar ausgehändigt.

Danach ging man in den Saferaum. Dort wurde
ein von H. mitgebrachter Geldbetrag von jeweils

mehreren Millionen Deutsche Mark in den Safe

eingelegt. Der Notar führte den Safeschlüssel in
das Schloß ein und drehte ihn zunächst in eine
Richtung. Sodann stellte H. als eine Art Gegen-
sicherung einen dem Notar nicht bekannten Buch-

stabencode ein. Danach drehte der Notar den
Schlüssel um 180 Grad in die andere Richtung

und zog ihn ab. Als zusätzliche Sicherung führte

ein weiterer Notar - T. - eine ihm von der Bank

übergebene L-förmige Stahlplatte (Schlüssel-

kralle) in das Schloß des Safes ein und sicherte

diese mit einer rechteckigen Stahlplatte und einem

mitgebrachten Vorhängeschloß. H. schrieb den
Buchstabencode auf einen Zettel. Dieser wurde
zusammen mit den beiden Schlüsseln des Vor-

hängeschlosses und einer von einem belgischen
Notar beglaubigten Vollmacht des H., die den ver-
klagten Notar berechtigte, nach Ablauf der An-
legungsfrist den Safe allein zu öffnen und über
dessen lnhalt zu verfügen, in ein Kuvert gesteckt,

Dieses wurde von H. versiegelt und an T. über-
geben mit dem Auftrag, es nach einem Jahr an

den verklagten Notar zu übersenden. Dieser und
H. erhielten von der Bank eine Zugangskarte zum

Saferaum, aus deren farblicher Gestaltung sich

ergab, daß nur beiden gemeinsam der Zugang
zum Saferaum zu gewähren war, Als auf die
hinterlegten Gelder zugegriffen werden sollte,

waren die Safes leer. Die Anlagegesellschaft in

Liechtenstein fiel in Konkurs. Nach H. wird von
lnterpol gefahndet.

Der Bundesgerichtshof entschied, daß der ver-
klagte Notar den Anlegern für den Verlust ihrer
Gelder wege n sch u ld hafter Amtspf I ichtverle2u n g

einzustehen hat, und bestätigte insoweit das Ober-
landesgericht Stuttgart als Vorinstanz. Das Ver-
wahrungsgeschäft entsprach nicht den Anforde-
rungen, die das deutsche Notarrecht an die Ver-
wahrung von Bargeld durch einen Notar stellt.

Danach muß ein Notar den Safe ausscfilieBlich
im eigenen Namen mieten und Alleinbesitz an
seinem Inhalt eruyerben. Daran fehlte es hier.

Gleichwohl hatte der Notar mit seiner gegenüber
den Anlegern abgegebenen Erklärung zu den hin-
terlegten Sicherheiten den Eindruck enrueckt, die
Hinterlegung entspreche den gesetzlichen Anfor-
derungen. Das hatte diese veranlaßt, ihre Gelder
der Gesellschaft in Liechtenstein anzuvertrauen.

Das Oberlandesgericht hatte allerdings gemeint,

der Notar könne erst auf Schadensersatz in

Anspruch genommen werden, wenn feststehe,
daß die Anlager keine andenrueitigen Ersa2mög-
lichkeiten hätten; als solche kämen hier
nnsprucne gegen die Berater rn Betracht, die das
An lagegeschäft verm ittelt hätten. Dem gegen ü ber
hat der Bundesgerichtshof es dem Notar venruehrt,

sich auf die Subsidiaritätseiner Haftung zu beru-
ten. Zwar braucht der Notar nach der Bundesnot-
arordnung regelmäßig erst dann zu hafen, wenn
der durch ihn Geschädigte nichtvon anderer Seite

Ersatz erlangen kann. Dies gift nach dem Gese2
nicht gegenüber dem ,,Auftraggeber" bei solchen
Geschäften, die - wie eine Venrvahrung von Geld

- nicht zur notariellen Beurkundungstätigkeit
gehören, sondern die auch andere Personen
wahrnehmen können und deren Übernahme der
Notar deshalb ablehnen darf. Der Bundesge-
richtshof hat sich erslmals grundsä2lich mit dem
Begriff des,,Auftraggebers" auseinanderge-
se2t. Er hat entschieden, daß darunter auch der-
jenige fällt, dem gegenüber der Notar gezielt

Erklärungen abgibt, von denen er weiß, daß diese
für den Empfänger die einzige verläßliche Grund-
lage für bedeutsame vermögensrechtliche Ent-

scheidungen sind.

(Urteile vom 21.11.1996 - lX ZR 182/95 u.a.;
Pressemitteilung d. BGH 68n996)
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Steuerberaterhonorar

- Fälligkeit

- Verjährung

- Rechnungslegung

- Abschlagszahlung
(BGH, Urt. v. 21.11.1996 - lX ZR 159/95)

Leitsätze:

1. Der Vergälungsanoprucft des Steuor-
beratere vedätrrt in avei Jahren (S196
Abs. 1 Na 15); die Veriährung beginff mit
dem $cfilu0 des Jahres, in dem die Ver-
giltung nadr I 7 $tBGebV fällig geworden
ist (g$ 198,201 BGB), unabhängig davon,
ob der $teuerberater aeinem Aufuag-
geber eine Recfinung ertoilt hat

2. 7*lr Veriäh rungsuntorbrsc$ ung du rctr

Abschlagszahlung.

Tatbestand:
Der Kläger verlangt vom Beklagten Vergütung

wegen Steuerberaterleistungen für die Zeit von

1981 bis 1988.

Der Klägerwar seit 1976 steuerlicher Berater der

Eheleute M. und W.E. Frau E. starb 1991 und

wurde von ihrem Ehemann beerbt; dieser starb

1992 und wurde vom Beklagten beerbt.

Der 1993 eingeklagte Anspruch auf Zahlung

einer Vergütung von insgesamt 65.731,88 DM

nebst Zinsen wurde in den Vorinstanzen zuer-

kannt. Mit seiner Revision verfolgt der Beklagte

weiter seinen Antrag, die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihm die Beschränkung seiner Haftung

auf den Nachlaß vorzubehalten.

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-

fungsurteils und Abweisung der Klage.

Aus den Gründen:
Die vom Berufungsgericht zuerkannte Honorar-

forderung gegen den beklagten Erben beruht

auf einem Steuerberatervertrag des Klägers mit

seinen verstorbenen Mandanten. Der Vertrag

umfqßte nach dem Vorbringen der Parteien und

den berechneten Leistungen alle anfallenden

Steuerangelegenheiten der Auftraggeber und

war deswegen - gemäß dem Regelfall - ein

Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung

zum Gegenstand hatte (SS 611 ff,675,1967 BGB;

vgl. BGHZ 115,382, 386).

Entgegen der Ansicht der Vorinstanzgn ist der
Vergütungsanspruch jedoch - gemäß der Ein-

rede des Beklagten - verjährt (5222 Abs. 1

BGB).

Die Vorinstanzen haben zu Recht angenom-
men, daß der Anspruch eines Steuerberaters

auf Vergütung nach der Gebührenverordnung

für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und

Steuerberatungsgesellschaften - StBGebV -
vom 17. 12.1981 (BGBI 11442), geändert durch

Verordnung vom 20.6.1988 (BGBI I 841), -
eberiso wie die Honorarforderung eines Rechts-

anwalts (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1994 - lX ZR

222/93, ZIP 1995, 118;v. 6.7.1995 - lX ZR 132/94,

WM 1995, 1962) - gemäß S 196 Abs. 1 Nr. 15

BGB in zwei Jahren verjährt; die Veriährung
beginnt mit dem Schluß des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist (SS 198, 20-1

BGB;KG DSIR 1979,296;OLG Celle, BB 1984,

92; OLG Koblenz, BB 1989,2001,2002; Egge-

siecker in: Bonner Handbuch der Steuerbera-

tung - Fach D - 1990, S 796 BGB Rdnr. 200;
Eckert/ Böttch er, Ste u erbe ratergebü h renvero rd-

nung 2. Aufl., Vorbem. 1.3.13 zu $1 - S. 131 t;

Mittelsteiner/Scholz, Steuerberatergebühren-

verordnung 3. Aufl., S. 63; dieselben, Handbuch

zu r Ste u e rbe rate rg e b ü h re nve ro rd n u n g 1 9 82, S.

1 3 ; B ittner/ Ru d ek, Ste uerberaterg eb ü h renver-

ordnung 1983, in: Der Wirtschafts-Kommenta-

tor,$7Anm.3).

Entgegen der Ansicht der Revisionsenruiderung

wurde die Verjährungsfrist nicht erst durch die

Berechnung der Vergütungsansprüche Ende

1989 und 1990 in Lauf gesetzt. Der Ver-
jährungsbeginn setzt nicht voraus, daR der
Steuerberater seinem Auftraggeber eine
Rechnung erteilt hat (Eggesiecker, a.a.O., S 198

BGB Rdnrn. 200, 220, 240, 400, 520; S 7
,,Ste ugo" Rd n r. 750 ; Ecke rt/ Böttcher, a.a.O. ; M it-

tel stei n er/ Scholz, Steuerbe ratergeb ü h renver-

ordnung, a.a.O., S. 67-65; dieselben, Handbuch,

a.a.O.; Bittner/Rudek, a.a.O., $ 7 Anm. 1, 3).

Daran ändert es nichts, daß in der Gebühren-

verordnung für Steuerberater eine entspre-

Gt-2/97
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chende Klarstellung wie in $ 18 Abs. 1 SaV 2
BRAGO fehlt.

Ein Anspruch entsteht im Sinne des $ 198 BGB,

sobald er fällig wird und notfalls eingeklagt wer-

den kann (BGHZ 55, 340, 341). Dte Vergütung
des Steuerberaters wird fällig, wenn derAuf-
trag erledigt oder die Angelegenheit beendet
ist (S7 StBGebV). Für den Verjährungsbeginn
genügt die Möglichkeit, eine verjährungsunter-

brechende Feststellungsklage zu erhaben ($$

209 Abs. '1 BGB, 256 ZPO); nicht erforderlich

ist, daß der Anspruch bereits Gegenstand einer
Leistungsklage sein kann (BGHZ 79, 176, 177 f;

BGH, Urt. v. 19. 1. 1978 - Vll ZR 304/75, WM 1978,

496). Danach ist es insoweit unerheblich, daß
der Steuerberater die Vergütung gemäB S9
StBGebV nur aufg rund einer unterzeichneten
und dem Auftraggeber mitgeteilten Berech-
nung ,,einfordern", also Zahlung verlangen
kann. Bestreitet der Auftraggeber bereits vör
Erteilung einer Rechnung den Anspruch oder
verweigert er seine Leistung aus anderen Grün-

den, so kann der Steuerberater auf Feststellung

seiner Vergütungsforderung klagen.

Die Revisionseruviderung kann sich für' ihre

Ansicht, der Verjährungsbeginn für eine

Honorarforderung des Steuerberaters hänge

von cier Erteiiung einer Rechnung ab, nicht cjar-

auf berufen, daß der Auftragnehmer aufgrund

eines Werkvertrages, dem die VOB/B zugrun-
deliegt, die Schlußzahlung erst nach Vorlage der

Schlußrechnung verlangen kann (S 16 Nr.3 Abs.

1 VOB/B), so daß die Verjährung der Werklohn-

forderung erst mit dem nach diesem Zeitpuntct

liegenden Jahresschluß beginnt (BGHZ 83,382,

383 t). Diese Rechtslage kann nicht auf den vor-
liegenden Sachverhalt übertragen werden.

Vertragspartner können die Fälligkeit eines ver-

traglichen Anspruchs schon bei Vertragsab-

schluß hinausschieben (BGH, Urt. v. 24.10.1991

- lX ZR 18/91, NJW-RR 1992, 254, 255 zu $ 16

BRAGO). Dies geschieht, wenn sie besondere
Fälligkeitsvorausse2ungen gemäß $ 16 Nr. 3
VOB/B vereinbaren (BGHZ79, 176, 179).Diese

Regelung entspricht einer besonderen lnteres-

senlage beider Vertragspartner (BGHZ 79, 176,

179; 83, 382, 384 f; 105, 290, 293 ff; BGH, Urt.

v.8.7.1981 - VlllZR 222/80, NJW 1982,930,931

t. Mit seiner Schlußrechnung gibt der Unter-
nehmer zu erkennen, was er aus seiner Sicht

für seine Werkleistung noch zu fordern hat. Ent-

richtet der Auftraggeber die verlangte Schluß-
zahlung, so schließt deren vorbehaltlose An-
nahme Nachforderungen grundsätzlich aus
(S16 Nr. 3 Abs. 2-4VOB/B). Der Auftragneh-
mer kann den Verjährungsbeginn nicht durch
Verzögerung der Schlußrechnung nach Belie-
ben hinausschieben, weil der Auftraggeber not-
falls selbst die Schl!ßrechnung aufstellen darf
(S 14 Nr. 4 VOB/B).

Ei ne verg leich bare I nteressen lage der Vertrags-
partner betrifft $ B Abs. 1 HOAI; danach wird das
Honorar eines Architekten und lngenieurs fällig,

wenn die Leistung vertragsgemäß erbracht und
eine prüffähige Honorarschlußrechnung über-
reicht worden ist, so daß die Verjährung der
Honorarforderung erst mit dem Schluß des Jah-'
res nach ordnungsgemäßer Berechnung

beginnt (BGH, Urt. v. 19.6J986 - Vll ZR 221/85,

NJW-RR 1986, 1279;v. 14.3.1991 - VIIZR 10/90,
BauR 1991, 489). Eine solche lnteressenlage
fehlt im vorliegenden Fall. Es ist auch weder
behauptet noch festgestellt worden, die Parteien

hätten die Fäl lig keit ei ner Verg ütu n gsforderu ng

des Klägers an besondere Voraussetzungen
geknüpft und damit hinausgeschoben.

il

1. ljie Vorinstanzen sind zutrettend davon aus-
gegangen, die Verjährung der eingeklagten Ver-
gütungsansprüche für die Steuerberaterleistun-
geh, die nach unbeanstandeter tatrichterlicher
Feststellung von 1984 bis 1989 erbracht worden

sind, habe jeweils am Ende des Jahres begon-
nen, in dem diese Leistungen vorgenommen
worden seien.

lnsoweit ist maßgeblich, wann - innerhalb des
fortbestehenden (Dauer-) Auftrags - die Ange-
legenheiten beendet wurden, für welche die

berechneten Vergütungen verlangl werden (S7

StBGebV), Die,,Angelegenheit" im gebühren-
rechtlichen Sinne ist nicht identisch mit dem

,,Auftrag"; dieser kann mehrere Angelegenhei-
ten umfassen (vgl. $$0 lq 12, IQ StBGebV;
BGH, tJrt. v. 24.11 .1994 - lX ZR 222/93, a.a.O).
Die Angelegenheit, die sich auf mehrere -
gebührenrechtlich unbeachtliche - Einzelfätig-

keiten erstrecken kann, ist in der Regel die
Grundlage der Gebührenbemessung (Egge-

@
97,6

Die Teilnahme einer Steuerberatungsgesell-

schaft als Ausstellerin auf einer Fachmesse für

Heilberufe verstößt ebenso wie die dort vorge-
nommene Verteilung bzw. Bereithaltung von

Druckerzeugnissen mit einer Selbstdarstellung

ihres Leistungsangebotes gegen das Verbot der

berufswidrigen Werbung gem. S57 Abs. 1

StBerG. (Leits, n, amtl.)
(OLG Celle, Uft.v. 5.6.1996 - 13 U 263/95,
n. rkr. - DSIR 1996, 1223)

Proze8fährungsbe'fugnie dee Süeuer-

beraters / Praxistreuhänder / Honorar-
ansprüctre

Der Praxistreuhänder ist nicht befugt, die den

Erben zustehenden Honorarforderungen aus

Steuerberatung im eigenen Namen klageweise
geltend zu machen.
(LG Darmstadt, Urt.v. 16.3.1996 - 2 O 520/95

- DSüR 1996, 1584)

2. Das lnstitut für betriebliche Altersversorgung

- GIBA - legt als Ergebnis der Jahrestagung

1996 den Jahresband 1996 ,,Zur Zukunft der
betrieblichen Altersversorgung" vor. Folgende

Themen werden behandelt:

Betriebliche Altersversorgung am

Scheideweg

Versorg u ngsleistu n gen

neue haftungsrechtliche Aspekte in der

betriebl ichen Altersversorg u ng

Beratungsem pfehlu ngen zur AngerileSSefl -

heit der Bezüge und geschäftsführender

' Gesel'lsbhafter nach der neuen BFH-Recht-

sprechung

Deferred Compensation - Altersversorgung
gegen Bezügeverzicht -
Betriebliche Altersversorgu ng - akuteller

denn je -
Die Themen sind für Steuärberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und Unternehmer aktuell,

die sich mit betrieblicher Altersversorgung be-

fassen. Die Schrift kann für 15,- DM vom Gerling

lnstitut Giba unter der Fax-Nr. 0221/144-3461 "

bestellt werden.

1. Eine umfassende wissenschaftliche Untersu-

chung zur Bewertung von Wirtschaftsprüfer-

und Steuerberaterpraxen wird vom IDW-Verlag

vorgelegt. Es soll den Berufsangehörigen bei

der Bewältigurig dieses komplexen Problems

durch Empfehlungen und konkrete Lösungs-

ansätze unterstü2en. Ein Schwerpunkt wird

durch die Ermittlung eines Entscheidungswerts

in Kauf- und Verkaufssituationen gebildet. Da-

neben wird die Ermittlung gesetlicher oder
vertrag I icher Abf i nd u n gsansprüche erörtert.

Die Untersuchung wendet sich an die Angehöri-
gen der wirtschaftsprüfenden und steuerbera-

tenden Berufe, ist aber auch hilfreich anderen

Freiberuflern, die mit dem Problem der Praxis-

bewertung konfrontiert werden.

Joachim Englert, Die Bewertung von WP- und

StB-Praxen, 1996, 333 Seiten, DM 78,-, IDW-

Verlag, ISBN 3-8021 -0719-5

(Heft 1-2,1997)

Abschlußprüfung i

- und Steuerberatung, S319 HGB

Adelstitel
- Vermittlung d. -
Auskunftsvertrag

- stillschweigender Abschluß
: Bilanz
: Verhandlungen

Beweislast
- Kündigungsgrund

97,2

w,11

9Z 3e
9Z 39

GI Hinweise

Stichwort- und
Entsch e i d u n gsve rze i ch n i s
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gewiesen, daß der Kläger als KV über das Ver-

mögen der KG in Anspruch genommen werde,
da die KG infolge Masseerschöpfung zahlungs-
unfähig sei und mit einer Befriedigung der nach
Eröffnung des KV durch die Handlungen des
Klägers ausgelösten USt nach der Einstellung

des Konkursverfahrens nicht mehr zu rechnen
sei (vgl. BFH in BSIB/ ll 1989, 491 unter ll 5a).

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 136 Abs.
1 SaE 3 FGO, die Streitwertfestsetzung auf $ 13

Abs. '1 Gerichtskostengesetz und die Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf

$151 Abs. 3 FGO i.V.m. SS708 Nr. 10 und 711

Zivilprozeßordnung.

Naüfoderungszinsen, S 23i| a AO I
Versto8 gegen Treu und Glauben

Der Grundsatz von Treu und Glauben steht der
Festsetzung von Nachforderungszinsen gemäß

$233 a Abs. 1 AO 1977 dann nicht entgegen,
wenn das Entstehen des Zinsanspruchs neben
Versäumnissen des FA maßgebend auch auf
ei ner Verletzu ng der Steuererkläru n gspf I icht des
Stpfl. beruht.
(BGH, Urt. v. 26.3.1996 - lX R 62/93

- BFH/NV 1996,797)

WerbevErbot / Btirogemeinsc*rafr
RA mit StB

Die Kundmachung einer Bürogemeinschaft
eines Rechtsanwalts mit einer Steuerberaterin
auf dem Geschäftspapier des Rechtsanwalts ist

irreführend und verstößt gegen das Werbever-

bot. Es besteht hierdurch die Gefahr, beim Rat-

suchenden werde der Bndruck erweckt, daß es

sich um eine Sozietät handele.
(LG Düsseldort, Beschl. v. 17.8.1995

45 StL B/95, rkr. DSIR 1996, 847)

Fortbildungstagung in der Schweiz /
Eetriebsausgabenabzug

Zu den abzugsfähigen Betriebsausgaben kön-
nen auch Aufwendungen eines Rechtsanwalts
für eine Fortbildungsveranstaltung gehören, die
an einem beliebten Urlaubsort stattfindet, sofern
eine vergleichbare Veranstaltung anderenorts
nicht angeboten wird.
(FG Berlin, Urt. v. 23.6.1995 - lll 283/92,
Revision eingelegt - Az. beim BFH: lV R 36/96)

Gewerblic*re Tlitigkeil dee Sleuer-
beraters / Asfeichtsrat / Stellvertretung
eines Gesellsc*rafters

Die Mitgliedschaft eines Steuerberaters im Auf-
sichtsrat ei nes gewerbl ichen'Unterneh mens bei
g leichzeitiger Generalvertretu n g sei ner Ehef rau

als Gesellschafterin und einer Tätigkeit als
Steuerberater dieser Gesellschaft kann eine be-
herrschende Stellung im Unternehmen begrün-
den, die einer gewerblichen Tätigkeit gleichzu-

setzen ist. Auch besteht die naheliegende
Gefahr einer lnteressenkollision.
(AG Potsdam, Uft. v. 15.2.1996

- 22 C 487/95, rkr. - DSiR 1996, 1063)

Zugangsvermutung für $teuerbescfi eid,

s122 AO

Die Zugangsvermutung des $ 122 Abs.2 Nr. 1

der Abgabenordnung ( O 1977) gilt auch dann,
wenn der dritte Tag nach der Aufgabe zur Post

ein Feiertag ist. Dies gilt selbst dann, wenn der
DrelTage-Zeitraum aus Samstag, Sonntag und
Feiertag besteht (Anschluß an BFH-Urteil in
BFHE 146, 2Z BSIB/ il 1986, 462).

Von Zweifeln am Zugang der Einspruchsent-

scheidung (EE) innerhalb des Drei-Tage-Zeit-

raums kann im Prozeßkostenhilfeverfahren nur
ausgegangen werden, wenn der Antragsteller

den Zugang der EE nach Ablauf dieses Zeit-
raums ausdrücklich behauptet.
(BFH Beschl.v. 22.4.lgg} Xt B 2/96

- BFH/NV 1996,727)

Gl Leitsätze
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siecker, a.a.O., $ Z,,Steugo" Rdnrn. 200 ff, 400
ff, 750 ff; Eckert/Böttcher, a.a.O., 512 Rdnr. 2;

Mittelsteiner/Scholz, StBGebV, a.a.O., S 36 f;
dieselben, Handbuch, a.a.O., S. 12 f,38). Unter

einer solchen Angelegenheit ist der durch einen

einheitlichen Lebenssachverhalt abgesteckte
Rahmen zu verstehen, in dem der Berater für

seinen Auftraggeber tätig werden soll;
grundsätzlich hat der Tatrichter fes2ustellen, ob
aufgrund der Umstände des Einzelfalles - ins-

besondere nach dem Auftragsinhalt - eine
Angelegenheit oder mehrere Angelegenheiten

vorliegen (BGH, IJrt. v. 24.11 |€94 - lX ZR

222/93, a.a.O.;v. 9.2.1995 - lX ZR 207/94, NJW

1995,1431).In der Regel ist die Tätigkeit des
Steuerberaters, für welche die Steuerbera-
tergebührenverordnung eine selbständige
Gebühr ausweist, eine Angelegenheit in die-
sem Sinne (Bittner/Rudek, a.a.O., $ 10 Anm.2
a). Dies gilt ftJr die berechneten Tätigkeiten

betreffend Buchführung (SS 33, 34 StBGebV),

Jahresabschlüsse (S 35 StBGebV), Steuerer-
klärungen ($24 StBGebV) sowie Ermittlungen
gemäß SS25,27 StBGebV.

2. Die Vorinstanzen haben jedoch rechtsfehler-

haft angenommen, die Verjährung der einzel-
nen HonorarforderUngen sei vor der Klageer-
hebung 1993 (S209 Abs. 1 BGB) durch Aner-
kenntnisse gemäß S20B BGB unterbrochen
worden, wie die Revision zu Recht rügt.

Nach dieser Vorschrift tritt Veriährungsunter-
brechung ein, wenn der Schuldner gegenüber

dem Gläubiger den Anspruch durch Abschlags-

oder Ztnszahlung, Sicherheitsleistung oder in
anderer Weise anerkennt. Ein nach Ablauf der
Verjährungsfrist abgegebenes Anerkenntnis

kann die Verjährung nicht mehr unterbrechen
(BGH, Urt. v. 9.10.1986 - I ZR l5B/84, BGHR
BGB S 208 - Anerkenntnis 1; v. 27.6.1990 - lX

ZR 115/89, BGHR BGB $ 208 - Anerkenntnis
3). Für eine Verjährungsunterbrechung genügt
jedes tatsächliche Verhalten gegenüber dem

Gläubiger, aus dem sich das Bewußtsein des

Schuldners von dem Bestehen des gegen ihn

erhobenen Anspruchs wenigstens dem

Grunde nach - klar und unzweideutig ergibt und
das deswegen das Vertrauen des Gläubigers
begründet, daß sich der Schuldner nicht nach
Ablauf der Verjähruqgsfrist alsbald auf Ver-
jährung berufen wird (BGH, Urt. v. 20.11.1962

- Vl ZR 6/62, VersR 1963, 187, 188; v. 23. 1. 1970

- I ZR 37/68, WM 1970, 548, 549; v. 5.12.1990

- I ZR 179/78, NJW 1981, 1955; v. 30.9.1993 -
vil zR 136/92, NJW-RR 1994,373).

Die Tatrichter haben aufgrund der Aussage des

Klägers bei seiner Vernehmung als Partei ange-
nommen, der Erblasser habe beider Erörterung

des Jahresabschlusses 1989 - dieser ist nicht

Gegenstand der eingeklagten Forderung - Mitte

Mai 1992 einen Vergütungsanspruch gegen-

über dem Kläger im Sinne des S 208 BGB aner-

kannt. Da die letzte berechnete Steuerberater-

leistung 1989 erbrachtwurde und deswegen die

entsprechende Verjährungsfrist Ende 1991 ab-
lief, kam diese Unterbrechungshandlung zu

spät, falls nicht bereits zuvor die Verjährung

unterbrochen worden war.

a) Der tatrichterlichen Feststellung, bei Erstel-

lung der Bilanzen in den frühreren Jahren söi

ebenso wie 1992 verfahren worden, fehlt die

tatsächliche Grundlage. Das Landgericht, dem

das Berufungsgericht gefolgt ist, hal eingeräumt,

daß dieser Zeilraum nicht Gegenstand der

Beweisaufnahme gewesen sei und der Kläger

dazu bei seiner Vernehmung keine Angaben
gemacht habe; es lasse sich auch nicht fest-

stellen, welche Erklärungen der Erblasser bei

früheren Bilanzbesprechungen abgegeben und

daß vor Ablauf des Jahres 1986 eine solche

Besprechung stattgefunden habe. Entgegen der

tatrichterlichen Ansicht reicht es für ein ver-
jährungsunterbrechendes Anerkenntnis nicht

aus, daß die Mandanten die Jahresabschlüsse,

soweit diese sich auf Forderungen des Klägers

und entsprechende Rückstellungen bezogen

haben, unterzeichnet und dem Finanzamt ein.
gereicht haben. Damit allein haben die Auftrag-
geber nicht Vergütungsansprfiche gemäß S 208

BGB,,dem Berechtigten gegenüber" anerkannt.

Mangels weiterer Anhaltspunkte ist davon aus-

zugehen, daß die Mandanten nur ihren ent-

sprechenden handels- und steuerrechtlichen

Pflichten nachkommen wollten.

b) Die Tatrichter haben auch nicht rechtsfehler-

frei festgestellt, daß die einzelnen Verjährungs-

fristen durch die Zahlungen der Mandanten von

1982 bis Dezember 1990 unterbrochen worden

sind.
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Der Kläger hat eine Verjährungsunlerbrechung

nicht schlüssig dargelegt; dies geht zu seinen

Lasten (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der
Bewers/asf im Privatrecht 2. Aufl., $ 194 Rdnr. 2).

Er hat zwar geltend gemacht, es seien

Abschlagszahlungen gemäß S 208 BGB gelei-

stet worden. Er hat aber selbst eingeräumt,Zah-
lungen von 1982 bis 1990 auf frühere Rech-

nungen aus den Jahren 1979 und 1986 ver-

rechnet zu haben; dementsprechend hat er die

eingeklagten Vergütungsansprüche für 1981 bis

1988 nicht um diese Zahlungen gemindert.

Nach dem Vorbringen des Beklagten hatte der
Kläger in den Jahren 1986 bis 1988 Rechnun-
gen über Leistungen ab 1976 erteilt; der Kläger

hat Rechnungen in den Jahren 1979 und von

1986 bis 1988 zugestanden, Hatte der Kläger

danach mehrere Vergütungsforderungen aus

dem Steuerberatervertrag, so ist $ 366 BGB ent-

sprechend anzuwenden (vgL BGHZ 91, 375,

379). DaB die Mandanten bei ihren Zahlungen

bestimmt haben, welche Schuld getilgt werden

sollte (S 366 Abs. 'l BGB), haben die Parteien

nicht behauptet. Fehlte eine solche Bestim-

mung, trat die Tilgungsfolge gemäß S 366 Abs.

2 BGR ein. so daß unter mehreren fällioen

Schulden die ältere Verbindlichkeit beglichen

worden ist,

Danach ist davon auszugehen, daß die Zah-

lungen keine verjährungsunterbrechende Ab-
schlagsleistungen auf die eingeklagten Vergü-

tungsforderungen waren, sondern frührere

Honoraransprüche erfüllt haben; dies hat auch

das Landgericht - im Widerspruch zu seinen

späteren Ausführungen - angenommen.

Der verstorbene Mandant hat - entgegen der

Ansicht der Revisionserwiderung - nicht schlüs-

sig auf die Veriährungseinrede verzichtet, falls

er im Mai 1992 gegenüber dem Kläger - gemäß

dessen Aussage bei seiner Vernehmung als

Partei - erklärt haben sollte, er schulde ihm noch

,,einen Haufen Geld".

Ein Verhalten kann zwar selbst bei Fehlen eines

Erklärungsbewußtseins als Willenserklärung
gewertet werden, wenn der Erklärende bei

Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-

falt hätte erkennen und vermeiden können, daß

seine Außerung nach Treu und Glauben sowie

der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefaßt

werden darf, und wenn der Empfänger sie auch

tatsächlich so verstanden hat (BGHZ 91, 324;
109, 171, 177). Ein stillschweigender Verzicht
setzt jedoch einen rechtsgeschäftlichen Aufga-

bewillen voraus, der im allgemeinen nicht zu

vermuten ist; deswegen ist ein solcher Verzicht

regelmäßig ausgeschlossen, wenn es sich um

Rechte handelt, die dem Erklärenden unbe-
kannt sind und mit deren Bestehen er nicht

rechnet (BGH, urt. v. 16.11.1993: Xl ZR 70/93,
NJW 1994, 379, 380). Dementsprechend setzt

ein konkludenter Verzicht auf die Verjährungs-

einrede in der Regelvoraus, daß der Schuldner

bei Abgabe seiner Erklärung den Eintritt der Ver-
jährung gekannt oder zumindest für möglich
gehalten hat (vgt. BGHZ Bg, gB2, 389;

Palandt/Heinrichs, BGB 55. Aufl., $222 Rdnr. 5).

Dies haben die Parteien nicht behauptet,

- Blindes Vertrauen des Mandanten

- Überwachungspflicht

- Mitverschulden

- ln{nrmafiancnflinht r{ac lrlanr{anfan,eP,,,v,

(BGH, lJrt. v. 14.11.1996 - tX ZR 215/95)

Leitsatz:

Ein Steuerüeratar, deres durcfi einen von
ihm erteilten Rat oder.durch die von ihm
veranlaßte umufeftende Darstellung
steuerlidr bedeutsamer Vorgänge vor-
scfiuldet daB gegen seinen Mandanten
wegen leic*rtfertiger Steueruerkürzung
ein Bußgeld vorhängt wird, kann ver-
pflicilrtet sein, jenem den darin bestehen-
den Vermögenssdraden zu erseüzen.

Tathestand:
Der Beklagte beriet den Kläget der eine inter-

nistische Arztpraxis betreibt, bis Mitte 1990 in

dessen steuerlichen Angelegenheiten. Am

14.11.1984 schlossen der Kläger und seine

Ehefrau, die als medizinischtechnische Assi-

stentin im Angestelltenverhältnis in der Praxis

des Klägers mitarbeitete, einen vom Beklagten

Ste u e rbe rate rh aft u n g,
teichtfertige
Steuerverkürzung

keit als Haftungsmaßstab für eine lnanspruch-

nahme nach $ 82 KO reichen. Nach der Rechl
sprechung des BGH (in UR 1989, 214: NJW

1989, 303 : G'l 1992, 25, sowie IJR 1993, 162

und 422) haftet der l(\/ aber nach $ 82 KO nur
bei Verletzung spezifisch konkursrechtlicher
Vorschriften. lm Streitfall kommt jedoch nur

eine Verletzung steuerrechtlicher Pflichten des

KV in Betracht; in einem solchen Fallverdrängt

S69 AO als die speziellere Vorschrift den S
82 KO (Kilger/Karsten/Schmidt, a.a.O., S82
Anm. 8, und Frotscher, a.a.O' S. 43/44).

Der Kläger haftet auch nicht auf die angefalle-

nen SZ und die festgese2ten VZ. Soweit der KV

als Massekosten zu qualifizierende Steuer-

schulden nicht erfüllt, gehören die für die

Steuerschuld angefallenen SZ ebenfalls zu den

Massekosten nach $58 Nr. 2 KO (Nleskens,

a.a.O., unter ll 2 b). Gleiches gilt fÜr VZ, die gegen

den KV festgesetzt worden sind, weil er seiner

Pflicht zur Abgabe von USlVoranmeldungen
nicht nachgekommen isl (vgl. Frotscher a.a.O.,

S. 79 und 80). Die vom Kläger haftungsweise
geforderten SZ waren im Jahre 1984 angefal-

!en, weil der Kläger clie durch die Betriebsfort-

führung ausgelöste USt nicht abgeführt hatte,

Die fui die Voranmeldungszeiträume April bis

uezemDer lv04 lestgesel'Ztell vz uerulltell ual-

gul daß der Kläger ab April '1984 keine UStVor-

anmeldungen abgegeben hatte.

Mangels Pflichtverle2ung haftet der Kläger auch

nicht auf die Steuerminderung, soweit sie auf

dem Abzug der in der Rechnung Z. vom

26.11.1983 ausgewiesenen USt beruhte. Der

Kläger war nämlich zum Vorsteuerabzug im

Rahmen der USt-Voranmeldung fÜr Dezember
'1983 bzw. im Rahmen der USt-Jahreserklärung

1983 befugt. Erst mit Erhalt der Rechnung im

November 1983 lagen die Voraussetzungen für

einen Vorsteuerabzug gemäß $ 15 Abs. '1 Nr. 1

Umsa2steuergese2 1980 (USIG) vor. Daß die

KG bereits vor Eröff n u ng des Kon ku rsverfah rens

über ihr Vermögen die mit der Rechnung vom

26.11.1983 abgerechneten Leistungen bezo-
gen hatte, steht dem Vorsteuerabzug nach Eröff-

nung des Konkursverfahrens durch den Kläger

als KV über das Vermögen der KG nicht ent-

gegen. Denn trok Konkurseröffnung blieb wei-

terhin die KG der umsalzsteuerlich Unterneh-

mer, so daß der l(V nach $ 15 Abs. 1 USIG zum

Vorsteuerabzug zu G u nsten der Kon ku rsmasse

befugt war (vgL Frotscher in Schwarz, a.a.O.,

$ 251 Tz.7 ,,Umsatzsteuer", und Onusseit, a.a.O.,

5.237 m.w.N.).

Dagegen hat der Kläger als l(/ die ihm nach

$34 Abs.3 AO obliegenden steuerlichen Pflich-

ten dadurch verletzt, daß er in den USt-Voran-

meldungen für September 1983 nach Zahlun-
gen an die W. einen Vorsteuerabzug in Höhe

von 46.515,72DM angese2t hat, obwohl von

der Firma W. insoweit gar keine Rechnung mit
gesondertem Steuernachweis erteilt worden
war, $ 15 Abs. 1 Nr. 1 USIG. Der Kläger hat diese
gegen eine Grundregel des USt-Rechts ver-

stoßende Pflichtverletzung mindestens grob

fahrlässig begangen, da ihm als Rechtsanwalt,

der lt. eigenem Vortrag in der mündlichen Ver-

handlung schon rund 600 Konkursverfahren

abgewickelt hat, bekannt war bzw. aufgrund ein-
facher Gesetzeslektüre hätte bekannt sein müs-

sen, daß er ohne zuvorigen Erhalt eines von W
ausgestellten und offen USt ausweisenden

Abrechnungspapiers keine Vorsteuer abziehen

durfte. Auch der Kläger selbst hat keinen ent-

schuldbaren Rechtsirrtum, verursachl etwa

cj u rch Ei nhoiu n g feh ierhafter Rechisausku nfi bei

einem Angehörigen steuerberatender Berufe,

für die von ihm herbeigeführte ungerechtfertigte

Bereicherung der Konkursmasse geltend ge-

macht. Für den so dem Steuerfiskus entstande-

nen Schaden haftet der Kläger in voller Höhe.

Der haftungsbegründende Grundsatz der antei-

ligen Tilgung (vgl.BFH in BStBlll, 1991,678, und
1993, 8) greift in diesem Fall nicht ein, da der
Steuerausfall bei pflichtgemäßem Verhalten des

Klägers überhaupt nicht erst eingetreten wäre

und es daher auf eine spätere gleichmäßige

Befriedigung des FA und der privaten Gläubi-
ger bzw. auf die rechtliche Einordnung eines

dem FA zustehenden Nach- oder Rückforde-

rungsanspruch aus dem unrechtmäßigen Vor-

steuerabzug in das System der Massever.bind-

lichkeiten (Massekosten oder Masseschulden,

vgl. oben) nicht ankommt.

Das FA hat von dem ihm für die lnan-

spruchnahme eines Haftungsschuldners nach

$ 191 Abs. 1 AO eingeräumtes Ermessen in

zutreffender Weise Gebrauch gemacht. Der Hat
tungsbescheid und die EE enthalten eine aus-

reichende Begründung. Das FA hat darauf hin-
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einer Vorprägung des Ermessens des FA aus-
gegangen werden. (Anträge)

Der Kläger haftet nicht für die ausgefallene USt

und die mit ihr im Zusammenhang stehenden

steuerlichen Nebenforderungen, soweit diese

durch nach Eröffnung des Konkursverfahrens
getätigte Umsätze ausgelöst worden sind.

Zwar war der Kläger als KV über das Vermögen

der KG Vermögensvenrualter im Sinn des $34
Abs. 3 AO (vgl. Tipke/Kruse, AO, 534 Tz. l4).

Mangels Pflichtverletzung scheidet aber die

lnanspruchnahme des Klägers nach $69 SaU

1 AO aus. Der Kläger war nicht zur Befriedigung

der durch die Betriebsfortführung ausgelösten

USt aus der Konkursmasse verpflichtet. Nach

der im Proze3vertahren unwiderlegt gebliebe-

nen Annahme des FA erschöpfte der Kläger

durch Befriedigung der gegenüber den außer-

ordentlichen Massegläubigern bestehenden,

nach 560 Abs. 1 Nr. '1 KO erstrangig zu bedie-

nenden Masseschulden im Sinn. von S59
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 KO vollumfänglich die

Konkursmasse, so daß ihm keine Mittel zur fl-
gung der nach $60 Abs. 1 Nr. 2 KO erst

zweitrangig zu tilgenden Massekosten im Sinn

des S58 Nr. 1 und 2 KO verblieben. Die durch
die Neugeschäfte des l(V ausgelöste USt
gehörte zu den erst zweitrangig zu tilgenden
Massekosten im Sinn des S58 Nr.2 KO und
nicht zu den nach S 60 Abs. 1 Nr. 1 KO erst-
rangig zu bedienenden Masseschulden. Der

Senat folgt insoweit dem BFH (BSfBl ll 1978,

684, ll 1983, 694, ll 7982 527 und 741, ferner ll
1991, 812 und IJR 1994, 434) und der einhel-
lig in der Literatur vertretenen Auffassung,

wonach die USt zu den Massekosten gehört,

wenn sie auf Umsä2en beruht, die der KV nach

Eröffnung des Konkursverfahrens tätigt, auch

wenn dies im Rahmen eirier Betriebsfortführung
geschieht (vgl. Kuhn/Uhlenbrock, KO 11. Aufl.

1994,558 Rdnr. 10 b und 10 o;Kilger/Karsten/
Schmidt, KO 16. Aufl. 1993, S58 Anm. 3 f; Hesg

KO 4. Aufl. 1993, $38 Rdnr 36 und 40; Frot-

scher, Steuern im Konkurs 3. Aufl. 1990, 2. Teil

A tl l, S.78 und 79;dersetbe in Schwarz, AO,

S25l Tz. 28 und 66; Becker/Riewald/Koch,
Reichsabgabenordnung 9. Aufl. 1966, nach

S38/ AO Anm. - und 5; Tipke/Kruse, a.a.O.,

5251 Tz. 23; Onusseit, Umsatzsteuer im Kon-

kurs, Dritter Teil A ll bis lV, Seifen 136 ff, ins-

besondere Seite 146;tVieskens in DSIZ 1984,

391 unter ll 2). Die vom FA für seine gegen-
teifige Auffassung angezogene (bei Kuhn/
Uhlenbrock 9. Aufl., $58 KO Anm. 3), vertre-
tene Meinung, wonach die infolge Betriebs-
fortführung nach Konkurseröffnung ausge-
löste USt Masseschuld im Sinn des S59 Abs.
1 Nr. 1 KO sei, ist vereinzelt geblieben und
ab der 10. Aufl. dieses Kommentars zu Gun-
sten der ganz überwiegenden Literaturauf-
fassung aufgegeben worden. $60 Abs. 1 Nr,

1 in Verbindung mit S59 Abs. '1 Nr. 1 und 2 KO

schafft einen Vertrauenstatbestand für alle Gläu-
biger, die sich ,,zum Besten" der Konkursmasse

nach Eröffnung des Konkursverfahrens mit Oem

KV einlassen und die darauf vertrauen, daß alle
ihnen dabei erwachsenden Ansprüche aus der
Konkursmasse bedient werden. Diesem Ver-

trauensschutz entsprechend fallen neben ver-
traglichen Ansprüche auch Ansprüche aus
unerlaubter Handlung des KV, soweit sie aus
der Teilnahme des für die Konkursmasse han-

delnden KV am Rechtsverkehr entstehen, unter
die Masseschulden des $59 Abs. 1 Nr. 1 KO

(vgt. Kuhn/Uhlenbrock, a.a.O., 11. Aufl., $59
Rdnr. 2d - 1, Frotscher, a.a.O., S. 78/79 und
187/188; derselbe in Schwarz, a.a.O'5251 Tz.

28 m.w.N.; Tipke/Kruse, a.a.O., $251 Tz. 23;

Onusselt, a.a.O., Dritter Teil A ll 1, S. 136 und
137; Nieskens in DSIZ 1984, 391 unter ll 2).

Entsprechend dem Schutzzweck des S 59
Abs. 1 Nr. 1 KO sind nach Konkurseröffnung
entstandene'Steueransprüche im Regelfall
keine Masseschulden, weil sie lediglich die
steuerliche Folge von Geschäften und Hand-
lungen des lC/ sind, ohne daß der Steuer-
fiskus selbst sich in von Vertrauen getragene
Geschäfte mit dem l(V eingelassen hätte.

Selbst wenn aber man die durch Neugeschäfte

nach Konkurseröffnung ausgelöste USt den
Masseschulden nach $59 Abs. 1 KO zurech-
nete, scheiterte die lnanspruchnahme des Klä-
gers nach 569 AO, weil er nicht mindestens
grob fahrlässig (zum Begriff vgl. BFH in BS1BI ll
1989, 491, 493) die geschuldete USt vorent-
halten hat. Angesichts des damaligen Mei-
nungsstandes in Rechtsprechung und Lite-
ratur handelte der Kläger beiZuordnung der
USt zu den Massekosten nicht schuldhaft
(Kilger/Karsten/Schmidt, a.a.O., $82 Anm. 3a
,, Rechtsi r rtu m "). Zw ar wu rde I eichte Fah rlässi g-

entworfenen Vertrag, wonach die ,Ehefrau

grundsätzlich im Fall des Ausscheidens aus den
Diensten des Klägers ein lebenslanges Ruhe-
geld in Höhe von 80%o des zuleZl bezogenen
Festgehalts bekommen sollte. Diese Versor-
gungszusage wurde bei der Gewinnermittlung
für die Jahre ab 1984 in der Weise berücksich-
tigt, daß entsprechende Rückstellungen gebil-

det wurden. Aufgrund einer im Jahre 1989

durchgeführten Betriebsprüfung wurden für die

Jahre 1984 bis 1987 geänderte Steuerbe-
scheide erlassen, in denen die Berechtigung

der Rückstellungen nicht anerkannt wurde, weil

das Finanzamt die Pensionszusage als nicht
ernstgemeint ansah. Der Kläger legte gegen die
geänderten Steuerbescheide Einsprüche ein,

über die noch nicht entschieden ist. Wegen ver-
schiedener unzutreffender Angaben, die die
ursprünglichen Steuererklärungen in anderen
Punkten enthielten und die bei der Betriebs-
prüfung aufgedeckt wurden, wurde gegen den
Kläger wegen leichtfertiger Steuerverkürzung
ein Bußgeld von 6.000 DM verhängt,

Der Kläger hat den Beklagten wegen fehler-
hafter Beratung auf Ersatz der infolge der Nicht-

anerkennung der Pensionsrückstellungen

nachzuentrichtenden Steuer, der ihm nach sei-
ner Behauptung in den Einspruchsverfahren
entstandenen Anwaltskosten in Höhe von
6122,03 DM sowie des gegen lhn verhängten
Bußgelds in Anspruch genommen. Die Vor-
instanzen haben die Klage abgewiesen. Der

Senat hat die Revision des Klägers nur ange-
nommen, soweit es um den Ersa2 der Anwalts-
kosten und des Bußgelds geht. lnsoweit verfolgt

der Kläger'.den Klageanspruch mit der Revision
weiter.

Die Revision führ zur Aufhebung und Zurück-
venrueisung.

Aus den Gründen:

ten Afrwaltshonorare; denn die Rechtsbehelfs-

verfahren, in denen Kosten entstanden seien,

hätten sich über die Frage der Pensionsrück-

stellungen hinaus auf weitere bei der Betrieb-

sprüfung und in den geänderten Steuerbe-
scheiden aufgegriffene Punkte bezogen.

2. Diese Qeurteilung beanstandet die Revision

zutreffend als rechtlich nicht einwandfrei.

a) Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß der
Beklagte den Kläger in der Frage der Pen-

sionszusage fehlerhaft beraten habe. Davon ist

für das Revisionsverfahren auszugehen. Dar-

über hinaus ergibt sich aus dem unstreitigen

Sachverhalt, daß der Beklagte bei der Anregung

und Formulierung der Versorgungszusage

seine fflichten verle2t hat. Auf der Grundlage

des lnhalts des VertraQes vom 14.11.1984

konnte, was zwischen den Parteien im wesent-
lichen unstreitig ist, die Pensionszusage schon

deswegen nicht anerkannt werden, weil die ver-
sprochene Betriebsrente von 80 0/o des letz-
ten Gehalts weit überhöht und die Zahlung
für den Fall der Betriebseinstetlung nicht
abgesichert war. Deshalb muBte die Verein-

barung so, wie der Beklagte sie formuliert hatte,

zur Beanstandung durch das Finanzamt führen.
Darauf hätte der Beklagte den Kläger hinweisen
müssen. Statt dessen hat er ihm offenbar die
feste Überzeugung vermittelt, auch eine nicht

ernstgemeinte Zusage sei steuerlich anerken-
nungsfähig; denn er hat sich noch im Rechts-

streit auf den Standpunkt gestellt, im Fall einer
Rücknahme des Einspruchs müsse den Kläger

ein mindestens überwiegendes Mitverschulden

treffen. Ein solches Verhalten ist pflichtwidrig

(Senatsurt. v. 6.2.1992 - lX ZR 95/91, Gl 1992,

115:NJW 1992, 1159, 1160). Der Senat hat die
Revision hinsichtlich des vom Kläger geltend

gemachten Steuerschadens selbst nur deshalb
nicht angenommen, weil dem Kläger ein sol-

cher Schaden in Wirklichkeit nicht entstanden
ist.

Die Pflichtverle2ung des Be(lagten hat aber die
Rechtsbehelfsverfahren ausgelöst, in denen,
wovon auch das Berufungsgericht ausgeht,

dem Kläger die'Anwaltskosten entstanden sind.

b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts

und der Revisionsenruiderung fehlt es nicht an

einem Vortrag dazu, worauf sich die dem Klä-

t.

1. Das Berufungsgericht hat einen Ersatzan-

spruch wegen der Anwaltskosten verneint und
zur Begründung ausgeführt, dem Kläger sei

durch die Versagung der steuerlichen Aner-
kennung der Pensionsrückstellungen kein

Schaden entstanden. Außerdem fehle es an der
erforderlichen Aufschlüsselung'der berechne-
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ger in Rechnung gestellten Anwaltskosten be-

ziehen. Dieser hat unter Beweisantritt behaup-
tet, es handele sich dabei um Kosten ,,der
Rechtsverfolgung im' Rechtsbehelfsverfah-
ren", soweit sie im Jahre '1991 angefallen seien.

Dem hätte das Berufungsgericht nachgehen

müssen. Soweit dieses eine Aufschlüsselung

des offenbar für die Einspruchsverfahren ein-

heitlich berechneten Anwaltshonorars vermißt,

beanstandet die Revision zu Recht, daß es die

Anforderungen an die Substanttierungspflicht

des Klägers überspannt hat. Dieser hat die
geänderten Steuerbescheide für die Jahre 1984

bis 1987 vorgelegt. Aus ihnen ergibt sich die

Höhe der vom Kläger zu leistenden Gesamt-

nachzahlungen. Dies bietet eine ausreichende

Grundlage für eine nach $287 ZPO vorzuneh-
mende Schätzung des Honoraranteils, der
auf die vom Kläger der Höhe nach bezifferte
Steuernachforderung wegen der nicht aner-
kannten Pensionsrückstellungen entfällt.

'1. Das Berufungsgericht hat auch eine Ver-
nflir:htrrnn des Reklanten- die dem Kläoer auf-rr s.v vv,.. ...*Y"

erlegte Geldbuße zu ersetzen, verneint. Dazu

hat es ausgeführt: Eine Ersatzpflicht für eine

öfientiich-rechtiiche Sirafe ocier Buße komme
nui in Ausnahmefällen in Betracht, weil es Sinn

und Zweck einer solchen Maßregel sei, daß der

davon Betroffene sie aus seinem eigenen Ver-

mögen zu erfüllen habe. Eine bloße Schlech-

terfüllung von Steuerberaterleistungen könne

schon deswegen nicht zu eindr Haftuhg des

Steuerberaters für eine dem Mandanten aufer-

legte Geldbuße führen, weil diese sich nur nach

dessen eigener Schuld bemesse und er inso-

weit für ein schuldhaftes Verhalten des Steuer-

beraters nicht einzustehen habe. Aus diesem

Grund fehle es an dem erforderlichen Rechts-

widrigkeitszusammenhang zwischen einem
pflichtwidrigen Verhalten des Steuerberaters

und dem in der Belastung des Mandanten mit

einer Geldbuße liegenden Vermögensschaden.

2. Auch in diesem Punkt kann dem Beru-

fungsgericht äus Rechtsgründen nicht gefolgt

werden.

a) Der Kläger hat in tatsächlicher,Hinsicht vor-
getragen, der Beklagte, dem die gesamte Buch-

führung übertragen gewesen sei, habe nach

Sortierung der Unterlagen durch seine, des Klä-
gers, Ehefrau allein und ohne Rücksprache mit

ihm über die Art der Verbuchung der sich aus
jenen Unterlagen ergebenden Vorgänge ent-

schieden. Soweit dabei private Ausgaben als

geschäftliche behandelt worden seien, habe er,

der Kläger, sich auf die Fachkunde des Beklag-

ten verlassen und auf die Richtigkeit von des-

sen Entscheidungen vertraut. Die Fehler, die
der Beklagte im Rahmen dieser eigenver-
antwortlichen Tätigkeit begangen habe, hät-
ten zu den finanzamtlichen Beanstandungen
und dann letztlich zu der gegen ihn, den Klä-
ger, verhängten Geldbuße geführt.

b) Auf der Grundlage dieses tatsächlichen Vor-

bringens, das vom Berufungsgericht nicht
geprüft worden und deshalb der revisions-

rechtlichen Prüfung zugrunde zu legen ist, läßt

sich ein Anspruch des Klägers auf Erstattung

der gegen ihn festgesetzten Geldbuße nicht ver-

neinen.

Wer eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit
begangen hat, muB zwar die deswegen
gegen ihn verhängte Sanktion nach deren
Sinn und Zweck in eigener Person tragen und
damit auch eine ihm auferlegte Geldstrafe
oder -buße aus seinem eigenen Vermögen
aufbringen. Das schließt indessen für sich allein

einen Anspruch gegen einen anderen auf Ersatz

für einen solchen Vermögensnachteil nicht aus.

Die Erstattung einer vom Täter schon gezahlten

Geldstrafe ist nicht verboten; sie ist nicht als

Begünstigung (S257 SIGB) strafbar (RGZ 169,

267 f). Selbst derjenige, der dem Täter im vor-

aus die zui Zahlung der Strafe erforderlichen

Geldmittel zur Verfügung stellt, macht sich, wie

der Bundesgerichtshof entschieden hat, nicht

wegen Stratuereitelung ($ 258 SIGB) strafbar
(BGHSI 3Z 226 ff)..Es kann deshalb, wie auch

das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt
hat, für die Frage eines Ersalzanspruchs allein

darauf ankommen, ob ein solcher sich aus den

allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts

ergibt (so schon BGHZ 23, 222, 226). Der

Umstand, daß eine Straftat oder Ordnungswid-
rigkeitvon mehreren Tätern begangen wird, bie-

tet freilich noch keine Grundlage für einen

Ersa2anspruch eines der Täter gegen einen

anderen; die SS 830, 840, 426 BGB sind, soweit

auf von ihm nach Konkurseröffnung getätigte

Umsätze und für von ihm unrechtmäßig abge-
zogene Vorsteuer.

Der Kläger: war Konkursverwaltdr über das Ver-

mögen einer Firma, Nachdem das AG Detmold

über das Vermögen der KG am 31.5.1983 das

Konkursverfahren eröffnt hatte, führte der Kläger

den Betrieb der Gemeinschuldnerin mit Zustim-

mung der Gläubigerversammlung und des

Gläubigerausschusses ab 1.6,1983 fort. Am

24.1.1985 stellte das AG Detmold das Kon-

kursverfahren mangels Masse ein.

Nach den Feststellungen einer USt-Sonderprü-

fung (Bericht vom 18.6.1984) hatte der Kläger

die auf die Betriebsfortführung entfallende USt

nur bis Mär21984 angemeldet. Ferner hatte der

Kläger die in der Rechnungen eines Herrn Z.

vom 26.11.1983 ausgewiesene Ust in Höhe von

28.730 DM als Vorsteuer zum Vorteil der Masse

im Rahmen der USt-Voranmeldung Dezember
'1983 abgezogen; Z. hatle die von ihm abge-
rechneten Dienstleistungen vor Konkurseröff-

nung erbracht. Außerdem hatte der Kläger Vor-

steuern auf nach Konkurseröffnung geleistete

Zah lu n gen zu r Bef riecl i g u ng von Wechselforde-

rungen einer Firma W. in Höhe von 46.515,72

DM im Rahmen der USlVoranmeldung Sep-
,r- - -l-.- t r---^ -l^-----tefllOef lYö.t ZU \f,Utlstetl Uer lVlASSe AUgezU-

gen, ohne daß W dem Kläger eine Rechnung

mil offenem USt-Ausweis erteilt hatte. Entspre-

chend seinen Steueranmeldungen hatte der

Kläger Usl nur in um die vorbenannten Vor-

steuerbeträge verminderter Höhe an das

beklagte Finanzamt (FA) abgeführt,

Nachdem das FA mit der entsprechend diesen

Feststellungen festgesetzten USt teilweise aus-
gefallen war, erließ es am 19.3. 1985 gegen den

Kläger einen auf SS69 i.Vm. 34 Abgabenord-

nung 1977 (AO) und auf $82 Konkursordnung

(KO) gestützen Haftungsbescheid. Auf den Ein-

spruch ermäßigte das FA in der Einspruchsenl
scheidung (EE) vom 3.5.1989 die Haftungs-

schuld auf 395.699 DM. Als Haftungsgrund

führte das FA an, der Kläger habe die ihn als

KV treffende Pflicht, die aus den im Rahmen der

Betriebsfortführung getätigten Umsätzen her-

rührende USt einschließlich der auf die entfal-

lenden Säumniszuschlägen (SZ) erstrangig als

Masseschulden nach $59 Abs. '1 Nr. 1 KO zu

tilgen, mindestens grob fahrlässig nicht erfüllt.

Ferner hafte der Kläger auf die aus der Rech-

nung Z. abgezogene Vorsteuer und auf die Vor-

steuerbeträge, die der Kläger anläßlich seiner

Zahlungen auf die Wechselforderungen der W.

abgezogen habe. Ebenso hafte der Kläger für

die wegen Nichtabgabe der USt-Voranmeldun-
gen April bis Dezember '1984 festgesetzten Ver-

spätungszuschläge (VZ). ln der EE führte das

FA aus, daß nach Einstellung des Konkursver-

fahrens mangels Masse mit keiner weiteren

Befriedigung der gegen die KG festgesetzten

Steuern und steuerlichen Nebenforderungen
mehr zu rechnen sei, Das FA setzte eine Haft-
quote in Höhe von 6,35 o/o an,bei deren Berech-

nung es davon ausging, daß der Kläger nur

Massegläubiger im Sinn des S60 Abs. '1 Nr. 1

i.V.m. S59 Abs, 1 Nr. 1 KO befriedigt habe,

Wegen der Einzelheiten der Berechnung der

Haftquote wird auf die EE Bezug genommen.

Vor Erlaß des Haftungsbescheides hat das FA

gemäß $ 19'1 Abs. 2 AO der Rechtsanwalts-

kammer für den Oberlandesgerichtsbezirk H.

mit Schreiben v. 28.'1.1985 zur beabsichtigten

lnanspruchnahme bis zum 10.3. 1985 gege-

ben.

Mit cjer vorliegenden Klage begehrt der Kläger

die Aufhebung des Haftungsbescheides mit fol-
gender Begründung: Die im Rahmen der Fort-

führung des Betriebs des Gemeinschuldners
angefallene USt gehöre nach herrschender Mei-

nung zu den Massekosten im Sinn des S58
Nr. 2 KO. Die Betriebsfortführung bei der KG

nach Kon ku rseröff n u n g habe aussch I ießl ich der
Massevenruertung gedient. Das Bemühen, den

Betrieb im Ganzen zu verkaufen, sei endgültig
im Dezember '1983 gescheitert, worauf der Klä-
ger die Betriebseinstellung verfügt, dem Per-

sonal gekündigt und die noch vorhandenen
Aufträge abgewickelt habe. Er habe keine

Pflichtverletzung begangen, wenn er die nach

Konku rseröffn un g entstandene USt n icht getilgt

habe;jedenfalls habe er weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gehandölt, da er einem unver-

schuldeten Rechtsirrtum über die Qualität der

USt unterlegen sei. Gleiches gelte für seine lnan-

spruchnahme auf die abgezogenen Vorsteuer-

beträge. Schließlich lasse der Bescheid jegliche

Ausübung des dem FA obliegenden Entschei-

dungsermessens vermissen. Bei grob fahrläs-

siger Pflichtverletzung des haftungsweise in

Anspruch genommenen KV könne nicht von
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August 1992 waren die Aufbewahrungsfristen

nach S 257 Abs.4 HGB, $ 147 Abs. 3 AO für die
Jahresabschlüsse (zehn Jahre) selbst bei der
ältesten Rechnung und die für die übrigen
Belege (sechs Jahre) bei den Rechnungen ab
dem 24.5. 19BB noch nicht abgelaufen. Deshalb

wäre der Beklagte ohne weiteres imstande
gewesen, im einzelnen darzulegen, welche
Ansätze in den Rechnungen des Klägers falsch

seien.

2. DalS die Veriährungsfrist von zwei Jahren,

S196 Abs. 1 Nr. 15 BGB, bei Zustellung der
Klage überwiegend abgelaufen war, ist uner-
heblich, weil der Beklagte auf die Einrede der
Verjährung verzichtet hat. Die Zeugin X. hat

lebendig und anschaulich geschildert, daß der
Beklagte in zwei Gesprächen Anfang 1988 und

Anfang 1991 erklärt hat, er werde ,,die Rück-

stände bezahlen". Der Senat sieht, wie schon

das Landgericht, keinen Anlaß, die Glaubwür-
digkeit der Zeugin und den Wahrheitsgehalt

ihrer Aussage anzuzweifeln. Damit hatte der
Beklagte aus der Sicht des Klägers unmißver-
ständlich zum Ausdruck gebracht, daß ihm
das Bestehen einer Gebührenschuld bewußt
war und er diese, soweit sie berechtigt war,
auch begleichen werde.

3. Die Gebührenansprüche
gen vom

i6.11.1987
'10.6. .1991

5.7 1991

in den Rechnun-

285,00 DM

136,80 DM

136,80 DM

558,60 DM

si nd al lerd i n gs (noch) nicht einforderbar. Den n

die erteilten Rechnungen entsprechen nicht den
Anforderungen des S9 Abs. 2 StBGebV weil
die angewandten Gebührenvorschriften
nichtangegeben sind (vgl. Senat, Gl 1993,398;
Gl 1994, 16).Bei der Rechnung vom 5.3.1990
ist dagegen unschädlich, daß keine Gebühren-
vorschriften angegeben sind. Denn die dort
berechnete Hausverwaltung ist keine Tätig-
keit, die nach derStBGebVabzurechnen sind
(Eckeft/Böttcher, StBGebV 2. Aufl. 1989, Ver-

einbT Rdnr. 21). Der Gebührenansatz in dieser

Rechnung (1,50/o der Jahresrohmiete) ist nicht
zu beanstanden, weil er noch unter der Vergü-

tung liegt, die als üblich im Sinne von 5612

Abs.2 BGB anzusehen wäre (vgL Eckert/Bött-
cher, a.a.O.)......

lil

Ein Schadenersatzanspruch, mit dem er hilfs-

weise aufrechnen könnte, steht dem Beklag-
ten schon deshalb nicht zu, weil er nicht ein-
mal behauptet, daß er dem Kläger Gelegen-
heit gegeben hätte, die angeblichen Mängel
der Hausabrechnungen zu beheben. Dabei

kann dahinstehen, ob diese Tätigkeit des Klä-
gers nach Dienstvertrags- oder nach Werk-
vertragsrecht zu beurteilen ist. Denn auch bei

einem Dienstverhältnis ist dem zur Dienst-
leistungen Verpflichteten jedenfalls dann ein

Nachbesserungsrecht einzuräumen, wenn die
geschuldete Einzelleistung für sich betrachtet
we rkve rtrag I ich e n C h arakte r hat (O LG F ran kf u rt,

Stbg 1994,283; ständige Rechtsprechung des
Senafs,).

- Verletzung steuerrechtlicher Pflichten

- Umsatzsteuer aus Neugeschäften
(FG Münster, Urt.v. 29.11.1994 - 15 K 3383/Bg U)

Leitsätze (d.Red.):

1. Umsatzeteuer auf'grund von Neuge-
sc*räfren des Konkursverwaltere gehört
zu den erst alortrangig zu tilgenden Mas-
sekosten im Sinne 958 Nr. 2 KO; die
UmsaEsteuer ist keine erstrangig zu
bedienende ifiassesc*ruld im Sinne $6O
Abs. 1Nr. 1KO.

2. Bei Verle'tzung steuertcctrtlichEr Pfiicfi-
ten durch den Ksnkurcverwalter haftet
diesEr lediglich gemä8 S 69 KO und nic*rt

semäB S 82 KO.

Aus den Gründen:
Streitig ist die Haftungsinanspruchnahme eines
Kon ku rsveruralters (KV, f ü r Umsatzsteuer : U St)

Haftung des
Konkursverwalters

es um die den einzelnen Tdtern auferlegten
Sanktionen geht, nicht anwendbar. Das schließt
aber eine Einstandspflicht desienigen, der
vertraglich verpflichtet war, den Täter vor der
Begehung einer Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit und deren Folgen zu schützen, nicht
aus (BGHZ 23, 222, 225).

Eine solche vertragliche Verpflichtung läßt sich
für den Steuerberater im Verhältnis zu seinem
Mandanten grundsätzlich nicht verneinen,
soweit es um die richtige Darstellung der steu-
erlich bedeutsamen Vorgänge gegenüber dem
Finanzamt geht. Der Steuerberater hat zwar in
erster Linie die Aufgabe, die steuerlichen
lnteressen seines Mandanten wahrzuneh-
men und damit die Steuerlast für ihn mög-
lichst gering zu halten. Er muß sich dabei
aber im Rahmen der Rechtsordnung halten.
Verstößt eine bestimmte Handhabung gegen

steuerliche Rechtsvorschriften, so muß der Steu-

erberater den Mandanten darauf hinweisen;
verlangt dieser trotzdem eine gesetzwidrige
Behandlung eines steuerlich relevanten Sach-
verhalts - etwa die Verbuchung von privaten

Aufwendungen als Betriebsausgaben -, dann
darf der Steuerberater dem nicht nachkom-
men, sondern er muß notfalls das Mandat
beenden ( G räf e / l:e n ze n / R ai n e r, Ste u e r b e rate r-
haftung 2. Aufl., Rdnr. 277).

Erst recht darf der Steuerberater nicht von sich

aus einen Vorgang den Steuerbehörden
gegenüber in einer Weise deklarieren, die zu

einer Verkürzung des staatlichen Steueran-
spruchs führt. Diese Pflichtzu gesetzmäßigem
Verhalten besteht zwar zunächst als öffentlich-
rechtliche gegenüber dem Staat. Der Steuerbe-
rater, der leichtfertig durch unrichtige Angaben
zu einer Steuerverkürzung beiträgt, handelt
selbst ordnungswidrig (S 378 Abs. 1 AO). Ob er
darüber hinaus auch seinem Mandanten
gegenüber - vertraglich - verpflichtet ist, diesen
davor zu bewahren, daß er seine eigenen öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtungen dem Finanzamt
gegenüber vernachlässigt, ist dagegen unge-
klärt. Die Frage wird in der Rechtsprechung der
lnstanzgerichte und in der Literatur im allge-
meinen verneint, weil jeder - Steuerpflichtiger
wie Steuerberater - nur entsprechend sei-
nem eigenen schuldhaften Fehlverhalten in
bezug auf seine öffentlich - rechtlichen Pflich-

ten und damit ohne Zurechnung der Hand-
lungsweise des jeweils anderen ,,bestraft"
werde (LG München, DSIR 1978, 51 m. Anm.
Messmer; OLG Koblenz, DSIR 1981, 237,238 t
m. Anm. Späth; Klein/Orlopp, AO 5. Aufl., $378
Anm.6).

Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht zuge-
stimmt werden. Das Steuerrecht ist vielfach
kompliziert und jedenfalls für den Laien

undurchsichtig. Für den Steuerpflichtigen, der
naturgemäß daran interessiert ist, seine Steuer-
last so gering wie möglich zu halten, ist oft nur
schwer erkennbar, was noch gesetzmäßig ist
und was den Rahmen der steuerrechtlichen
Legalität sprengt (vgl. auch Senafsurf. v.

6.2.1992, a.a.O., z)r ,,gesetzmäßigen Umge-
h u ng " ei nes Verbots). Wen n der Steuerpf I ichti ge

sich in dieser Lage eines steuerlichen Fachbe-
raters bedient, so besteht dessen Aufgabe nicht
nur darin, die seinem Mandanten zustehenden

Steuervorteile auszuschöpfen, sondern er hat
ihn auch davorzu bewahren, sich durch Über-
schreitung des zulässigen Rahmens der
steuerstrafrechtlichen Verfolgung auszuset-
zen. Diese Pflicht endet zwar dort, wo der
Mandant selbst sich über die Rechtswidrig-
keit eines bestimmten Vorgehens im klaren
ist; denn dann bedarf er keiner Aufklärung.
Begeht er deshalb * allein oder gemeinsam mit
dem Steuerberater oder von diesem angestiftet

- eine (vorsätzliche) Steuerhinterziehung, so
kann er die sein Vermögen treffenden steuer-
strafrechtlichen Folgen nicht auf seinen Berater

abwälzen (zutreffend OLG Düsseldorf, Gl 1987,

125 : StB 1988, 97, 98).

Bei leichtfertigem Verhalten (S 378 Abs. 1 AO)
ist die Lage iedoch eine andere. Der Steuer-
pflichtige darf sich, soweit es um die Erfüllung

sei ner öffentl ich-rechtl ichen ff I ichten geht, nicht
blindlings auf seinen Steuerberater verlas-
sen, sondern muß sich, soweit es ihm mög-
lich ist, ein eigenes Bild über die steuer-
rechtliche Behandlung machen und seinen
Berater entsprechend seinen eigenen Kennt-
nissen sowie je nachdem, ob dazu für ihn ein
konkreter Anlaß besteht, bei der Erledigung
der ihm übertragenen Aufgabe überwachen
(samson in: Franzen/Gast-de Haan/Samson/
Joecks, Steuerstrafrecht 3. Aufl., $378 AO Rdnr.

34; Schöll/Noworzyn, Aq S 378 Rdnr. 4).Wird
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er diesen Anforderungen nicht gerecht, weil er

sich - grob sorgfaltswidrig - auf den fachkun-

digeren Berater verlassen hat, dann haftet er

zwar nach öffentlichem Recht; jener hat ihm

aber wegen Verletzu n g sei ner Vertragspf I ichten

den daraus entstehenden Vermögensschaden

zu ersetzen. Dieser liegt aus den vorgenannten

Gründen entgegen der Ansicht der Revisions-

enviderung nicht außerhalb des Schutzzwecks

der Vertragspflichten eines Steuerberaters. Der

Ursachenzusammenhang zwischen der Pflicht-

verletzung und dem letztlich eingetretenen

Schaden entfällt auch dann nicht, wenn sich

später herausstellt, daß der Tatbestand einer

leichtferti gen Steuerverkü rzu ng n icht erf ü I lt war.

Die Ansicht, daß eine Ersatzpflicht nur bei

Schuldlosigkeit desTäters bestünde (so RAG

DR 1943,557,558 in einem Fall, in dem ein fach-

kundiger Berater es verschuldet hatte, daß
gegen die lnhaberin eines Betriebeswegen Ver-

sfoßes gegen Preisbildungsvorschriften eine

Ordnungsstrafe verhängt worden war), kann
nicht geteilt werden (zwe i fe I n d sch o n H e rsch e I

in seiner Anmerkung zu jener Entscheidung des

Reichsarbeitsgerichts, DR 1943, 559/. Ebenso-

wenig gibt es einen Rechtsgrundsatz, wonach

die Verletzung einer nach außen bestehenden

fflicht, den mit einer bestimmten Aufgabe

betrauten Vertragspartner in gewissem Umfang

zu überwachen, für diesen keine Schaden-

ersatzverpflichtung gegenüber dem Über-

wachungspflichtigen hinsichtlich der diesem

darauf entstehenden vermögensmäßigen Bela-

stungen auslösen könnte (so aber OLG Koblenz,

a.a.O., S. 239). Wer als Fachmann vertraglich
verpflichtet ist, seinen Vertragspartner vor
bestimmten Gefahren zu bewahren, haftet
diesem bei Verletzung seiner Pflichten auch

dann, wenn iener im Einzelfall die Gefahr
auch selbst hätte erkennen und abwenden
können.

3. Sollte der Beklagte danach haften, so wird

sich die Frage eines Mitverschuldens des Klä-

gers nach $ 254 Abs. 1 BGB erst Qeurteilen las-

sen, wenn festgestellt ist, was er über die Art
der Verbuchungen und damit der Angaben
gegenüber dem Finanzaml, die Gegenstand
des Bußgeldbescheids waren, gewußt und
wie er dabei mitgewirkt hat. Regelmäßig trifft
jedoch denjenigen, der sich auf den Rat eines

Fachmanns verlassen hat, auch dann kein Mit-

verschulden, wenn er die Unrichtigkeit oder

Unzulässigkeit des von diesem vorgeschla-
genen oder in die Wege geleiteten Vorgehens

bei genügender Sorgfalt hätte erkennen können

(Senatsurt. v. 17.11.1994 - lX ZR 208/93, Gl
1996,95:WM 1995,212,213 f). Anders ist es
freilich, wenn er die ihn treffende Pflicht ver-
letzt, den Berater wahrheitsgemäß und voll-
ständig über den maßgeblichen Sachverhalt
zu"unterrichten (Senatsurt. v. 20.6.1996 -
tx zR 106/95, WM 1996, 1832, 1835 f).

- Wissentliche Pflichtverletzung,

$4 Nr. 5 AVB

- Obliegenheitsverletzung oder
Risikoausschluß

- Deckung für den Sozius?

-S12Nr.2AVB
- Ungeprüfte Auszahlung von Anderkonto
(OLG Hamm, Urt. v. 22.9. 1995 - 20 U 3B/95,

AnwBl 1996,237)

Leißetze:

1.912 Nr. 2 Abs. 2 ist nur auf die Fälle
der Deckungserweiterung des $12 Nr. 2

Abs. 1 AVB anvvendbar.

2. Wissentliche Pflichtverletzung duttJt
ungeprüfre Auezahlung von Notarander-
konto (beiaht).

Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. Die

Klage ist, wie das LG zutreffend entschieden hat,

unbegründet.

1. Allerdings kann die Beklagte, wie sie noch

in der Berufungsinstanz für sich in Anspruch
nimmt, Leistungsfähigkeit nicht aus $ 12 Nr. 2

Abs.2 i.V.m. $4 Nr.5 AVB Vermögen herleiten.

Danach geht ein Ausschlußgrund nach S 4 AVB,

der in der Person eines Sozius vorliegt, zu Lasten

aller Sozien . Zwar mögen auch Notare trotz der
einschränkenden Bestimmungen der Bundes-

notarordnung Sozien im Sinne der vertraglichen

Versicherungss chutz

E
22.163,79 D\A

Steuerberaterhonorar

- Verjährung, $ 196 Abs. 1 Nr. 15 BGB

- Einforderbarkeit

- Hausverwaltung

- Schadenersatzanspruch und

Nachbesserung
(OLG DüsseHort, Urt. v. 12.1.1995 - 13 U 90/93)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Erlclärung des Mandanten, ,die
Rädrstände zu beaahlen", macüt un-

mi0vergtändlic*r deullich, daß ihm das
Bestehen der Gebührenschuld bewuBt ist
und er diese, soweit berechtigü, auc*t

begleichen wird.

2. Hausverwattung ist keineTätigkeit, die
nach der Steuerberatergebührenverotd'
nung abzurec*rnen ist, sondem nach den

üblicfien Taxon im Sinne von 9612 Abs. 2

BGB.

3. Hat der Steuerberater keine Gelegen-
r- -!r ---- 

6---:^:----- l^- 
----l-l:-l-.heii zur Beseit-gung der angeDlrcneti

Mängel der Haueabrec*rnungen erhalten,
kann ein Schadenersatzansprucfi nicht
geltend gemacht wetden.

Aus den Gründen:

Der Kläger, der den Beklagten bis Juli 1991 über

Jahre hinweg umfassend steuerlich betreut hal,

macht folgende Rechnungen Über seine Tätig-

keit für den Beklagten geltend:

abzüglich zugestandener
Zahlungen des Beklagten

von insgesamt 4.000,00 DM

18.'163,79 DM

Das Langericht hat den Beklagten - bis auf

einen Teil der verlangten Zinsen - antrags-
gemäß verurteilt. Der Beklagte verteidigt sich,

wie schon im ersten Rechtszug, damit, daß er

die Rechnungen nach Grund und Höhe bestrei-
tet, Verjährung einwendet und hilfsweise mit

angeblichen Schadenersatzforderungen auf-
rechnet.

Die Berufung ist teilweise begründet, weil drei

Rechnungen nicht ordnungsgemäß sind und

der Beklagte nach dem tatsächlichen Vorbrin-
gen des Klägers und den Unterlagen, die die-
ser vorgelegt hat, insgesamt mehr gezahlt hat,

als der Kläger zugesteht. lm übrigen ist die Beru-

fung nicht begründet.

1. Der Kläger hat die in den eingeklagten Rech-

nungen aufgeführten Tätigkeiten im Auftrag des
' - -l l- -rbeKtagten ausgerurlrr unu - ots auT oret hecn-

nungen (s. nachstehend) - ordnungsgemäß
abgerechnet. Das pauschale Bestreiten des

Beklagten ist nach $ 138 Abs. 4 ZPO unbeacht-

lich:

a) Als selbständiger Gewerbetreibender
(Gastwirt und Makler) benötigte der Beklagte
die Ergebnisse (Bilanzen, Steuererklärun-
gen, Buchführung) der Arbeiten, die der
Kläger abgerechnet hat. Daß der Kläger ihn

während der Zeiten, auf die die Rechnungen

sich beziehen, umfassend steuerlich betreut hat,

ist unstreitig. Zu einer Rechnung (18.12.1989)

hat der Beklagte selbst einen Teil des berech-

neten Arbeitsergebnisses vorgelegt. Der Be-

klagte behauptet auch nicht, daß er einen an-

deren Steuerberater mit den abgerechneten
Tätigkeiten betraut oder die Arbeiten selbst aus-
geführt habe. Unter diesen Umständen schweigt
jeder vernünftige Zweifel daran, daß der Kläger

die im einzelnen aufgeführten Leistungen im

Auftrag des Beklagten erbracht hat.

b) Auch zur Höhe der Rechnungen hat der
Beklagte keine konkreten und nachprüfbaren

Einwände erhoben. BeiZustellung der Klage im

28.12.1982
24.1.1984
13.2. 1985

14.5. 1986

1.12.1986

16.11.1987

24.5.1988
18.12,1989

5.3. 1990

19. Z 1990

10. 6.1991

5.7.1991

1.775,12 DVi

2.048,58 DM

2.028,06 DM

2.087,34 DM

1.912,92 DM

285,00 DM

2.829,48 DlVi

3.60276 DM

1.915,20 DM

3.400,73 DM

136,80 DM

136,80 DM
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nen Vertrauenstatbestand. Wenn die Klägerin

als Großbank trotzdem, weil der Beklagte seine

Testate bekanntermaßen in allen Fällen so

abfaßte, im Vertrauen auf die Richtigkeit der von

dem Beklagten in der geschehenen Art und

Weise testierten Bilanz zum 31.12.1989 Dispo-

sitionen treffen wollte; hätte sie sich vorher,bei
ihm erkundigen müssen, in welchem Umfang

er abweichend von dem lnhalt seines Testats für

die Richtigkeit des Zahlenwerks der Bilanz zu
garantieren bereit war. Das hat sie unstreitig

nicht getan

il.,

Auch eine deliktsrechtliche Haftung des Beklag-

ten nach S826 BGB ist nicht gegeben. Es läßt

sich nicht feststellen, daß der Beklagte in einer
gegen die guten Sitten verstoßenden Weise der

Klägerin vorsätzlich Schaden zugefügt hat,

Auch ein leichtfertiges und gewissenloses
Handeln kann zwar einen Sittenverstoß dar-
steflen (BGH, WM 1985,1531, 1533 m.w.N.:Gl
43/SS). Unter diesem Gesichtspunkt hätte der
Beklagte entsprechend den zutreffenden Aus-
führungen der Klägerin bedenken können und

müssen, daß wegen der Fortschreibung der
Kalkulationsbilanzen ohne zwischenzeitliche

Anpassung an die richtigen Werte der endgül-
tigen Handelsbilanzen die,,Schere'r zwischen
den beiden Bilanzwerken immer größer
wurde und die AnsäZe der Kalkulationsbilanz

immer weniger der Realität entsprachen. Der

Beklagtq ersah aus der ,,richtigen" Bilanz, daß

sich der Vermögensstatus der R. KG zuneh-
mend verschlechterte. Angesichts dieser Ent-

wicklung hätte es sich dem Beklagten durchaus

aufdrängen müssen, daß die Gesellschafter und

Geschäftsführer der R. KG aufgrund der ange-
spannten finanziellen Lage der Gesellschaft in
dieVersuchung geraten könnten, mitdem unzu-

, treffendeh Zahlenwerk der Kalkulationsbilanz

zum 3'1. 12. 1989 einen Kreditzu erlangen. Ande-
rerseits hatte der Beklagte jedoch durch das
Testat mit dem von ihm gewählten lnhalt

unmißverständlich klargestellt, daB er keine
Gewähr für die Richtigkeit des Zahlenwerks
der Bilanz übernehme. Der Beklagte konnte

angesichts des von ihm gewählten lnhalts sei-

nes Testats erwarten, daß eine Bank wie die

Klägerin oder andere lnteressenten bei ihm

Erku ndigungen einziehen würden, inwieweit auf

das von ihm nur,teilweise geprüfte Zahlenwerk
insgesamt Verlaß sei, bevor sie im Vertrauen auf
d ie Richti g ke it des Bilanzzahlenwerks f i nanziel le

Dispositionen trafen. Unter diesen Umständen
kann es bei einer Gesamtbetrachtung nicht als
leichtfertig u nd geiwissen los angesehen werden,

daß der Beklagte die Kalkulationsbilanz mit dem
hier in Rede stehenden lnhalt der Geschäfts-
führung der R. KG zur Verfügung stellte.

Unter diesen Umständen kann dem Beklagten

auch kein Vorsatz nachgewiesen werden. Zwar
reicht als Schuldform für S826 BGB bedingter
Vorsatz aus, d.h. das Bewußtsein des Täters,

hier des Beklagten, daß infolge seines Verhal-

tens ein anderer Schaden erleiden könnte,

sofern der Täter diesen möglichen Erfolg in sei-
nen Willen aufgenommen und für den Fall sei-
nes Eintritts billigend in Kauf genommen hat
(BGH, WM 1985, 1531, 1533; Palandt/Thomas,

BGB 53. Aufl., Rdnr. 10 zu $ 826 BGB m.w.N.).

Die Vorausse2ung, daß der Beklagte mit der
Möglichkeit rechnete, daß Dritte wie die Kläge-

rin durch sein Verhalten geschädigt werden
könnten, läßt sich angesichts des von dem
Beklagten gewählten Testats unter der lGlkula-
tionsbilanz nicht feststellen (s. vor). Es läßt sich
niöht ausschließen, daß er sich sicher war, mit

dieser Art des Testats sichergestellt zu haben,

daß Geschäftspartner der R. KG nicht darauf
vertrauen würden, das Zahlenwerk der Kalkula-

tionsbilanz sei deshalb zutreffend, weil er als

Steuerberater an dessen Erstel I ung,,m itgewi rkt"

habe.

Soweit die Klägerin durch die Parteiverneh-

TUng des Beklagten unter Beweis stellt, dieser
habe sogar Kenntnis davon gehabt, daß die Kal-

kulationsbilanz 1989 bei Kreditverhandlungen

mit Banken habe verwertet werden sollen,

fehlen dafür unter Berücksichtigung der zuvor
gemachten Ausführungen konkrete Anhalts-
punkte. Da auch die Klägerin einleuchtende

und überzeugende lndizien. für eine solche

Kenntnis nicht vorträgt, handelt es sich insoweit

u m ei nen u nzu lässigen Ausforschungsbeweis
(vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO 52. Auft., Rdnr.

27 der E/nf. $ 284 ZPO). Davon abgesehen ver-

möchte auch eine - unterstellte - Kenntnis des
Beklagten wegen des vertrauenszerstöreri-

schen lnhalts des Testats aus den dargelegten

Gründen eine deliktische Haftung nicht zu

begründen.

Regelung sein können. Den Parteien eines Ver-

sicherungsvertrages steht es frei, den Begriff

des Sozius den eigenen Bedürfnissen entspre-
chend zu definieren. Dementsprechend heißt es

in $ 12 Abs. 1 AVB, daß Notare, die ihren Beruf
nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, als

Sozien,,gelten". Diese Voraussetzungen waren

beim Kläger und seinem Seniorpartner S. erfüllt.

lm Streitfall traten S. und der Kläger aber nicht

einem Dritten als Sozien gegenüber;S. war viel-
mehr der Mandant des Klägers und schied des-
halb als Notar von vornherein aus. Es spricht

deshalb vieles für die Auffa'ssurig des LG, daß
in einem solchen Fall $ 12 Nr. 2 Abs. 2 AVB nicht

anwendbar ist. Letztlich kann dies aber dahin-
stehen.

Selbst wenn man in diesem Punkt dem LG nicht

folgen wollte, wäre die Beklagte aus diesem

Gesichtspunkt nicht leistungsfrei. Es steht zwar

außer Frage, daß der Leistungsausschluß in der:

Person S. venruirklichl ist, der den Kläger als

Werkzeug für seine Machenschaften benutzt
hat. S 12 Nr. 2 Abs. 2 AVB, der einen vorlie-
genden Ausschlußgrund in der Person eines
Sozius auf alle Sozien erstreckt, schließt aber
an S12 Nr.2 Abs. 1 AVB an. Danach gilt der
Versicherungsfall auch nur eines Sozius als
Versicherungsfall aller Sozien, Ohne die
Bestimmung des S 12 Nr,2 Abs.2 AVB wäre der
Versicherer immer leistungspflichtig, weil der
redliche Sozius aus dem auch für ihn vorlie-
genden Versicheru n gsfal I Versicherun gssch utz

auch zugunsten des unredlichen Sozius bean-

spruchen könnte. Die Bestimmung will deshalb
(nur) verhindern, daß trotz Vorliegens eines Aus-
schlußgrundes in der Person eines Sozius der

andere Sozius gleichwohl Versicherungsschutz

beanspruchen kann. Ein durchschnittlicher Ver-

sicherungsnehmer der beteiligten Kreise, hier

also ein Notar ohne versicherungsrechtliche

Spezialkenntnisse, kann diese Regelung nur in

dem vorenruähhnten Sinne und nicht etwa dahin
verstehen, daß der.auf eigenem Fehlverhalten
gründende Versicherungsanspruch, der auch
ohne die Bestimmung des S 12 Nr.2 Abs. i AVB

besleht, nur deshalb ausgeschlossen sein soll,

weil ein Sozius sich in einem den Ausschluß-
grund begründenden Umfang fehlverhalten hat.

2. Nach $4 Nr. 5 AVB Vermögen bezieht sich

der Versicherungsschutz nicht auf Haft-

pflichtansprüche wegen Schadenstiftung
durch wissentliches Abweichen von Gesetz,

Vorschrift, Anweisung oder Bedingu.ng des
Machtgebers oder durch sonstige wissentli-
che Pflichtverletzung. Die Berufung wäre offen-

sichtlich begründet, wenn es sich bei dieser

Regelung um eine Obliegenheit handeln würde,

wie beide Parteien allerdings übereinstimmend

rneinen. Engegen deren Auffassung würde es

sich dann nicht um eine Obliegenheit nach Ein-

tritt des Versicherungsfalles, sondern um eine

solche vor Eintritt des Versicherungsfalles han.

deln. Die Berufung müßte Erfolg haben, weil die

für Leistungsfreiheit erforderliche Kündigung

des Vertrages, $6 Abs. 1 S, 3 WG, von der

Beklagten nicht einmal behauptet worden ist.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich

allerdings - in Übereinstimmung mit der Über-

schrift des $4 AVB - um einen Leistungsaus.
schluß. Nach der Rechtsprechung des BGH
(BGH, r+s 1995, 151) komml es für die Abgren-
zung von Risikoausschluß und Obliegenheit

darauf an, ob die Klausel eine individualisie-

rende Beschreibung eines bestimmten Wag-

nisses enthält, für das allein der Versicherer Ver-

sicherungsschutz gewähren will oder ob sie in

erster Linie ein Bestimmtes Verhalten des Ver-

sicherungsneh,mers fordert, von dem es

abhängt, ob er einen zugesagten Versiche-

rungsschu2 behält oder ob er ihn behält. Wird

von vornherein nur ausschnittsweise Deckung
gewährt und nicht ein gegebener Versiche-

rungsschutz wegen nachlässigen Verhaltens

wieder entzogen, handelt es sich um eine Risi-

kobegrenzung.

Die in Rede stehende Klausel stellt ausschließ-
lich auf ein Verhalten des Versicherungsneh-

mers ab, das dazu führt, daß ein nach S 1 AVB

Vermögen zugesagter Versicherungsschutz

wieder entfällt. Die Abgrenzungskriterien des
BGH könnten deshalb für das Vorliegen einer

Obliegenheit sprechen. Andererseits steht für

561 WG und auch für S 152 WG für die Haft-
pflichtversicherung außer Streit, daß es sich

insoweit um einen subjektiven Risikoaus-
schluß handelt (BGH,Vers? 1971,239). DieVer-
tragsklausel ändert S152 WG in zulässiger
Weise (OLG Hamm, VersR 1988, 1122) aber nur
in zweifacher Hinsicht ab, nämlich einmal
dahin, daB ein bewuBter Verstoß gegen

E
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Gesetze erforderlich ist, und andererseits
dahin, daß das Verschulden nicht die Scha-
denfolgen umfassen muß, Trotz der eine

andere Entscheidung naheliegenden Abgren-
zungskriterien des BGH liegt deshalb systema-

tisch keine verhüllte Obliegenheit, sondern ein

Risikoausschluß vor (so ausdrücklich'für eine

nahezu identische Klauset schon BGH, Vers?

1987, 174 tt75l)

3. Nach dem Ergebnis der mündlichen Ver-

handlung liegen die Vorausse2ungen der Aus-

schlußklausel des $4 Nr. 5 AVB Vermögen in

der Person des Klägers vor. Dabei steht nicht im

Streit, daß das Fehlverhalten des Klägers den

Schaden herbeigeführt hat, Streitig ist zwischen

den Parteien allein, ob dem Kläger ein wissent-

liches Abweichen von den für ihn maßgeblichen

Vorschriften vorzuwerfen ist. Schädigungsvor-
satz ist insoweit nicht erforderlich. Anzulasten

sein muß dem Kläger aber die Verletzung einer

für ihn verbindlich begründeten Pflicht. Ein der-

artiger Pflichtenverstoß läßt sich nicht schon

dadurch geltend machen, daß aufgezeigt wird,

wie sich der Versicherte hätte verhalten müssen.

Für einen l:rewußten Pflichtenverstoß mLrß dar-

über hinaus dargelegt werden, der Versicherte

habe gewußt, wie er sich hätte verhalten müs-

sen. Wußie cjer Vbrsicirerie gar rticirl, was er

hätte tun oder unterlassen müssen, um dem

Vorwurf pflichtwidrigen Verhaltens zu entgehen,

so kommt ein bewußter fflichtenverstoß nicht in

Betracht. Nur wer bewußt verbindliche Hand-

lungs- oder Unterlassungsanweisungen nicht

beachtet hal, muß sich den Risikoausschluß

entgegenhalten lassen (BGH, Vers? 1981 174

tr75l).

Die Behauptung des Klägers, er habe die Treu-

handaufträge der finanzierenden Bank vom

9.8. und 12,9.1990 nicht gekannt, ist nicht

widerlegt. Zwar steht für den Senat außer Frage,

daß der Kläger wußte, daß treuhänderisch ver-

waltetes Geld nur nach Erfüllung von vom Gläu-

biger bestimmten Auflagen ausgezahlt werden

darf. Anderenfalls bedürfte es der Zahlung auf

Anderkonto nicht. Der Kläger hat in der münd-
lichen Verhandlung auch nur geltend gemacht,

er habe geglaubt, die Überprüfung durch eine

zuverlässige Angestellte genüge. Unwiderlegt

ist aber, daß die konkreten Auflagen dem Klä-

ger nicht bekannt gewesen sein mögen. Der

Streitfall ist durch die Besonderheit geprägt, daß
B. Gelegenheit gehabt hat, die Korrespondenz

an dem Kläger vorbeizuleiten und hiervon offen-

bar auch Gebrauch gemacht hal. Zu Unrecht
meint die Beklagte auch, die Treuhandaufträge

ergäben sich aus den Verträgen. Dort wird nur

formularmäßig auf ,,etwa gegebene" Treu-

handaufträge Bezug genommen.

Höchst ungewöhnlich ist, daß die Zahlungen

nicht an den Verkäufer, sondern an den Käufer

verfügt worden sind und daß die erste Auszah-

lung vor Abschluß des Vertrages erfolgt ist. Auch

dies begründet indiziell aber noch nicht ausrei-

chend wissentliches Fehlverhalten. Gelder kön-

nen vor Abschluß eines Vertrages kaum einmal

auf Anderkonto sein. So war auch hier der
Abschluß eines Vertrages vorausgegangen, der
nach Darstellung der Parteien lediglich nicht

weiler verfolgt worden ist. Unwiderlegt ist ferner

die Behauptung des Klägers, er habe beim

Unterzeichnen der Überweisungsaufträge
auch nicht bemerkt - er habe ,,blind" unter-
schrieben -, daß die Zahlungen an seinen

Sozius als Käufer erfolgt sind. Hat der Kläger

,,blind" unterschrieben, muß ihm diese Beson-

derheit nicht aufgefalien sein.Unwideriegt rst fer-

ner die Darstellung des Klägers, er habe sich

auf die langjährige und zuverlässige Notariats-

angestellte verlassen, Es ist deshalb nicht

erweislich, daß der Kläger Kenntnis oder zumin-

dest Argwohn hatte, daß sein eigener Sozius ein

Betrüger und die Notariatsangestellte dessen
gut- oder' bösgläubiges Werkzeug waren.

Gleichwohl liegt nach Auffassung des Senats

eine - zur Leistungsfreiheit führende - wissent-

liche Pflichtverletzung vor. Der Kläger wußte,
daB ei Auszahlungen aus dem Anderkonto
verfügte. lhm war bekannt, daß Auszahlungen

aus dem Anderkonto von der Erfüllung vom
Gläubiger geselzter Bedingungen abhängig zu

sein pflegen. Er wußte, daß er die Vorausset-
zungen für die Auszahlung (Erfüllung von Auf-

lagen oder Fehlen von Auflagen) nicht geprüft
hatte. Er hat auch nicht etwa die Notariats-

angestellte mit der Überprüfung der Vorausset-

zungen beauftragt oder sich bei dieser verge-

wissert, daß diese die Vorausse2ungen geprüft

hatte. Schbn dies begründet einen wissentli-

chen Pflichtenverstoß. Auch der Kläger wußte,

daß treuhänderisch venvaltete Gelder nicht aus-

läßt sich nicht feststellen, daB der Beklagte

davon Kenntnis hatte, daß seine Kalkulations-
bilanz zum 31.12.1989 als Entscheidungs-
grundlage für die Darlehensgewährung seitens

der Klägerin dienen sollte. Wie der Beklagte in

seinem Schreiben vom 12.6. 1990 an die

Geschäftsführung der R. KG zum Ausdruck
gebracht hat, ging er davon aus, daß diese

Kalkulationsbilanz wie in den Vorjahren verein-

barungsgemäß nur zum internen Gebrauch

bestimmt sei. Zwar bestreitet die Klägerin, daß

die Bilanz - 1. Fassung - mit diesem Begleit-

schreiben übersandt worden,ist. Darauf kommt

es jedoch nicht entscheidungserheblich an.

Denn die Klägerin muß nach allgemeinen

Grundsätzen die anspruchsbegründenden Tat-

sachen für ihre Einbeziehung in den Schutzbe-

reich des Vertrages zwischen dem Beklagten

und der R. KG darlegen und beweisen und

damit vortragen und unter Beweis steJlen, daß

die,,Kalkulationsbilanz" nicht ausschließlich für

interne Zwecke der R, KG bestimmt war. Dafür

aber tritt die Klägerin keinen Beweis an.

Der Vortrag des Beklagten, der persönlich haf-

tende Gesellschafter der R. KG habe seit der
Betreuung durch ihn von ihm ebenso wie schon

von seinem Praxisvorgänger die Erstellung
,tr ta-.-.- n:t-.-_ :.- ^t^.- - -^.- ^t^-^ n-l-l^-

eil let vul tauilgel r Dilar rz lil uur vur r uuil t DUKlilg-

ten erstellten Art und Weise gewünscht, ist trotz

der Einwendungen der Klägerin zu der man-
gel nden Aussagekraft d ieser Kalku lationsbilanz

nicht widerlegt, zumal die von dem Beklagten

vorgelegten Beg leitsch rei ben, auch wen n deren

Zugang streitig ist, mangels eines konkreten
gegenteiligen Vorbringens der Klägerin ein
gewichtiges lndiz für die von dem Beklagten

behauptete Praxis sind. Dieser Fall unterschei-

det sich somit von den vom Bundesgerichtshof

entschiedenen Rechtsstreitigkeiten, in denen

die Bilanzen nachgewiesenermaßen als Ent-

scheidungsgrundlage für Dritte dienen sollten
(vgh BGH, NJW-RR 1993,944; NJW-RR 1989,

696:Gl 1989,95; NJW-RR 1987, 1758 und WM

1986,711 : NJW-RR 1986, 1307)

Hinzu kommt folgendes: Selbst wenn einmal

das Vorliegen eines Vertrages mit Schutzwir-

kung für die Klägerin unterstellt wird, muß
jeweils im Einzelfall bestimmt werden, wie weit
die Haftung persönlich und gegenständlich
reichen soll. Dabei kommt bei Steuerberatern

vielfach dem lnhalt des von ihnen gegebenen

Testats, auf dessen genauen Wortlaut in den

beteiligten Wirtschaftskreisen genau geachtet zu

werden pflegt, entscheidende Bedeutung zu
(BGH, NJW-RR 1989, 696, 697 m.w.N. : Gl 989,

95;vgl. auch BGH, NJW 1987 1758 : Gl 19BZ

27). Nur soweit der Steuerberater nach dem
Wortlaut des Testats die Verantwortung für die
Richtig keit der testierten Aufstell u n g ü bern i m mt,

reicht seine Haftung. Hier hat der Beklagte

bescheinigt, den Jahresabschluß aufgrund
der Buchführung der R. KG erstellt und diese
Buchführung und die Wertansätze nur in ein-
geschränktem Maße geprüft zu haben. Damit

übernahm der Beklagte, da nicht offengelegt

wurde, welche Angaben der Buchführung und

der Wertansätze er tatsächlich geprüft hatte, im
Außenverhältnis zu Dritten keine eigene Ver-
antwortung für irgendeinen Ansatz in der
Bilanz. Das war für in Bezug auf Bilanzen fach-

und sachkundige Dritte, zu denen die Klägerin

als Bank gehört, eindeutig und unzweifelhaft

erkennbar.

Eine andere Beurteilung ist nicht etwa deshalb
angebracht, weil der Beklagte alle von ihm

erstei iien Bi ianzen m it cjem Wirischaftsprüfer-
Siegel sowie seiner vollen Unterschrift verse-

hen hat. Damit mag er, wie der Prozeßbevoll-

mächtigte der Klägerin in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat ausgeführt hat, be-

strebt gewesen sein, das allgemein Wirt-

schaft sprüfern entgege n gebrachte Vertraue n i n

Anspruch zu nehmen. Entgegen der Meinung

des Prozeßbevollmächtigten der Klägerin hat er
jedoch nach der Ansicht des Senats damit kei-

nen,,Gefährdungstatbestand" geschaffen, un-

abhängig davon, daß daraus in Bezug auf den
hier yorliegenden Sachverhalt und den Klage-

anspruch keine Anspruchsgrundlage abgeleitet

werden kann. Jedenfalls bleibt es aber hier in

diesem Zusammenhang allein und ausschließ-

lich entscheidend, daß auch das Siegel und die

Unterschrift einen Testat-Text deckten, der sei-

nem lnhalt nach - wie begründet - ungeeignet
war, Vertrauen in die sachliche Richtigkeit des
Zahlenwerks des über dem Testat stehenden

Jahresabschlusses zu rechtfertigen. Ob der
Beklagte damit dem ihm erteilten Auftrag
gerecht wurde, betrifft allein das Verhältnis

zwischen ihm und der R. KG. Für die Klägerin
jedenfalls schaffte er mit diesem Testat kei-
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und es offen war, in welcher Höhe der Klägerin

daraus Beträge zufließen würden. Selbst wenn
im Verlaufe dieses Verfahrens noch
nachträglich die Erhebung einer Leistungs-
klage möglich geworden sein sollte, entfiele
hierdurch nicht das Feststellungsinteresse
der seit längerem rechtshängigen Klage (vgl.

Zöller/Stephan, ZPO 18. Aufl., Rdnr. B a zu S 256
ZPO m.wN.).

Die Klage ist jedoch unbegründet.

Der Klägerin stehen gegen den Beklagten keine
vertrag Iichen Schadenersatzansprüche zu.'

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist zwar der stillschwei-
gende Abschluß eines Auskunftsvertrages
zwischen Geber und Empfänger der Auskunft

und damit eine vertragliche Haftung des Aus-

kunftgebers für die Richtigkeit seiner Auskunft
regelmäßig dann anzunehmen, wenn diese für

den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage wesent-

licher Entschlüsse machen will. Das gilt insbe-

sondere in Fällen, in denen der Auskunftgeber
für die Erteilung der Auskunft besonders sach-
kundig ist oder ein eigenes wirtschaftliches
lnteresse bei ihm besteht (vgl. BGH, Gl 43/85:
WM 1985, 1531, 1532 m.w.N.: NJW 1986, 180;

BGH, WM 1992, 1031, 1034). Der Bundesge-
richtshof hat jedoch auch betont, daß für das
Zustandekommen eines Auskunftsvertrages

ohne Rücksicht auf die Besonderheiten der
jeweiligen Fallgestaltung nicht stets allein schon
die Sachkunde des Auskunftgebers und die
Bedeutung der Auskunft für den Empfänger

ausreichen.

Für den stillschweigenden Abschluß eines Aus-
kunftsvertrages ist vielmehr entscheidend dar-
auf abzustellen, ob die Gesamtumstände
unter Berücksichtigung der Verkehrsauffas-
sung und des Verkehrsbedürfnisses den
Rückschluß zulassen, daß beide Teile nach
dem objektiven lnhalt ihrer Erklärungen die
Auskunft zum Gegenstand vertraglicher
Rechte und Pflichten gemacht haben (BGH,

a.a.O., m.w.N.). Als solche weitere Umstände
außer der Sachkunde des Beklagten könnten
hier etwa bedeutsam sein: ein eigenes wirt-

schaftliches lnteresse an dem Geschäftsab-
schluß, ein persönliches Engagement in der
Form von Zusicherungen nach Art einer Garan-
tieübernahme, das Versprechen eigener
Nachprüfung der Angaben des Geschäftspart-
ners des Auskunftsempfängers, die Hinzuzie-
hung des Auskunftgebers zu Vertragsver-
handlungen auf Verlangen des Auskunftemp-
fängers oder die Einbeziehung in solche Ver-
handlungen als unabhängige neutrale Person

sowie eine etwa bereits anderweitige beste-
hende erhebliche Vertragsbeziehung zwischen
Auskunftgeber und Auskunftempfänger. Alle
diese Umstände waren hier jedoch nicht gege-
ben, so daß sich das Zustandekommen eines
Auskunftsvertrages nicht feststellen läßt.

2. Die Klägerin kann vertragliche Ansprüche
gegen den Beklagten auch nicht nach den
Grundsätzen überdie Einbeziehung Dritter in
den Schutzbereich des Vertrages zwischen
dem Beklagten und der R. KG geltend machen.
Daß diese zwei Parteien bei der Erteilung des
Auftrags zur Erstellung der hier in Rede ste-
henden Kalkulationsbilanz über die Einbezie-
hung der Klägerin als Bank in den Schutzbe-
reich ihres Vertrages nicht gesprochen
haben, steht zwar der (schlüssigen) Einbe-
ziehung eines solchen Dritten nicht entgegen
(vgt. OLG Karlsruhe, NJW-RR 1990, 861). Es fehlt
jedoch an anderen notwendigen Vorausselzun-
gen. Personen, die über eine besondere, vom
Staat anerkannte Sachkunde verfügen, wie etwa
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, können in

die Lage kommen, daß sie bei ihrer Begutach-
tung Sorgfaltspflichten gegenüber mehreren
Personen mit unterschiedlicher lnteressenrich-
tung zu beachten haben. Wie der Bundesge-
richtshof wiederholt entschieden hat, spricht
selbst die Gegenläufigkeit der Interessen des
Auftraggebers und des Dritten nicht gegen

seine Einbeziehung in den Schu2bereich des
Vertrages (vgl. BGH, NJW-RR 1989,690 m.w.N.;
BGH, NJW 1987, 1758 f :Gl 1987 27; BGH, WM

1986, 711, 712 : NJW-RR 1986, 1307).

Für eine solche im Ansatz mögliche Einbezie-
hung der Klägerin in den Schutzbereich des
Vertrages zwischen der R. KG und dem Beklag-
ten sind hier jedoch keine weiteren Umstände
ersichtlich, wie sie nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs erforderlich sind. Es

gezahlt werden dürfen, ohne daß die dafür
gegebenen Voraussetzungen im einzelnen
überprüft waren. Dies hatte der Kläger aber
weder selber vorgenommen noch in Auftrag
gegeben.

Weitergehend ist der Senat davon überzeugt,
daß dem Kläger auch seine Verpflichtung zur
höchstpersönlichen Überprüfung der Auszah-
lungsvoraussetzungen bekannt war. Der Kläger
ist ein nicht unerfahrener Notar. Er ist 1986 als
Notar bestelltworden und hat im Jahr nach eige-
nen Angaben 300-400 Nummern gemacht.

Die höchstpersönliche Verpflichtung zur Über-
prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen ge-

hört zum Stoff der Notarausbildung. Daß die
Verfügung über dem Notar zu treuen Händen
übergebene Gelder mit besonderer Sorgfalt
erfolgen muß, versteht sich von selbst. Daß dies
dem Treunehmer selbst obliegt, liegt allein des-
halb nahe. Es mag sein, daß Notare diese Ver-
pflichtung nicht immer ernsl nehmen, weil sie

im allgemeinen ihren Angestellten vertrauen
können und vertrauen. Dies ändert nichts daran,
daß es unglaubhaft ist und der Senat als wider-
legt ansieht, daß der Kläger seine Verpflichtun-
gen nicht gekannt haben will. Auch insoweit liegt
ein wissentlicher fflichtenverstoß vor,

Nach allem ist die Beklagte leistungsfrei. Die Be-
rufung mußte deshalb zurückgewiesen werden.

- Bilanz für interne Zwecke

- Auskunftsvertrag

- Bankkredit
(OLG Düsseldort, Urt. v. 8.2.1995 - 15 U 215/93)

' Leitsätze (d. Red.):

1. Ein stillsdrweigender Auskunftsvertrag
kommt nictrt allein deshalb zustandg weil
der Auekunftgeber - Wlilschaftprüfer,
Steuerberater - sachkundig und die Aus-
kunft f{ir den Empfäinger - Bank - von
Bedeutung ist (hier: lGlkulationsbilanz
ftir inteme Zwedre des Mandanten).

Vielmehr müssen weitere Umstände hin-
zutreten: zB. die Einbeziehung in Ver-
handlungen, das wirtsc-haftliche oder
persönlicie Engagemenvpp,

2. Ein Vertrag mit Sc*rutzwirkung zu-
gunsten Dritter seEt voraus, daß der
Dritte ausdrücklich oder schltissig in den
SchuEbereicfi des llllandabvertrages
einbezogen wurde. Die Gegenläufigkeit
der lnteressen spricht nic*rt gegen die
Einbeziehung in den Vertrag. Erstellt der
Wir-tschaftsprüfer/Steuerberater eine Bi-
lanz für interne Zwecke des ilandanten,
muB er nic{rt damit rechnen, da8 sie
Grundlage ftir die ltedlgewährung eines
Dritten wird.

3. Das Testat,oder Jahresabschluß wurde
aufgrund der Budrführung der Firma R.

erstellt und die WertaneäEe nur in ein-
geschränlctem MaBe geprtiff' zeigt, da$
keine eigene Verantwortung für irgendei-
nen Ansatz in der Bilanz im AuBenver-
hältnis zu Dritten libernommen wid.

Tatbestand:

Der Beklagte ist als Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater lälig. Zu seinen Mandanten gehörte

die R. KG in M. Dieser Gesellschaft hat die Klä-
gerin im September 1990 gemäß der Zusage
vom 25.9. 1990 einen Kredit von insgesamt
2 Mio. DM gewährt. Grundlage für diese Dar-

lehensgewährung war nach dem Vortrag der
Klägerin eine von dem Beklagten erstellte unda-
tierte Bilanz der Firma R. KG zum 31.12.1989
(1. Fassung). Die Bilanz in dieser Fassung wies

die Forderungen und das Eigenkapital der R.

KG zu hoch sowie die Verbindlichkeiten zu
gering aus. Das zutreffende Zahlenwerk enthielt
die von dem Beklagten unter dem Datum vom
5.4.1991 erstellte Bilanz zum 3].12.1989.

Der Beklagte pflegte, seitdem er die Wirt-

schaftsprüfer- und Steuerpraxis im Jahre 1980

von seinem Vorgänger übernommen hatte, für
die als Mandantin übernommene R. KG zwei

Bilanzen zu erstellen, eine sog. vorläufige Kal-

kulationsbilanz (Bilanz 1. Fassung) und eine

,,end g ü lti ge" Handelsbi lanz (Bilanz 2. Fassu n g).

Nach dem Vorbringen des Beklagten war die
vorläufige Kalkulationsbilanz ausschließlich für

Dritthaftung
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interne Zwecke der R. KG wie insbesondere die

Preiskalkulation bestimmt. Für die vorläufige

Kalkulationsbilanz ließ die Kommanditgesell-

schaft jeweils dem Büro des Beklagten Aus-

rechnungen aus ihrer Buchhaltung über die in
diese vorläufige Bilanz aufzunehmenden Werte

und Beträge zukommen, Lediglich die auf die

Abschreibungen entfallenden Beträge wurden

durch Mitarbeiter des Beklagten errechnet. Eine

Anpassung der Kalkulationsbilanz (des näch-

sten Jahres) an die endgültige Bilanz (des Vor-
jahres) nahm der Beklagte nicht vor, sondern

schrieb die jeweiligen Werte der zwei unter-

schiedlichen Bilanzen in das nächste Jahr fort.

Alle Bilanzen, sowohl die vorläufige Kalkula-

tiönsbilanz wie die endgültige Handelsbilanz,

wurden von dem Beklagten mit dem Wirt-

schaftsprüfer-Siegel sowie seiner Unterschrift

versehen und mit dem nachfolgenden Vermerk

abgeschlossen:

,,Vorstehender Jahresabschluß wurde von

mir aufgrund der Buchführung der Firma R.

KG erstellt. lch habe die Buchführung und

die WertansäZe auftragsgemäß nur in ein-
geschränktem Umfang geprüft. Die Bewer-

tung der Warenvorräte erfolgte durch die

Firma."

lm Jahre 1992 wurde über das Vermögen der

R. KG das Konkursverfahren eröffnet. Es ist noch

nicht abgeschlossen.

Wegen ihres zu erwartenden Ausfalls, den sie

auf etwa 1,8 Mio. DM schätzt, nimmt die Kläge-

rin den Beklagten auf Schadenersa2 in

Anspruch.

Die Klägerin hat geltend gemacht: Sie habe bei

den Vertragsverhandlungen mit der Geschäfts-

leitung der R. KG am 17 9. 1990 die Vorlage von

Unterlagen, insbesondere eine Bilanz für das

Jahr 1989, verlangt. Daraufhin habe die Gesell-

schaft ihr die von dem Beklagten erstellte unda-

tierte Bilanz zum 31.12.1989 übergeben. Darin

sei die finanzielle Situation der Gesellschaft so

dargestellt gewesen, daß die Kreditgewährung

unproblematisch erschienen sei. Nach der Kon-

kurseröffnung sei ihr die andere Bilanz zum

31,12.'1989, die der Beklagte unter dem 5.4. 1991

erstellt habe, bekannt geworden. Darin seien die

Positionen,,Forderungen, Eigenkapital und Ver-

bindlichkeiten" der R. KG wesentlich ungünsti-

ger erschienen. Bei Kenntnis dieser Zahlen hätte

der Kredit nicht gewährt werden können. Die

Klägerin hatdie Meinung geäußert, der Beklagte

hätte wissen müssen, daß der lnhaber der R,

KG mit der Kalkulationsbilanz Mißbrauch würde

betreiben können. Alle von diesem Mandanten
gewünschten Angaben hätten auch in einer

anderen Form als der einer Bilanz beigebracht

werden können. Die falschen Zahlen als ,,Kal-

kulationsgrundlage" in die Folgejahre torVu-

schreiben, mache keinen Sinn.

Die Klägerin hat beanlragt,

festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet

ist, ihr den Schaden zu ersetzen, der ihr dar-

aus entstanden ist oder noch entsteht, daß

sie im Vertrauen auf die Richtigkeit einer

Bilanz der Firma R. KG, die der Beklagte der
R. KG mit Schreiben vom '12.6.1990 über-

mittelte, an die Firma R. KG einen Kredit in

Höhe von 2 Mio. DM gewährte.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hat behauptet: Der persönlich

haftende Gesellschafter der R. KG habe zuge-

sichert, die vorläufigen Bilanzen nicht an Dritte
rnroitorzr rnahon Fr haetrailo mit Nlinhhivicqe n r'laß

die vorläufige Kalkulationsbilanz der Klägerin

vorgelegt worden sei und für ihren Entschluß

zur Kreditgewährung Bedeutung gehabt habe.

Der Beklagte hat die Ansicht vertreten, bei

gehöriger Aufmerksamkeit hätte die Klägerin

erkennen können, daß die Kalkulationsbilanz

keine vollständige Übersicht über die Verhält-

nisse der Gesellschaft ermögliche und daß er -

der Beklagte - die darin enthaltenen Angeben

nicht bestätigt habe. Der der Klägerin enruach-

sene Schaden beruhe zudem übenruiegend auf

ihrem eigenen Fehlverhalten. Sie hätte ihn fra-

gen können, was denn von den in der Gewinn-

und Verlustrechnung sowie den in der Bilanz.
ausgewiesenen Zahlenwerken originär von ihm

nach Prüfung als Aussage gemacht werden

könne, für die er die Verantwortung übernehme,

und was lediglich die ungeprüfte Übernahme

von Zahlenvorgaben der R. KG sei, Derartige

Rückfragen habe die Klägerin - was unstreitig

ist - nicht vorgenommen. Der Beklagte hat

schließlich darauf hingewiesen, er sei nie damit

befaßt gewesen, die Verhandlungen der R, KG

über die Bankkreditgewährung vorzubereiten

und zu begleiten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur

Begründung hat es ausgeführt: Vertragliche

Schadenersatzansprüche seien nicht geben.

Zwischen den Parteien sei kein stillschweigen-

der Auskunftsvertrag abgeschlossen worden.

Denn das setze voraus, daß die Person, die wie

der Beklagte kraft ihrer beruflichen Stellung

besonderes Vertrauen genieße, von ihrem

Mandanten zu Verhandlungen hinzugezogen

worden sei, damit sie durch AuskÜnfte und

Stellungnahmen die Verhandlungsposition des

Mandanten günstig beeinflusse. Auch die

Grundsätze über den Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter griffen hier nicht ein. Denn der

Beklagte habe durch seinen Vermerk unter der

Bilanz für Dritte erkennbar zum Ausdruck
gebracht, daß er die Verantwortung für die Rich-

tigkeit der Bilanz nicht übernehme, weil er keine

oder nur eine eingeschränkte Prüfung vorge-

nommen habe. Schließlich seien auch keine

Schadenersatzansprüche aus unerlaubter

Handlung gegeben. Angesichts des Vermerks

unter der von ihm erstellten Bilanz habe er nicht

mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß eine

Bank im Vertrauen darauf, er habe die Verhält-

nisse cler R. KG geprüft und richtig wieder-
gegeben, diesem Unternehmen einen Kredit

gewährte.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der

Klägerin, mit der sie unter Wiederholung und

Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags ihr

Klageziel weiterverfolgt. Sie führt insbesondere

aus: Entgegen der Meinung des Landgerichts

habe der Beklagte durch den Vermerk am Ende

der Bilanzen nicht zum Ausdruck gebracht, daß

er die Verantwortung für die Richtigkeit der

testierten Bilanz nicht übernehme. Er testiere

zudem immer so, was ihr aus den Bilanzen

anderer Kundenfirmen bekannt sei. Der

Beklagte habe aufgrund der ,,offiziellen" Bilan-

zen um die katastrophale Lage der R. KG

gewußt und damit auch um ihren Finanzbedart.

Wenn er der R. KG bei einer derart negativen

Unternehmensentwicklung die Kalkulationsbi-

lanzen mit einem - eingeschränkten - Prü-

fungsvermerk übergeben habe, hätte sich ihm

aufdrängen müssen, daß diese Firma die Kal-

kulationsbilanz mißbrauchen werde.

Die Klägerin beantragt,

unler Anderung des landgerichtlichen
Urteils fes2ustellen, daß der Beklagte ver-
pflichtet ist, ihr den Schaden zu ersetzen, der
ihr daraus enlstanden ist oder noch entsteht,

daß sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der
vom Beklagten erstellten, undatierten Bilanz

zum 3i.'12.1989 der Firma R. KG (mit einer

Bilanzsumme von 14.873.417,67 DM) dieser

Firma einen Kredit in Höhe von 2 Mio. DM

gewährte.

Hilfsweise stellt die Klägerin einen Antrag zum

Vo I I strecku n g ssch utz.

Der Beklagte bittet,

um Zurückweisung der Berufung.

Der Beklagte wiederholt und vertieft ebenfalls

sein erstinstanzliches Vorbringen und bestreitet

die neuen Behauptungen der Klägerin in der
Berufungsbegründung. Er macht nochmals gel-

tend, die Kalkulationsbilanz sei für die Kredit-
gewährung durch die Klägerin nicht entschei-

dend gewesen. Zudem hätten auch die Kalku-

lationsbilanzen das ständige Anwachsen der
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

ausgewiesen.
'',.,
vvegen oer werleren trnzelnerrerir oes bacn- uno

Streitstandes' wird auf den Akteninhalt, ins-

besondere auf den Tatbestand und die Ent-

scheidungsgründe des angefochtenen land-
gerichtlichen Urteils, verwiesen.

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der
Sache keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Zwar ist die Feststellungsklage entgegen der
Meinung des Beklagten nicht mangels eines

Feststellungsinteresses gemäß S 256 ZPO

unzulässig. Solange das Konkursverfahren
gegen die R. KG nicht abgeschlossen ist, ist der
genaue Umfang des Schadens der Klägerin
noch ungewiß und das Bestehen eines Fest-

stellungsinteresses deshalb zu bejahen. Erst

recht lag ein Feststellungsinteresse im Zeitpunkt

der Klageerhebung vdr, weil damals noch nicht

einmal die der Klägerin zur Sicherheit ihres

Darlehens an dem Betriebsgrundstück einge-
räumten Grundpfandrechte venruertet waren
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interne Zwecke der R. KG wie insbesondere die

Preiskalkulation bestimmt. Für die vorläufige

Kalkulationsbilanz ließ die Kommanditgesell-

schaft jeweils dem Büro des Beklagten Aus-

rechnungen aus ihrer Buchhaltung über die in
diese vorläufige Bilanz aufzunehmenden Werte

und Beträge zukommen, Lediglich die auf die

Abschreibungen entfallenden Beträge wurden

durch Mitarbeiter des Beklagten errechnet. Eine

Anpassung der Kalkulationsbilanz (des näch-

sten Jahres) an die endgültige Bilanz (des Vor-
jahres) nahm der Beklagte nicht vor, sondern

schrieb die jeweiligen Werte der zwei unter-

schiedlichen Bilanzen in das nächste Jahr fort.

Alle Bilanzen, sowohl die vorläufige Kalkula-

tiönsbilanz wie die endgültige Handelsbilanz,

wurden von dem Beklagten mit dem Wirt-

schaftsprüfer-Siegel sowie seiner Unterschrift

versehen und mit dem nachfolgenden Vermerk

abgeschlossen:

,,Vorstehender Jahresabschluß wurde von

mir aufgrund der Buchführung der Firma R.

KG erstellt. lch habe die Buchführung und

die WertansäZe auftragsgemäß nur in ein-
geschränktem Umfang geprüft. Die Bewer-

tung der Warenvorräte erfolgte durch die

Firma."

lm Jahre 1992 wurde über das Vermögen der

R. KG das Konkursverfahren eröffnet. Es ist noch

nicht abgeschlossen.

Wegen ihres zu erwartenden Ausfalls, den sie

auf etwa 1,8 Mio. DM schätzt, nimmt die Kläge-

rin den Beklagten auf Schadenersa2 in

Anspruch.

Die Klägerin hat geltend gemacht: Sie habe bei

den Vertragsverhandlungen mit der Geschäfts-

leitung der R. KG am 17 9. 1990 die Vorlage von

Unterlagen, insbesondere eine Bilanz für das

Jahr 1989, verlangt. Daraufhin habe die Gesell-

schaft ihr die von dem Beklagten erstellte unda-

tierte Bilanz zum 31.12.1989 übergeben. Darin

sei die finanzielle Situation der Gesellschaft so

dargestellt gewesen, daß die Kreditgewährung

unproblematisch erschienen sei. Nach der Kon-

kurseröffnung sei ihr die andere Bilanz zum

31,12.'1989, die der Beklagte unter dem 5.4. 1991

erstellt habe, bekannt geworden. Darin seien die

Positionen,,Forderungen, Eigenkapital und Ver-

bindlichkeiten" der R. KG wesentlich ungünsti-

ger erschienen. Bei Kenntnis dieser Zahlen hätte

der Kredit nicht gewährt werden können. Die

Klägerin hatdie Meinung geäußert, der Beklagte

hätte wissen müssen, daß der lnhaber der R,

KG mit der Kalkulationsbilanz Mißbrauch würde

betreiben können. Alle von diesem Mandanten
gewünschten Angaben hätten auch in einer

anderen Form als der einer Bilanz beigebracht

werden können. Die falschen Zahlen als ,,Kal-

kulationsgrundlage" in die Folgejahre torVu-

schreiben, mache keinen Sinn.

Die Klägerin hat beanlragt,

festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet

ist, ihr den Schaden zu ersetzen, der ihr dar-

aus entstanden ist oder noch entsteht, daß

sie im Vertrauen auf die Richtigkeit einer

Bilanz der Firma R. KG, die der Beklagte der
R. KG mit Schreiben vom '12.6.1990 über-

mittelte, an die Firma R. KG einen Kredit in

Höhe von 2 Mio. DM gewährte.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hat behauptet: Der persönlich

haftende Gesellschafter der R. KG habe zuge-

sichert, die vorläufigen Bilanzen nicht an Dritte
rnroitorzr rnahon Fr haetrailo mit Nlinhhivicqe n r'laß

die vorläufige Kalkulationsbilanz der Klägerin

vorgelegt worden sei und für ihren Entschluß

zur Kreditgewährung Bedeutung gehabt habe.

Der Beklagte hat die Ansicht vertreten, bei

gehöriger Aufmerksamkeit hätte die Klägerin

erkennen können, daß die Kalkulationsbilanz

keine vollständige Übersicht über die Verhält-

nisse der Gesellschaft ermögliche und daß er -

der Beklagte - die darin enthaltenen Angeben

nicht bestätigt habe. Der der Klägerin enruach-

sene Schaden beruhe zudem übenruiegend auf

ihrem eigenen Fehlverhalten. Sie hätte ihn fra-

gen können, was denn von den in der Gewinn-

und Verlustrechnung sowie den in der Bilanz.
ausgewiesenen Zahlenwerken originär von ihm

nach Prüfung als Aussage gemacht werden

könne, für die er die Verantwortung übernehme,

und was lediglich die ungeprüfte Übernahme

von Zahlenvorgaben der R. KG sei, Derartige

Rückfragen habe die Klägerin - was unstreitig

ist - nicht vorgenommen. Der Beklagte hat

schließlich darauf hingewiesen, er sei nie damit

befaßt gewesen, die Verhandlungen der R, KG

über die Bankkreditgewährung vorzubereiten

und zu begleiten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur

Begründung hat es ausgeführt: Vertragliche

Schadenersatzansprüche seien nicht geben.

Zwischen den Parteien sei kein stillschweigen-

der Auskunftsvertrag abgeschlossen worden.

Denn das setze voraus, daß die Person, die wie

der Beklagte kraft ihrer beruflichen Stellung

besonderes Vertrauen genieße, von ihrem

Mandanten zu Verhandlungen hinzugezogen

worden sei, damit sie durch AuskÜnfte und

Stellungnahmen die Verhandlungsposition des

Mandanten günstig beeinflusse. Auch die

Grundsätze über den Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter griffen hier nicht ein. Denn der

Beklagte habe durch seinen Vermerk unter der

Bilanz für Dritte erkennbar zum Ausdruck
gebracht, daß er die Verantwortung für die Rich-

tigkeit der Bilanz nicht übernehme, weil er keine

oder nur eine eingeschränkte Prüfung vorge-

nommen habe. Schließlich seien auch keine

Schadenersatzansprüche aus unerlaubter

Handlung gegeben. Angesichts des Vermerks

unter der von ihm erstellten Bilanz habe er nicht

mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß eine

Bank im Vertrauen darauf, er habe die Verhält-

nisse cler R. KG geprüft und richtig wieder-
gegeben, diesem Unternehmen einen Kredit

gewährte.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der

Klägerin, mit der sie unter Wiederholung und

Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags ihr

Klageziel weiterverfolgt. Sie führt insbesondere

aus: Entgegen der Meinung des Landgerichts

habe der Beklagte durch den Vermerk am Ende

der Bilanzen nicht zum Ausdruck gebracht, daß

er die Verantwortung für die Richtigkeit der

testierten Bilanz nicht übernehme. Er testiere

zudem immer so, was ihr aus den Bilanzen

anderer Kundenfirmen bekannt sei. Der

Beklagte habe aufgrund der ,,offiziellen" Bilan-

zen um die katastrophale Lage der R. KG

gewußt und damit auch um ihren Finanzbedart.

Wenn er der R. KG bei einer derart negativen

Unternehmensentwicklung die Kalkulationsbi-

lanzen mit einem - eingeschränkten - Prü-

fungsvermerk übergeben habe, hätte sich ihm

aufdrängen müssen, daß diese Firma die Kal-

kulationsbilanz mißbrauchen werde.

Die Klägerin beantragt,

unler Anderung des landgerichtlichen
Urteils fes2ustellen, daß der Beklagte ver-
pflichtet ist, ihr den Schaden zu ersetzen, der
ihr daraus enlstanden ist oder noch entsteht,

daß sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der
vom Beklagten erstellten, undatierten Bilanz

zum 3i.'12.1989 der Firma R. KG (mit einer

Bilanzsumme von 14.873.417,67 DM) dieser

Firma einen Kredit in Höhe von 2 Mio. DM

gewährte.

Hilfsweise stellt die Klägerin einen Antrag zum

Vo I I strecku n g ssch utz.

Der Beklagte bittet,

um Zurückweisung der Berufung.

Der Beklagte wiederholt und vertieft ebenfalls

sein erstinstanzliches Vorbringen und bestreitet

die neuen Behauptungen der Klägerin in der
Berufungsbegründung. Er macht nochmals gel-

tend, die Kalkulationsbilanz sei für die Kredit-
gewährung durch die Klägerin nicht entschei-

dend gewesen. Zudem hätten auch die Kalku-

lationsbilanzen das ständige Anwachsen der
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

ausgewiesen.
'',.,
vvegen oer werleren trnzelnerrerir oes bacn- uno

Streitstandes' wird auf den Akteninhalt, ins-

besondere auf den Tatbestand und die Ent-

scheidungsgründe des angefochtenen land-
gerichtlichen Urteils, verwiesen.

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der
Sache keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Zwar ist die Feststellungsklage entgegen der
Meinung des Beklagten nicht mangels eines

Feststellungsinteresses gemäß S 256 ZPO

unzulässig. Solange das Konkursverfahren
gegen die R. KG nicht abgeschlossen ist, ist der
genaue Umfang des Schadens der Klägerin
noch ungewiß und das Bestehen eines Fest-

stellungsinteresses deshalb zu bejahen. Erst

recht lag ein Feststellungsinteresse im Zeitpunkt

der Klageerhebung vdr, weil damals noch nicht

einmal die der Klägerin zur Sicherheit ihres

Darlehens an dem Betriebsgrundstück einge-
räumten Grundpfandrechte venruertet waren
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und es offen war, in welcher Höhe der Klägerin

daraus Beträge zufließen würden. Selbst wenn
im Verlaufe dieses Verfahrens noch
nachträglich die Erhebung einer Leistungs-
klage möglich geworden sein sollte, entfiele
hierdurch nicht das Feststellungsinteresse
der seit längerem rechtshängigen Klage (vgl.

Zöller/Stephan, ZPO 18. Aufl., Rdnr. B a zu S 256
ZPO m.wN.).

Die Klage ist jedoch unbegründet.

Der Klägerin stehen gegen den Beklagten keine
vertrag Iichen Schadenersatzansprüche zu.'

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist zwar der stillschwei-
gende Abschluß eines Auskunftsvertrages
zwischen Geber und Empfänger der Auskunft

und damit eine vertragliche Haftung des Aus-

kunftgebers für die Richtigkeit seiner Auskunft
regelmäßig dann anzunehmen, wenn diese für

den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage wesent-

licher Entschlüsse machen will. Das gilt insbe-

sondere in Fällen, in denen der Auskunftgeber
für die Erteilung der Auskunft besonders sach-
kundig ist oder ein eigenes wirtschaftliches
lnteresse bei ihm besteht (vgl. BGH, Gl 43/85:
WM 1985, 1531, 1532 m.w.N.: NJW 1986, 180;

BGH, WM 1992, 1031, 1034). Der Bundesge-
richtshof hat jedoch auch betont, daß für das
Zustandekommen eines Auskunftsvertrages

ohne Rücksicht auf die Besonderheiten der
jeweiligen Fallgestaltung nicht stets allein schon
die Sachkunde des Auskunftgebers und die
Bedeutung der Auskunft für den Empfänger

ausreichen.

Für den stillschweigenden Abschluß eines Aus-
kunftsvertrages ist vielmehr entscheidend dar-
auf abzustellen, ob die Gesamtumstände
unter Berücksichtigung der Verkehrsauffas-
sung und des Verkehrsbedürfnisses den
Rückschluß zulassen, daß beide Teile nach
dem objektiven lnhalt ihrer Erklärungen die
Auskunft zum Gegenstand vertraglicher
Rechte und Pflichten gemacht haben (BGH,

a.a.O., m.w.N.). Als solche weitere Umstände
außer der Sachkunde des Beklagten könnten
hier etwa bedeutsam sein: ein eigenes wirt-

schaftliches lnteresse an dem Geschäftsab-
schluß, ein persönliches Engagement in der
Form von Zusicherungen nach Art einer Garan-
tieübernahme, das Versprechen eigener
Nachprüfung der Angaben des Geschäftspart-
ners des Auskunftsempfängers, die Hinzuzie-
hung des Auskunftgebers zu Vertragsver-
handlungen auf Verlangen des Auskunftemp-
fängers oder die Einbeziehung in solche Ver-
handlungen als unabhängige neutrale Person

sowie eine etwa bereits anderweitige beste-
hende erhebliche Vertragsbeziehung zwischen
Auskunftgeber und Auskunftempfänger. Alle
diese Umstände waren hier jedoch nicht gege-
ben, so daß sich das Zustandekommen eines
Auskunftsvertrages nicht feststellen läßt.

2. Die Klägerin kann vertragliche Ansprüche
gegen den Beklagten auch nicht nach den
Grundsätzen überdie Einbeziehung Dritter in
den Schutzbereich des Vertrages zwischen
dem Beklagten und der R. KG geltend machen.
Daß diese zwei Parteien bei der Erteilung des
Auftrags zur Erstellung der hier in Rede ste-
henden Kalkulationsbilanz über die Einbezie-
hung der Klägerin als Bank in den Schutzbe-
reich ihres Vertrages nicht gesprochen
haben, steht zwar der (schlüssigen) Einbe-
ziehung eines solchen Dritten nicht entgegen
(vgt. OLG Karlsruhe, NJW-RR 1990, 861). Es fehlt
jedoch an anderen notwendigen Vorausselzun-
gen. Personen, die über eine besondere, vom
Staat anerkannte Sachkunde verfügen, wie etwa
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, können in

die Lage kommen, daß sie bei ihrer Begutach-
tung Sorgfaltspflichten gegenüber mehreren
Personen mit unterschiedlicher lnteressenrich-
tung zu beachten haben. Wie der Bundesge-
richtshof wiederholt entschieden hat, spricht
selbst die Gegenläufigkeit der Interessen des
Auftraggebers und des Dritten nicht gegen

seine Einbeziehung in den Schu2bereich des
Vertrages (vgl. BGH, NJW-RR 1989,690 m.w.N.;
BGH, NJW 1987, 1758 f :Gl 1987 27; BGH, WM

1986, 711, 712 : NJW-RR 1986, 1307).

Für eine solche im Ansatz mögliche Einbezie-
hung der Klägerin in den Schutzbereich des
Vertrages zwischen der R. KG und dem Beklag-
ten sind hier jedoch keine weiteren Umstände
ersichtlich, wie sie nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs erforderlich sind. Es

gezahlt werden dürfen, ohne daß die dafür
gegebenen Voraussetzungen im einzelnen
überprüft waren. Dies hatte der Kläger aber
weder selber vorgenommen noch in Auftrag
gegeben.

Weitergehend ist der Senat davon überzeugt,
daß dem Kläger auch seine Verpflichtung zur
höchstpersönlichen Überprüfung der Auszah-
lungsvoraussetzungen bekannt war. Der Kläger
ist ein nicht unerfahrener Notar. Er ist 1986 als
Notar bestelltworden und hat im Jahr nach eige-
nen Angaben 300-400 Nummern gemacht.

Die höchstpersönliche Verpflichtung zur Über-
prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen ge-

hört zum Stoff der Notarausbildung. Daß die
Verfügung über dem Notar zu treuen Händen
übergebene Gelder mit besonderer Sorgfalt
erfolgen muß, versteht sich von selbst. Daß dies
dem Treunehmer selbst obliegt, liegt allein des-
halb nahe. Es mag sein, daß Notare diese Ver-
pflichtung nicht immer ernsl nehmen, weil sie

im allgemeinen ihren Angestellten vertrauen
können und vertrauen. Dies ändert nichts daran,
daß es unglaubhaft ist und der Senat als wider-
legt ansieht, daß der Kläger seine Verpflichtun-
gen nicht gekannt haben will. Auch insoweit liegt
ein wissentlicher fflichtenverstoß vor,

Nach allem ist die Beklagte leistungsfrei. Die Be-
rufung mußte deshalb zurückgewiesen werden.

- Bilanz für interne Zwecke

- Auskunftsvertrag

- Bankkredit
(OLG Düsseldort, Urt. v. 8.2.1995 - 15 U 215/93)

' Leitsätze (d. Red.):

1. Ein stillsdrweigender Auskunftsvertrag
kommt nictrt allein deshalb zustandg weil
der Auekunftgeber - Wlilschaftprüfer,
Steuerberater - sachkundig und die Aus-
kunft f{ir den Empfäinger - Bank - von
Bedeutung ist (hier: lGlkulationsbilanz
ftir inteme Zwedre des Mandanten).

Vielmehr müssen weitere Umstände hin-
zutreten: zB. die Einbeziehung in Ver-
handlungen, das wirtsc-haftliche oder
persönlicie Engagemenvpp,

2. Ein Vertrag mit Sc*rutzwirkung zu-
gunsten Dritter seEt voraus, daß der
Dritte ausdrücklich oder schltissig in den
SchuEbereicfi des llllandabvertrages
einbezogen wurde. Die Gegenläufigkeit
der lnteressen spricht nic*rt gegen die
Einbeziehung in den Vertrag. Erstellt der
Wir-tschaftsprüfer/Steuerberater eine Bi-
lanz für interne Zwecke des ilandanten,
muB er nic{rt damit rechnen, da8 sie
Grundlage ftir die ltedlgewährung eines
Dritten wird.

3. Das Testat,oder Jahresabschluß wurde
aufgrund der Budrführung der Firma R.

erstellt und die WertaneäEe nur in ein-
geschränlctem MaBe geprtiff' zeigt, da$
keine eigene Verantwortung für irgendei-
nen Ansatz in der Bilanz im AuBenver-
hältnis zu Dritten libernommen wid.

Tatbestand:

Der Beklagte ist als Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater lälig. Zu seinen Mandanten gehörte

die R. KG in M. Dieser Gesellschaft hat die Klä-
gerin im September 1990 gemäß der Zusage
vom 25.9. 1990 einen Kredit von insgesamt
2 Mio. DM gewährt. Grundlage für diese Dar-

lehensgewährung war nach dem Vortrag der
Klägerin eine von dem Beklagten erstellte unda-
tierte Bilanz der Firma R. KG zum 31.12.1989
(1. Fassung). Die Bilanz in dieser Fassung wies

die Forderungen und das Eigenkapital der R.

KG zu hoch sowie die Verbindlichkeiten zu
gering aus. Das zutreffende Zahlenwerk enthielt
die von dem Beklagten unter dem Datum vom
5.4.1991 erstellte Bilanz zum 3].12.1989.

Der Beklagte pflegte, seitdem er die Wirt-

schaftsprüfer- und Steuerpraxis im Jahre 1980

von seinem Vorgänger übernommen hatte, für
die als Mandantin übernommene R. KG zwei

Bilanzen zu erstellen, eine sog. vorläufige Kal-

kulationsbilanz (Bilanz 1. Fassung) und eine

,,end g ü lti ge" Handelsbi lanz (Bilanz 2. Fassu n g).

Nach dem Vorbringen des Beklagten war die
vorläufige Kalkulationsbilanz ausschließlich für

Dritthaftung
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Gesetze erforderlich ist, und andererseits
dahin, daß das Verschulden nicht die Scha-
denfolgen umfassen muß, Trotz der eine

andere Entscheidung naheliegenden Abgren-
zungskriterien des BGH liegt deshalb systema-

tisch keine verhüllte Obliegenheit, sondern ein

Risikoausschluß vor (so ausdrücklich'für eine

nahezu identische Klauset schon BGH, Vers?

1987, 174 tt75l)

3. Nach dem Ergebnis der mündlichen Ver-

handlung liegen die Vorausse2ungen der Aus-

schlußklausel des $4 Nr. 5 AVB Vermögen in

der Person des Klägers vor. Dabei steht nicht im

Streit, daß das Fehlverhalten des Klägers den

Schaden herbeigeführt hat, Streitig ist zwischen

den Parteien allein, ob dem Kläger ein wissent-

liches Abweichen von den für ihn maßgeblichen

Vorschriften vorzuwerfen ist. Schädigungsvor-
satz ist insoweit nicht erforderlich. Anzulasten

sein muß dem Kläger aber die Verletzung einer

für ihn verbindlich begründeten Pflicht. Ein der-

artiger Pflichtenverstoß läßt sich nicht schon

dadurch geltend machen, daß aufgezeigt wird,

wie sich der Versicherte hätte verhalten müssen.

Für einen l:rewußten Pflichtenverstoß mLrß dar-

über hinaus dargelegt werden, der Versicherte

habe gewußt, wie er sich hätte verhalten müs-

sen. Wußie cjer Vbrsicirerie gar rticirl, was er

hätte tun oder unterlassen müssen, um dem

Vorwurf pflichtwidrigen Verhaltens zu entgehen,

so kommt ein bewußter fflichtenverstoß nicht in

Betracht. Nur wer bewußt verbindliche Hand-

lungs- oder Unterlassungsanweisungen nicht

beachtet hal, muß sich den Risikoausschluß

entgegenhalten lassen (BGH, Vers? 1981 174

tr75l).

Die Behauptung des Klägers, er habe die Treu-

handaufträge der finanzierenden Bank vom

9.8. und 12,9.1990 nicht gekannt, ist nicht

widerlegt. Zwar steht für den Senat außer Frage,

daß der Kläger wußte, daß treuhänderisch ver-

waltetes Geld nur nach Erfüllung von vom Gläu-

biger bestimmten Auflagen ausgezahlt werden

darf. Anderenfalls bedürfte es der Zahlung auf

Anderkonto nicht. Der Kläger hat in der münd-
lichen Verhandlung auch nur geltend gemacht,

er habe geglaubt, die Überprüfung durch eine

zuverlässige Angestellte genüge. Unwiderlegt

ist aber, daß die konkreten Auflagen dem Klä-

ger nicht bekannt gewesen sein mögen. Der

Streitfall ist durch die Besonderheit geprägt, daß
B. Gelegenheit gehabt hat, die Korrespondenz

an dem Kläger vorbeizuleiten und hiervon offen-

bar auch Gebrauch gemacht hal. Zu Unrecht
meint die Beklagte auch, die Treuhandaufträge

ergäben sich aus den Verträgen. Dort wird nur

formularmäßig auf ,,etwa gegebene" Treu-

handaufträge Bezug genommen.

Höchst ungewöhnlich ist, daß die Zahlungen

nicht an den Verkäufer, sondern an den Käufer

verfügt worden sind und daß die erste Auszah-

lung vor Abschluß des Vertrages erfolgt ist. Auch

dies begründet indiziell aber noch nicht ausrei-

chend wissentliches Fehlverhalten. Gelder kön-

nen vor Abschluß eines Vertrages kaum einmal

auf Anderkonto sein. So war auch hier der
Abschluß eines Vertrages vorausgegangen, der
nach Darstellung der Parteien lediglich nicht

weiler verfolgt worden ist. Unwiderlegt ist ferner

die Behauptung des Klägers, er habe beim

Unterzeichnen der Überweisungsaufträge
auch nicht bemerkt - er habe ,,blind" unter-
schrieben -, daß die Zahlungen an seinen

Sozius als Käufer erfolgt sind. Hat der Kläger

,,blind" unterschrieben, muß ihm diese Beson-

derheit nicht aufgefalien sein.Unwideriegt rst fer-

ner die Darstellung des Klägers, er habe sich

auf die langjährige und zuverlässige Notariats-

angestellte verlassen, Es ist deshalb nicht

erweislich, daß der Kläger Kenntnis oder zumin-

dest Argwohn hatte, daß sein eigener Sozius ein

Betrüger und die Notariatsangestellte dessen
gut- oder' bösgläubiges Werkzeug waren.

Gleichwohl liegt nach Auffassung des Senats

eine - zur Leistungsfreiheit führende - wissent-

liche Pflichtverletzung vor. Der Kläger wußte,
daB ei Auszahlungen aus dem Anderkonto
verfügte. lhm war bekannt, daß Auszahlungen

aus dem Anderkonto von der Erfüllung vom
Gläubiger geselzter Bedingungen abhängig zu

sein pflegen. Er wußte, daß er die Vorausset-
zungen für die Auszahlung (Erfüllung von Auf-

lagen oder Fehlen von Auflagen) nicht geprüft
hatte. Er hat auch nicht etwa die Notariats-

angestellte mit der Überprüfung der Vorausset-

zungen beauftragt oder sich bei dieser verge-

wissert, daß diese die Vorausse2ungen geprüft

hatte. Schbn dies begründet einen wissentli-

chen Pflichtenverstoß. Auch der Kläger wußte,

daß treuhänderisch venvaltete Gelder nicht aus-

läßt sich nicht feststellen, daB der Beklagte

davon Kenntnis hatte, daß seine Kalkulations-
bilanz zum 31.12.1989 als Entscheidungs-
grundlage für die Darlehensgewährung seitens

der Klägerin dienen sollte. Wie der Beklagte in

seinem Schreiben vom 12.6. 1990 an die

Geschäftsführung der R. KG zum Ausdruck
gebracht hat, ging er davon aus, daß diese

Kalkulationsbilanz wie in den Vorjahren verein-

barungsgemäß nur zum internen Gebrauch

bestimmt sei. Zwar bestreitet die Klägerin, daß

die Bilanz - 1. Fassung - mit diesem Begleit-

schreiben übersandt worden,ist. Darauf kommt

es jedoch nicht entscheidungserheblich an.

Denn die Klägerin muß nach allgemeinen

Grundsätzen die anspruchsbegründenden Tat-

sachen für ihre Einbeziehung in den Schutzbe-

reich des Vertrages zwischen dem Beklagten

und der R. KG darlegen und beweisen und

damit vortragen und unter Beweis steJlen, daß

die,,Kalkulationsbilanz" nicht ausschließlich für

interne Zwecke der R, KG bestimmt war. Dafür

aber tritt die Klägerin keinen Beweis an.

Der Vortrag des Beklagten, der persönlich haf-

tende Gesellschafter der R. KG habe seit der
Betreuung durch ihn von ihm ebenso wie schon

von seinem Praxisvorgänger die Erstellung
,tr ta-.-.- n:t-.-_ :.- ^t^.- - -^.- ^t^-^ n-l-l^-

eil let vul tauilgel r Dilar rz lil uur vur r uuil t DUKlilg-

ten erstellten Art und Weise gewünscht, ist trotz

der Einwendungen der Klägerin zu der man-
gel nden Aussagekraft d ieser Kalku lationsbilanz

nicht widerlegt, zumal die von dem Beklagten

vorgelegten Beg leitsch rei ben, auch wen n deren

Zugang streitig ist, mangels eines konkreten
gegenteiligen Vorbringens der Klägerin ein
gewichtiges lndiz für die von dem Beklagten

behauptete Praxis sind. Dieser Fall unterschei-

det sich somit von den vom Bundesgerichtshof

entschiedenen Rechtsstreitigkeiten, in denen

die Bilanzen nachgewiesenermaßen als Ent-

scheidungsgrundlage für Dritte dienen sollten
(vgh BGH, NJW-RR 1993,944; NJW-RR 1989,

696:Gl 1989,95; NJW-RR 1987, 1758 und WM

1986,711 : NJW-RR 1986, 1307)

Hinzu kommt folgendes: Selbst wenn einmal

das Vorliegen eines Vertrages mit Schutzwir-

kung für die Klägerin unterstellt wird, muß
jeweils im Einzelfall bestimmt werden, wie weit
die Haftung persönlich und gegenständlich
reichen soll. Dabei kommt bei Steuerberatern

vielfach dem lnhalt des von ihnen gegebenen

Testats, auf dessen genauen Wortlaut in den

beteiligten Wirtschaftskreisen genau geachtet zu

werden pflegt, entscheidende Bedeutung zu
(BGH, NJW-RR 1989, 696, 697 m.w.N. : Gl 989,

95;vgl. auch BGH, NJW 1987 1758 : Gl 19BZ

27). Nur soweit der Steuerberater nach dem
Wortlaut des Testats die Verantwortung für die
Richtig keit der testierten Aufstell u n g ü bern i m mt,

reicht seine Haftung. Hier hat der Beklagte

bescheinigt, den Jahresabschluß aufgrund
der Buchführung der R. KG erstellt und diese
Buchführung und die Wertansätze nur in ein-
geschränktem Maße geprüft zu haben. Damit

übernahm der Beklagte, da nicht offengelegt

wurde, welche Angaben der Buchführung und

der Wertansätze er tatsächlich geprüft hatte, im
Außenverhältnis zu Dritten keine eigene Ver-
antwortung für irgendeinen Ansatz in der
Bilanz. Das war für in Bezug auf Bilanzen fach-

und sachkundige Dritte, zu denen die Klägerin

als Bank gehört, eindeutig und unzweifelhaft

erkennbar.

Eine andere Beurteilung ist nicht etwa deshalb
angebracht, weil der Beklagte alle von ihm

erstei iien Bi ianzen m it cjem Wirischaftsprüfer-
Siegel sowie seiner vollen Unterschrift verse-

hen hat. Damit mag er, wie der Prozeßbevoll-

mächtigte der Klägerin in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat ausgeführt hat, be-

strebt gewesen sein, das allgemein Wirt-

schaft sprüfern entgege n gebrachte Vertraue n i n

Anspruch zu nehmen. Entgegen der Meinung

des Prozeßbevollmächtigten der Klägerin hat er
jedoch nach der Ansicht des Senats damit kei-

nen,,Gefährdungstatbestand" geschaffen, un-

abhängig davon, daß daraus in Bezug auf den
hier yorliegenden Sachverhalt und den Klage-

anspruch keine Anspruchsgrundlage abgeleitet

werden kann. Jedenfalls bleibt es aber hier in

diesem Zusammenhang allein und ausschließ-

lich entscheidend, daß auch das Siegel und die

Unterschrift einen Testat-Text deckten, der sei-

nem lnhalt nach - wie begründet - ungeeignet
war, Vertrauen in die sachliche Richtigkeit des
Zahlenwerks des über dem Testat stehenden

Jahresabschlusses zu rechtfertigen. Ob der
Beklagte damit dem ihm erteilten Auftrag
gerecht wurde, betrifft allein das Verhältnis

zwischen ihm und der R. KG. Für die Klägerin
jedenfalls schaffte er mit diesem Testat kei-
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nen Vertrauenstatbestand. Wenn die Klägerin

als Großbank trotzdem, weil der Beklagte seine

Testate bekanntermaßen in allen Fällen so

abfaßte, im Vertrauen auf die Richtigkeit der von

dem Beklagten in der geschehenen Art und

Weise testierten Bilanz zum 31.12.1989 Dispo-

sitionen treffen wollte; hätte sie sich vorher,bei
ihm erkundigen müssen, in welchem Umfang

er abweichend von dem lnhalt seines Testats für

die Richtigkeit des Zahlenwerks der Bilanz zu
garantieren bereit war. Das hat sie unstreitig

nicht getan

il.,

Auch eine deliktsrechtliche Haftung des Beklag-

ten nach S826 BGB ist nicht gegeben. Es läßt

sich nicht feststellen, daß der Beklagte in einer
gegen die guten Sitten verstoßenden Weise der

Klägerin vorsätzlich Schaden zugefügt hat,

Auch ein leichtfertiges und gewissenloses
Handeln kann zwar einen Sittenverstoß dar-
steflen (BGH, WM 1985,1531, 1533 m.w.N.:Gl
43/SS). Unter diesem Gesichtspunkt hätte der
Beklagte entsprechend den zutreffenden Aus-
führungen der Klägerin bedenken können und

müssen, daß wegen der Fortschreibung der
Kalkulationsbilanzen ohne zwischenzeitliche

Anpassung an die richtigen Werte der endgül-
tigen Handelsbilanzen die,,Schere'r zwischen
den beiden Bilanzwerken immer größer
wurde und die AnsäZe der Kalkulationsbilanz

immer weniger der Realität entsprachen. Der

Beklagtq ersah aus der ,,richtigen" Bilanz, daß

sich der Vermögensstatus der R. KG zuneh-
mend verschlechterte. Angesichts dieser Ent-

wicklung hätte es sich dem Beklagten durchaus

aufdrängen müssen, daß die Gesellschafter und

Geschäftsführer der R. KG aufgrund der ange-
spannten finanziellen Lage der Gesellschaft in
dieVersuchung geraten könnten, mitdem unzu-

, treffendeh Zahlenwerk der Kalkulationsbilanz

zum 3'1. 12. 1989 einen Kreditzu erlangen. Ande-
rerseits hatte der Beklagte jedoch durch das
Testat mit dem von ihm gewählten lnhalt

unmißverständlich klargestellt, daB er keine
Gewähr für die Richtigkeit des Zahlenwerks
der Bilanz übernehme. Der Beklagte konnte

angesichts des von ihm gewählten lnhalts sei-

nes Testats erwarten, daß eine Bank wie die

Klägerin oder andere lnteressenten bei ihm

Erku ndigungen einziehen würden, inwieweit auf

das von ihm nur,teilweise geprüfte Zahlenwerk
insgesamt Verlaß sei, bevor sie im Vertrauen auf
d ie Richti g ke it des Bilanzzahlenwerks f i nanziel le

Dispositionen trafen. Unter diesen Umständen
kann es bei einer Gesamtbetrachtung nicht als
leichtfertig u nd geiwissen los angesehen werden,

daß der Beklagte die Kalkulationsbilanz mit dem
hier in Rede stehenden lnhalt der Geschäfts-
führung der R. KG zur Verfügung stellte.

Unter diesen Umständen kann dem Beklagten

auch kein Vorsatz nachgewiesen werden. Zwar
reicht als Schuldform für S826 BGB bedingter
Vorsatz aus, d.h. das Bewußtsein des Täters,

hier des Beklagten, daß infolge seines Verhal-

tens ein anderer Schaden erleiden könnte,

sofern der Täter diesen möglichen Erfolg in sei-
nen Willen aufgenommen und für den Fall sei-
nes Eintritts billigend in Kauf genommen hat
(BGH, WM 1985, 1531, 1533; Palandt/Thomas,

BGB 53. Aufl., Rdnr. 10 zu $ 826 BGB m.w.N.).

Die Vorausse2ung, daß der Beklagte mit der
Möglichkeit rechnete, daß Dritte wie die Kläge-

rin durch sein Verhalten geschädigt werden
könnten, läßt sich angesichts des von dem
Beklagten gewählten Testats unter der lGlkula-
tionsbilanz nicht feststellen (s. vor). Es läßt sich
niöht ausschließen, daß er sich sicher war, mit

dieser Art des Testats sichergestellt zu haben,

daß Geschäftspartner der R. KG nicht darauf
vertrauen würden, das Zahlenwerk der Kalkula-

tionsbilanz sei deshalb zutreffend, weil er als

Steuerberater an dessen Erstel I ung,,m itgewi rkt"

habe.

Soweit die Klägerin durch die Parteiverneh-

TUng des Beklagten unter Beweis stellt, dieser
habe sogar Kenntnis davon gehabt, daß die Kal-

kulationsbilanz 1989 bei Kreditverhandlungen

mit Banken habe verwertet werden sollen,

fehlen dafür unter Berücksichtigung der zuvor
gemachten Ausführungen konkrete Anhalts-
punkte. Da auch die Klägerin einleuchtende

und überzeugende lndizien. für eine solche

Kenntnis nicht vorträgt, handelt es sich insoweit

u m ei nen u nzu lässigen Ausforschungsbeweis
(vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO 52. Auft., Rdnr.

27 der E/nf. $ 284 ZPO). Davon abgesehen ver-

möchte auch eine - unterstellte - Kenntnis des
Beklagten wegen des vertrauenszerstöreri-

schen lnhalts des Testats aus den dargelegten

Gründen eine deliktische Haftung nicht zu

begründen.

Regelung sein können. Den Parteien eines Ver-

sicherungsvertrages steht es frei, den Begriff

des Sozius den eigenen Bedürfnissen entspre-
chend zu definieren. Dementsprechend heißt es

in $ 12 Abs. 1 AVB, daß Notare, die ihren Beruf
nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, als

Sozien,,gelten". Diese Voraussetzungen waren

beim Kläger und seinem Seniorpartner S. erfüllt.

lm Streitfall traten S. und der Kläger aber nicht

einem Dritten als Sozien gegenüber;S. war viel-
mehr der Mandant des Klägers und schied des-
halb als Notar von vornherein aus. Es spricht

deshalb vieles für die Auffa'ssurig des LG, daß
in einem solchen Fall $ 12 Nr. 2 Abs. 2 AVB nicht

anwendbar ist. Letztlich kann dies aber dahin-
stehen.

Selbst wenn man in diesem Punkt dem LG nicht

folgen wollte, wäre die Beklagte aus diesem

Gesichtspunkt nicht leistungsfrei. Es steht zwar

außer Frage, daß der Leistungsausschluß in der:

Person S. venruirklichl ist, der den Kläger als

Werkzeug für seine Machenschaften benutzt
hat. S 12 Nr. 2 Abs. 2 AVB, der einen vorlie-
genden Ausschlußgrund in der Person eines
Sozius auf alle Sozien erstreckt, schließt aber
an S12 Nr.2 Abs. 1 AVB an. Danach gilt der
Versicherungsfall auch nur eines Sozius als
Versicherungsfall aller Sozien, Ohne die
Bestimmung des S 12 Nr,2 Abs.2 AVB wäre der
Versicherer immer leistungspflichtig, weil der
redliche Sozius aus dem auch für ihn vorlie-
genden Versicheru n gsfal I Versicherun gssch utz

auch zugunsten des unredlichen Sozius bean-

spruchen könnte. Die Bestimmung will deshalb
(nur) verhindern, daß trotz Vorliegens eines Aus-
schlußgrundes in der Person eines Sozius der

andere Sozius gleichwohl Versicherungsschutz

beanspruchen kann. Ein durchschnittlicher Ver-

sicherungsnehmer der beteiligten Kreise, hier

also ein Notar ohne versicherungsrechtliche

Spezialkenntnisse, kann diese Regelung nur in

dem vorenruähhnten Sinne und nicht etwa dahin
verstehen, daß der.auf eigenem Fehlverhalten
gründende Versicherungsanspruch, der auch
ohne die Bestimmung des S 12 Nr.2 Abs. i AVB

besleht, nur deshalb ausgeschlossen sein soll,

weil ein Sozius sich in einem den Ausschluß-
grund begründenden Umfang fehlverhalten hat.

2. Nach $4 Nr. 5 AVB Vermögen bezieht sich

der Versicherungsschutz nicht auf Haft-

pflichtansprüche wegen Schadenstiftung
durch wissentliches Abweichen von Gesetz,

Vorschrift, Anweisung oder Bedingu.ng des
Machtgebers oder durch sonstige wissentli-
che Pflichtverletzung. Die Berufung wäre offen-

sichtlich begründet, wenn es sich bei dieser

Regelung um eine Obliegenheit handeln würde,

wie beide Parteien allerdings übereinstimmend

rneinen. Engegen deren Auffassung würde es

sich dann nicht um eine Obliegenheit nach Ein-

tritt des Versicherungsfalles, sondern um eine

solche vor Eintritt des Versicherungsfalles han.

deln. Die Berufung müßte Erfolg haben, weil die

für Leistungsfreiheit erforderliche Kündigung

des Vertrages, $6 Abs. 1 S, 3 WG, von der

Beklagten nicht einmal behauptet worden ist.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich

allerdings - in Übereinstimmung mit der Über-

schrift des $4 AVB - um einen Leistungsaus.
schluß. Nach der Rechtsprechung des BGH
(BGH, r+s 1995, 151) komml es für die Abgren-
zung von Risikoausschluß und Obliegenheit

darauf an, ob die Klausel eine individualisie-

rende Beschreibung eines bestimmten Wag-

nisses enthält, für das allein der Versicherer Ver-

sicherungsschutz gewähren will oder ob sie in

erster Linie ein Bestimmtes Verhalten des Ver-

sicherungsneh,mers fordert, von dem es

abhängt, ob er einen zugesagten Versiche-

rungsschu2 behält oder ob er ihn behält. Wird

von vornherein nur ausschnittsweise Deckung
gewährt und nicht ein gegebener Versiche-

rungsschutz wegen nachlässigen Verhaltens

wieder entzogen, handelt es sich um eine Risi-

kobegrenzung.

Die in Rede stehende Klausel stellt ausschließ-
lich auf ein Verhalten des Versicherungsneh-

mers ab, das dazu führt, daß ein nach S 1 AVB

Vermögen zugesagter Versicherungsschutz

wieder entfällt. Die Abgrenzungskriterien des
BGH könnten deshalb für das Vorliegen einer

Obliegenheit sprechen. Andererseits steht für

561 WG und auch für S 152 WG für die Haft-
pflichtversicherung außer Streit, daß es sich

insoweit um einen subjektiven Risikoaus-
schluß handelt (BGH,Vers? 1971,239). DieVer-
tragsklausel ändert S152 WG in zulässiger
Weise (OLG Hamm, VersR 1988, 1122) aber nur
in zweifacher Hinsicht ab, nämlich einmal
dahin, daB ein bewuBter Verstoß gegen

E
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er diesen Anforderungen nicht gerecht, weil er

sich - grob sorgfaltswidrig - auf den fachkun-

digeren Berater verlassen hat, dann haftet er

zwar nach öffentlichem Recht; jener hat ihm

aber wegen Verletzu n g sei ner Vertragspf I ichten

den daraus entstehenden Vermögensschaden

zu ersetzen. Dieser liegt aus den vorgenannten

Gründen entgegen der Ansicht der Revisions-

enviderung nicht außerhalb des Schutzzwecks

der Vertragspflichten eines Steuerberaters. Der

Ursachenzusammenhang zwischen der Pflicht-

verletzung und dem letztlich eingetretenen

Schaden entfällt auch dann nicht, wenn sich

später herausstellt, daß der Tatbestand einer

leichtferti gen Steuerverkü rzu ng n icht erf ü I lt war.

Die Ansicht, daß eine Ersatzpflicht nur bei

Schuldlosigkeit desTäters bestünde (so RAG

DR 1943,557,558 in einem Fall, in dem ein fach-

kundiger Berater es verschuldet hatte, daß
gegen die lnhaberin eines Betriebeswegen Ver-

sfoßes gegen Preisbildungsvorschriften eine

Ordnungsstrafe verhängt worden war), kann
nicht geteilt werden (zwe i fe I n d sch o n H e rsch e I

in seiner Anmerkung zu jener Entscheidung des

Reichsarbeitsgerichts, DR 1943, 559/. Ebenso-

wenig gibt es einen Rechtsgrundsatz, wonach

die Verletzung einer nach außen bestehenden

fflicht, den mit einer bestimmten Aufgabe

betrauten Vertragspartner in gewissem Umfang

zu überwachen, für diesen keine Schaden-

ersatzverpflichtung gegenüber dem Über-

wachungspflichtigen hinsichtlich der diesem

darauf entstehenden vermögensmäßigen Bela-

stungen auslösen könnte (so aber OLG Koblenz,

a.a.O., S. 239). Wer als Fachmann vertraglich
verpflichtet ist, seinen Vertragspartner vor
bestimmten Gefahren zu bewahren, haftet
diesem bei Verletzung seiner Pflichten auch

dann, wenn iener im Einzelfall die Gefahr
auch selbst hätte erkennen und abwenden
können.

3. Sollte der Beklagte danach haften, so wird

sich die Frage eines Mitverschuldens des Klä-

gers nach $ 254 Abs. 1 BGB erst Qeurteilen las-

sen, wenn festgestellt ist, was er über die Art
der Verbuchungen und damit der Angaben
gegenüber dem Finanzaml, die Gegenstand
des Bußgeldbescheids waren, gewußt und
wie er dabei mitgewirkt hat. Regelmäßig trifft
jedoch denjenigen, der sich auf den Rat eines

Fachmanns verlassen hat, auch dann kein Mit-

verschulden, wenn er die Unrichtigkeit oder

Unzulässigkeit des von diesem vorgeschla-
genen oder in die Wege geleiteten Vorgehens

bei genügender Sorgfalt hätte erkennen können

(Senatsurt. v. 17.11.1994 - lX ZR 208/93, Gl
1996,95:WM 1995,212,213 f). Anders ist es
freilich, wenn er die ihn treffende Pflicht ver-
letzt, den Berater wahrheitsgemäß und voll-
ständig über den maßgeblichen Sachverhalt
zu"unterrichten (Senatsurt. v. 20.6.1996 -
tx zR 106/95, WM 1996, 1832, 1835 f).

- Wissentliche Pflichtverletzung,

$4 Nr. 5 AVB

- Obliegenheitsverletzung oder
Risikoausschluß

- Deckung für den Sozius?

-S12Nr.2AVB
- Ungeprüfte Auszahlung von Anderkonto
(OLG Hamm, Urt. v. 22.9. 1995 - 20 U 3B/95,

AnwBl 1996,237)

Leißetze:

1.912 Nr. 2 Abs. 2 ist nur auf die Fälle
der Deckungserweiterung des $12 Nr. 2

Abs. 1 AVB anvvendbar.

2. Wissentliche Pflichtverletzung duttJt
ungeprüfre Auezahlung von Notarander-
konto (beiaht).

Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. Die

Klage ist, wie das LG zutreffend entschieden hat,

unbegründet.

1. Allerdings kann die Beklagte, wie sie noch

in der Berufungsinstanz für sich in Anspruch
nimmt, Leistungsfähigkeit nicht aus $ 12 Nr. 2

Abs.2 i.V.m. $4 Nr.5 AVB Vermögen herleiten.

Danach geht ein Ausschlußgrund nach S 4 AVB,

der in der Person eines Sozius vorliegt, zu Lasten

aller Sozien . Zwar mögen auch Notare trotz der
einschränkenden Bestimmungen der Bundes-

notarordnung Sozien im Sinne der vertraglichen

Versicherungss chutz

E
22.163,79 D\A

Steuerberaterhonorar

- Verjährung, $ 196 Abs. 1 Nr. 15 BGB

- Einforderbarkeit

- Hausverwaltung

- Schadenersatzanspruch und

Nachbesserung
(OLG DüsseHort, Urt. v. 12.1.1995 - 13 U 90/93)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Erlclärung des Mandanten, ,die
Rädrstände zu beaahlen", macüt un-

mi0vergtändlic*r deullich, daß ihm das
Bestehen der Gebührenschuld bewuBt ist
und er diese, soweit berechtigü, auc*t

begleichen wird.

2. Hausverwattung ist keineTätigkeit, die
nach der Steuerberatergebührenverotd'
nung abzurec*rnen ist, sondem nach den

üblicfien Taxon im Sinne von 9612 Abs. 2

BGB.

3. Hat der Steuerberater keine Gelegen-
r- -!r ---- 

6---:^:----- l^- 
----l-l:-l-.heii zur Beseit-gung der angeDlrcneti

Mängel der Haueabrec*rnungen erhalten,
kann ein Schadenersatzansprucfi nicht
geltend gemacht wetden.

Aus den Gründen:

Der Kläger, der den Beklagten bis Juli 1991 über

Jahre hinweg umfassend steuerlich betreut hal,

macht folgende Rechnungen Über seine Tätig-

keit für den Beklagten geltend:

abzüglich zugestandener
Zahlungen des Beklagten

von insgesamt 4.000,00 DM

18.'163,79 DM

Das Langericht hat den Beklagten - bis auf

einen Teil der verlangten Zinsen - antrags-
gemäß verurteilt. Der Beklagte verteidigt sich,

wie schon im ersten Rechtszug, damit, daß er

die Rechnungen nach Grund und Höhe bestrei-
tet, Verjährung einwendet und hilfsweise mit

angeblichen Schadenersatzforderungen auf-
rechnet.

Die Berufung ist teilweise begründet, weil drei

Rechnungen nicht ordnungsgemäß sind und

der Beklagte nach dem tatsächlichen Vorbrin-
gen des Klägers und den Unterlagen, die die-
ser vorgelegt hat, insgesamt mehr gezahlt hat,

als der Kläger zugesteht. lm übrigen ist die Beru-

fung nicht begründet.

1. Der Kläger hat die in den eingeklagten Rech-

nungen aufgeführten Tätigkeiten im Auftrag des
' - -l l- -rbeKtagten ausgerurlrr unu - ots auT oret hecn-

nungen (s. nachstehend) - ordnungsgemäß
abgerechnet. Das pauschale Bestreiten des

Beklagten ist nach $ 138 Abs. 4 ZPO unbeacht-

lich:

a) Als selbständiger Gewerbetreibender
(Gastwirt und Makler) benötigte der Beklagte
die Ergebnisse (Bilanzen, Steuererklärun-
gen, Buchführung) der Arbeiten, die der
Kläger abgerechnet hat. Daß der Kläger ihn

während der Zeiten, auf die die Rechnungen

sich beziehen, umfassend steuerlich betreut hat,

ist unstreitig. Zu einer Rechnung (18.12.1989)

hat der Beklagte selbst einen Teil des berech-

neten Arbeitsergebnisses vorgelegt. Der Be-

klagte behauptet auch nicht, daß er einen an-

deren Steuerberater mit den abgerechneten
Tätigkeiten betraut oder die Arbeiten selbst aus-
geführt habe. Unter diesen Umständen schweigt
jeder vernünftige Zweifel daran, daß der Kläger

die im einzelnen aufgeführten Leistungen im

Auftrag des Beklagten erbracht hat.

b) Auch zur Höhe der Rechnungen hat der
Beklagte keine konkreten und nachprüfbaren

Einwände erhoben. BeiZustellung der Klage im

28.12.1982
24.1.1984
13.2. 1985

14.5. 1986

1.12.1986

16.11.1987

24.5.1988
18.12,1989

5.3. 1990

19. Z 1990

10. 6.1991

5.7.1991

1.775,12 DVi

2.048,58 DM

2.028,06 DM

2.087,34 DM

1.912,92 DM

285,00 DM

2.829,48 DlVi

3.60276 DM

1.915,20 DM

3.400,73 DM

136,80 DM

136,80 DM
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August 1992 waren die Aufbewahrungsfristen

nach S 257 Abs.4 HGB, $ 147 Abs. 3 AO für die
Jahresabschlüsse (zehn Jahre) selbst bei der
ältesten Rechnung und die für die übrigen
Belege (sechs Jahre) bei den Rechnungen ab
dem 24.5. 19BB noch nicht abgelaufen. Deshalb

wäre der Beklagte ohne weiteres imstande
gewesen, im einzelnen darzulegen, welche
Ansätze in den Rechnungen des Klägers falsch

seien.

2. DalS die Veriährungsfrist von zwei Jahren,

S196 Abs. 1 Nr. 15 BGB, bei Zustellung der
Klage überwiegend abgelaufen war, ist uner-
heblich, weil der Beklagte auf die Einrede der
Verjährung verzichtet hat. Die Zeugin X. hat

lebendig und anschaulich geschildert, daß der
Beklagte in zwei Gesprächen Anfang 1988 und

Anfang 1991 erklärt hat, er werde ,,die Rück-

stände bezahlen". Der Senat sieht, wie schon

das Landgericht, keinen Anlaß, die Glaubwür-
digkeit der Zeugin und den Wahrheitsgehalt

ihrer Aussage anzuzweifeln. Damit hatte der
Beklagte aus der Sicht des Klägers unmißver-
ständlich zum Ausdruck gebracht, daß ihm
das Bestehen einer Gebührenschuld bewußt
war und er diese, soweit sie berechtigt war,
auch begleichen werde.

3. Die Gebührenansprüche
gen vom

i6.11.1987
'10.6. .1991

5.7 1991

in den Rechnun-

285,00 DM

136,80 DM

136,80 DM

558,60 DM

si nd al lerd i n gs (noch) nicht einforderbar. Den n

die erteilten Rechnungen entsprechen nicht den
Anforderungen des S9 Abs. 2 StBGebV weil
die angewandten Gebührenvorschriften
nichtangegeben sind (vgl. Senat, Gl 1993,398;
Gl 1994, 16).Bei der Rechnung vom 5.3.1990
ist dagegen unschädlich, daß keine Gebühren-
vorschriften angegeben sind. Denn die dort
berechnete Hausverwaltung ist keine Tätig-
keit, die nach derStBGebVabzurechnen sind
(Eckeft/Böttcher, StBGebV 2. Aufl. 1989, Ver-

einbT Rdnr. 21). Der Gebührenansatz in dieser

Rechnung (1,50/o der Jahresrohmiete) ist nicht
zu beanstanden, weil er noch unter der Vergü-

tung liegt, die als üblich im Sinne von 5612

Abs.2 BGB anzusehen wäre (vgL Eckert/Bött-
cher, a.a.O.)......

lil

Ein Schadenersatzanspruch, mit dem er hilfs-

weise aufrechnen könnte, steht dem Beklag-
ten schon deshalb nicht zu, weil er nicht ein-
mal behauptet, daß er dem Kläger Gelegen-
heit gegeben hätte, die angeblichen Mängel
der Hausabrechnungen zu beheben. Dabei

kann dahinstehen, ob diese Tätigkeit des Klä-
gers nach Dienstvertrags- oder nach Werk-
vertragsrecht zu beurteilen ist. Denn auch bei

einem Dienstverhältnis ist dem zur Dienst-
leistungen Verpflichteten jedenfalls dann ein

Nachbesserungsrecht einzuräumen, wenn die
geschuldete Einzelleistung für sich betrachtet
we rkve rtrag I ich e n C h arakte r hat (O LG F ran kf u rt,

Stbg 1994,283; ständige Rechtsprechung des
Senafs,).

- Verletzung steuerrechtlicher Pflichten

- Umsatzsteuer aus Neugeschäften
(FG Münster, Urt.v. 29.11.1994 - 15 K 3383/Bg U)

Leitsätze (d.Red.):

1. Umsatzeteuer auf'grund von Neuge-
sc*räfren des Konkursverwaltere gehört
zu den erst alortrangig zu tilgenden Mas-
sekosten im Sinne 958 Nr. 2 KO; die
UmsaEsteuer ist keine erstrangig zu
bedienende ifiassesc*ruld im Sinne $6O
Abs. 1Nr. 1KO.

2. Bei Verle'tzung steuertcctrtlichEr Pfiicfi-
ten durch den Ksnkurcverwalter haftet
diesEr lediglich gemä8 S 69 KO und nic*rt

semäB S 82 KO.

Aus den Gründen:
Streitig ist die Haftungsinanspruchnahme eines
Kon ku rsveruralters (KV, f ü r Umsatzsteuer : U St)

Haftung des
Konkursverwalters

es um die den einzelnen Tdtern auferlegten
Sanktionen geht, nicht anwendbar. Das schließt
aber eine Einstandspflicht desienigen, der
vertraglich verpflichtet war, den Täter vor der
Begehung einer Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit und deren Folgen zu schützen, nicht
aus (BGHZ 23, 222, 225).

Eine solche vertragliche Verpflichtung läßt sich
für den Steuerberater im Verhältnis zu seinem
Mandanten grundsätzlich nicht verneinen,
soweit es um die richtige Darstellung der steu-
erlich bedeutsamen Vorgänge gegenüber dem
Finanzamt geht. Der Steuerberater hat zwar in
erster Linie die Aufgabe, die steuerlichen
lnteressen seines Mandanten wahrzuneh-
men und damit die Steuerlast für ihn mög-
lichst gering zu halten. Er muß sich dabei
aber im Rahmen der Rechtsordnung halten.
Verstößt eine bestimmte Handhabung gegen

steuerliche Rechtsvorschriften, so muß der Steu-

erberater den Mandanten darauf hinweisen;
verlangt dieser trotzdem eine gesetzwidrige
Behandlung eines steuerlich relevanten Sach-
verhalts - etwa die Verbuchung von privaten

Aufwendungen als Betriebsausgaben -, dann
darf der Steuerberater dem nicht nachkom-
men, sondern er muß notfalls das Mandat
beenden ( G räf e / l:e n ze n / R ai n e r, Ste u e r b e rate r-
haftung 2. Aufl., Rdnr. 277).

Erst recht darf der Steuerberater nicht von sich

aus einen Vorgang den Steuerbehörden
gegenüber in einer Weise deklarieren, die zu

einer Verkürzung des staatlichen Steueran-
spruchs führt. Diese Pflichtzu gesetzmäßigem
Verhalten besteht zwar zunächst als öffentlich-
rechtliche gegenüber dem Staat. Der Steuerbe-
rater, der leichtfertig durch unrichtige Angaben
zu einer Steuerverkürzung beiträgt, handelt
selbst ordnungswidrig (S 378 Abs. 1 AO). Ob er
darüber hinaus auch seinem Mandanten
gegenüber - vertraglich - verpflichtet ist, diesen
davor zu bewahren, daß er seine eigenen öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtungen dem Finanzamt
gegenüber vernachlässigt, ist dagegen unge-
klärt. Die Frage wird in der Rechtsprechung der
lnstanzgerichte und in der Literatur im allge-
meinen verneint, weil jeder - Steuerpflichtiger
wie Steuerberater - nur entsprechend sei-
nem eigenen schuldhaften Fehlverhalten in
bezug auf seine öffentlich - rechtlichen Pflich-

ten und damit ohne Zurechnung der Hand-
lungsweise des jeweils anderen ,,bestraft"
werde (LG München, DSIR 1978, 51 m. Anm.
Messmer; OLG Koblenz, DSIR 1981, 237,238 t
m. Anm. Späth; Klein/Orlopp, AO 5. Aufl., $378
Anm.6).

Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht zuge-
stimmt werden. Das Steuerrecht ist vielfach
kompliziert und jedenfalls für den Laien

undurchsichtig. Für den Steuerpflichtigen, der
naturgemäß daran interessiert ist, seine Steuer-
last so gering wie möglich zu halten, ist oft nur
schwer erkennbar, was noch gesetzmäßig ist
und was den Rahmen der steuerrechtlichen
Legalität sprengt (vgl. auch Senafsurf. v.

6.2.1992, a.a.O., z)r ,,gesetzmäßigen Umge-
h u ng " ei nes Verbots). Wen n der Steuerpf I ichti ge

sich in dieser Lage eines steuerlichen Fachbe-
raters bedient, so besteht dessen Aufgabe nicht
nur darin, die seinem Mandanten zustehenden

Steuervorteile auszuschöpfen, sondern er hat
ihn auch davorzu bewahren, sich durch Über-
schreitung des zulässigen Rahmens der
steuerstrafrechtlichen Verfolgung auszuset-
zen. Diese Pflicht endet zwar dort, wo der
Mandant selbst sich über die Rechtswidrig-
keit eines bestimmten Vorgehens im klaren
ist; denn dann bedarf er keiner Aufklärung.
Begeht er deshalb * allein oder gemeinsam mit
dem Steuerberater oder von diesem angestiftet

- eine (vorsätzliche) Steuerhinterziehung, so
kann er die sein Vermögen treffenden steuer-
strafrechtlichen Folgen nicht auf seinen Berater

abwälzen (zutreffend OLG Düsseldorf, Gl 1987,

125 : StB 1988, 97, 98).

Bei leichtfertigem Verhalten (S 378 Abs. 1 AO)
ist die Lage iedoch eine andere. Der Steuer-
pflichtige darf sich, soweit es um die Erfüllung

sei ner öffentl ich-rechtl ichen ff I ichten geht, nicht
blindlings auf seinen Steuerberater verlas-
sen, sondern muß sich, soweit es ihm mög-
lich ist, ein eigenes Bild über die steuer-
rechtliche Behandlung machen und seinen
Berater entsprechend seinen eigenen Kennt-
nissen sowie je nachdem, ob dazu für ihn ein
konkreter Anlaß besteht, bei der Erledigung
der ihm übertragenen Aufgabe überwachen
(samson in: Franzen/Gast-de Haan/Samson/
Joecks, Steuerstrafrecht 3. Aufl., $378 AO Rdnr.

34; Schöll/Noworzyn, Aq S 378 Rdnr. 4).Wird
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ger in Rechnung gestellten Anwaltskosten be-

ziehen. Dieser hat unter Beweisantritt behaup-
tet, es handele sich dabei um Kosten ,,der
Rechtsverfolgung im' Rechtsbehelfsverfah-
ren", soweit sie im Jahre '1991 angefallen seien.

Dem hätte das Berufungsgericht nachgehen

müssen. Soweit dieses eine Aufschlüsselung

des offenbar für die Einspruchsverfahren ein-

heitlich berechneten Anwaltshonorars vermißt,

beanstandet die Revision zu Recht, daß es die

Anforderungen an die Substanttierungspflicht

des Klägers überspannt hat. Dieser hat die
geänderten Steuerbescheide für die Jahre 1984

bis 1987 vorgelegt. Aus ihnen ergibt sich die

Höhe der vom Kläger zu leistenden Gesamt-

nachzahlungen. Dies bietet eine ausreichende

Grundlage für eine nach $287 ZPO vorzuneh-
mende Schätzung des Honoraranteils, der
auf die vom Kläger der Höhe nach bezifferte
Steuernachforderung wegen der nicht aner-
kannten Pensionsrückstellungen entfällt.

'1. Das Berufungsgericht hat auch eine Ver-
nflir:htrrnn des Reklanten- die dem Kläoer auf-rr s.v vv,.. ...*Y"

erlegte Geldbuße zu ersetzen, verneint. Dazu

hat es ausgeführt: Eine Ersatzpflicht für eine

öfientiich-rechtiiche Sirafe ocier Buße komme
nui in Ausnahmefällen in Betracht, weil es Sinn

und Zweck einer solchen Maßregel sei, daß der

davon Betroffene sie aus seinem eigenen Ver-

mögen zu erfüllen habe. Eine bloße Schlech-

terfüllung von Steuerberaterleistungen könne

schon deswegen nicht zu eindr Haftuhg des

Steuerberaters für eine dem Mandanten aufer-

legte Geldbuße führen, weil diese sich nur nach

dessen eigener Schuld bemesse und er inso-

weit für ein schuldhaftes Verhalten des Steuer-

beraters nicht einzustehen habe. Aus diesem

Grund fehle es an dem erforderlichen Rechts-

widrigkeitszusammenhang zwischen einem
pflichtwidrigen Verhalten des Steuerberaters

und dem in der Belastung des Mandanten mit

einer Geldbuße liegenden Vermögensschaden.

2. Auch in diesem Punkt kann dem Beru-

fungsgericht äus Rechtsgründen nicht gefolgt

werden.

a) Der Kläger hat in tatsächlicher,Hinsicht vor-
getragen, der Beklagte, dem die gesamte Buch-

führung übertragen gewesen sei, habe nach

Sortierung der Unterlagen durch seine, des Klä-
gers, Ehefrau allein und ohne Rücksprache mit

ihm über die Art der Verbuchung der sich aus
jenen Unterlagen ergebenden Vorgänge ent-

schieden. Soweit dabei private Ausgaben als

geschäftliche behandelt worden seien, habe er,

der Kläger, sich auf die Fachkunde des Beklag-

ten verlassen und auf die Richtigkeit von des-

sen Entscheidungen vertraut. Die Fehler, die
der Beklagte im Rahmen dieser eigenver-
antwortlichen Tätigkeit begangen habe, hät-
ten zu den finanzamtlichen Beanstandungen
und dann letztlich zu der gegen ihn, den Klä-
ger, verhängten Geldbuße geführt.

b) Auf der Grundlage dieses tatsächlichen Vor-

bringens, das vom Berufungsgericht nicht
geprüft worden und deshalb der revisions-

rechtlichen Prüfung zugrunde zu legen ist, läßt

sich ein Anspruch des Klägers auf Erstattung

der gegen ihn festgesetzten Geldbuße nicht ver-

neinen.

Wer eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit
begangen hat, muB zwar die deswegen
gegen ihn verhängte Sanktion nach deren
Sinn und Zweck in eigener Person tragen und
damit auch eine ihm auferlegte Geldstrafe
oder -buße aus seinem eigenen Vermögen
aufbringen. Das schließt indessen für sich allein

einen Anspruch gegen einen anderen auf Ersatz

für einen solchen Vermögensnachteil nicht aus.

Die Erstattung einer vom Täter schon gezahlten

Geldstrafe ist nicht verboten; sie ist nicht als

Begünstigung (S257 SIGB) strafbar (RGZ 169,

267 f). Selbst derjenige, der dem Täter im vor-

aus die zui Zahlung der Strafe erforderlichen

Geldmittel zur Verfügung stellt, macht sich, wie

der Bundesgerichtshof entschieden hat, nicht

wegen Stratuereitelung ($ 258 SIGB) strafbar
(BGHSI 3Z 226 ff)..Es kann deshalb, wie auch

das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt
hat, für die Frage eines Ersalzanspruchs allein

darauf ankommen, ob ein solcher sich aus den

allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts

ergibt (so schon BGHZ 23, 222, 226). Der

Umstand, daß eine Straftat oder Ordnungswid-
rigkeitvon mehreren Tätern begangen wird, bie-

tet freilich noch keine Grundlage für einen

Ersa2anspruch eines der Täter gegen einen

anderen; die SS 830, 840, 426 BGB sind, soweit

auf von ihm nach Konkurseröffnung getätigte

Umsätze und für von ihm unrechtmäßig abge-
zogene Vorsteuer.

Der Kläger: war Konkursverwaltdr über das Ver-

mögen einer Firma, Nachdem das AG Detmold

über das Vermögen der KG am 31.5.1983 das

Konkursverfahren eröffnt hatte, führte der Kläger

den Betrieb der Gemeinschuldnerin mit Zustim-

mung der Gläubigerversammlung und des

Gläubigerausschusses ab 1.6,1983 fort. Am

24.1.1985 stellte das AG Detmold das Kon-

kursverfahren mangels Masse ein.

Nach den Feststellungen einer USt-Sonderprü-

fung (Bericht vom 18.6.1984) hatte der Kläger

die auf die Betriebsfortführung entfallende USt

nur bis Mär21984 angemeldet. Ferner hatte der

Kläger die in der Rechnungen eines Herrn Z.

vom 26.11.1983 ausgewiesene Ust in Höhe von

28.730 DM als Vorsteuer zum Vorteil der Masse

im Rahmen der USt-Voranmeldung Dezember
'1983 abgezogen; Z. hatle die von ihm abge-
rechneten Dienstleistungen vor Konkurseröff-

nung erbracht. Außerdem hatte der Kläger Vor-

steuern auf nach Konkurseröffnung geleistete

Zah lu n gen zu r Bef riecl i g u ng von Wechselforde-

rungen einer Firma W. in Höhe von 46.515,72

DM im Rahmen der USlVoranmeldung Sep-
,r- - -l-.- t r---^ -l^-----tefllOef lYö.t ZU \f,Utlstetl Uer lVlASSe AUgezU-

gen, ohne daß W dem Kläger eine Rechnung

mil offenem USt-Ausweis erteilt hatte. Entspre-

chend seinen Steueranmeldungen hatte der

Kläger Usl nur in um die vorbenannten Vor-

steuerbeträge verminderter Höhe an das

beklagte Finanzamt (FA) abgeführt,

Nachdem das FA mit der entsprechend diesen

Feststellungen festgesetzten USt teilweise aus-
gefallen war, erließ es am 19.3. 1985 gegen den

Kläger einen auf SS69 i.Vm. 34 Abgabenord-

nung 1977 (AO) und auf $82 Konkursordnung

(KO) gestützen Haftungsbescheid. Auf den Ein-

spruch ermäßigte das FA in der Einspruchsenl
scheidung (EE) vom 3.5.1989 die Haftungs-

schuld auf 395.699 DM. Als Haftungsgrund

führte das FA an, der Kläger habe die ihn als

KV treffende Pflicht, die aus den im Rahmen der

Betriebsfortführung getätigten Umsätzen her-

rührende USt einschließlich der auf die entfal-

lenden Säumniszuschlägen (SZ) erstrangig als

Masseschulden nach $59 Abs. '1 Nr. 1 KO zu

tilgen, mindestens grob fahrlässig nicht erfüllt.

Ferner hafte der Kläger auf die aus der Rech-

nung Z. abgezogene Vorsteuer und auf die Vor-

steuerbeträge, die der Kläger anläßlich seiner

Zahlungen auf die Wechselforderungen der W.

abgezogen habe. Ebenso hafte der Kläger für

die wegen Nichtabgabe der USt-Voranmeldun-
gen April bis Dezember '1984 festgesetzten Ver-

spätungszuschläge (VZ). ln der EE führte das

FA aus, daß nach Einstellung des Konkursver-

fahrens mangels Masse mit keiner weiteren

Befriedigung der gegen die KG festgesetzten

Steuern und steuerlichen Nebenforderungen
mehr zu rechnen sei, Das FA setzte eine Haft-
quote in Höhe von 6,35 o/o an,bei deren Berech-

nung es davon ausging, daß der Kläger nur

Massegläubiger im Sinn des S60 Abs. '1 Nr. 1

i.V.m. S59 Abs, 1 Nr. 1 KO befriedigt habe,

Wegen der Einzelheiten der Berechnung der

Haftquote wird auf die EE Bezug genommen.

Vor Erlaß des Haftungsbescheides hat das FA

gemäß $ 19'1 Abs. 2 AO der Rechtsanwalts-

kammer für den Oberlandesgerichtsbezirk H.

mit Schreiben v. 28.'1.1985 zur beabsichtigten

lnanspruchnahme bis zum 10.3. 1985 gege-

ben.

Mit cjer vorliegenden Klage begehrt der Kläger

die Aufhebung des Haftungsbescheides mit fol-
gender Begründung: Die im Rahmen der Fort-

führung des Betriebs des Gemeinschuldners
angefallene USt gehöre nach herrschender Mei-

nung zu den Massekosten im Sinn des S58
Nr. 2 KO. Die Betriebsfortführung bei der KG

nach Kon ku rseröff n u n g habe aussch I ießl ich der
Massevenruertung gedient. Das Bemühen, den

Betrieb im Ganzen zu verkaufen, sei endgültig
im Dezember '1983 gescheitert, worauf der Klä-
ger die Betriebseinstellung verfügt, dem Per-

sonal gekündigt und die noch vorhandenen
Aufträge abgewickelt habe. Er habe keine

Pflichtverletzung begangen, wenn er die nach

Konku rseröffn un g entstandene USt n icht getilgt

habe;jedenfalls habe er weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gehandölt, da er einem unver-

schuldeten Rechtsirrtum über die Qualität der

USt unterlegen sei. Gleiches gelte für seine lnan-

spruchnahme auf die abgezogenen Vorsteuer-

beträge. Schließlich lasse der Bescheid jegliche

Ausübung des dem FA obliegenden Entschei-

dungsermessens vermissen. Bei grob fahrläs-

siger Pflichtverletzung des haftungsweise in

Anspruch genommenen KV könne nicht von
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einer Vorprägung des Ermessens des FA aus-
gegangen werden. (Anträge)

Der Kläger haftet nicht für die ausgefallene USt

und die mit ihr im Zusammenhang stehenden

steuerlichen Nebenforderungen, soweit diese

durch nach Eröffnung des Konkursverfahrens
getätigte Umsätze ausgelöst worden sind.

Zwar war der Kläger als KV über das Vermögen

der KG Vermögensvenrualter im Sinn des $34
Abs. 3 AO (vgl. Tipke/Kruse, AO, 534 Tz. l4).

Mangels Pflichtverletzung scheidet aber die

lnanspruchnahme des Klägers nach $69 SaU

1 AO aus. Der Kläger war nicht zur Befriedigung

der durch die Betriebsfortführung ausgelösten

USt aus der Konkursmasse verpflichtet. Nach

der im Proze3vertahren unwiderlegt gebliebe-

nen Annahme des FA erschöpfte der Kläger

durch Befriedigung der gegenüber den außer-

ordentlichen Massegläubigern bestehenden,

nach 560 Abs. 1 Nr. '1 KO erstrangig zu bedie-

nenden Masseschulden im Sinn. von S59
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 KO vollumfänglich die

Konkursmasse, so daß ihm keine Mittel zur fl-
gung der nach $60 Abs. 1 Nr. 2 KO erst

zweitrangig zu tilgenden Massekosten im Sinn

des S58 Nr. 1 und 2 KO verblieben. Die durch
die Neugeschäfte des l(V ausgelöste USt
gehörte zu den erst zweitrangig zu tilgenden
Massekosten im Sinn des S58 Nr.2 KO und
nicht zu den nach S 60 Abs. 1 Nr. 1 KO erst-
rangig zu bedienenden Masseschulden. Der

Senat folgt insoweit dem BFH (BSfBl ll 1978,

684, ll 1983, 694, ll 7982 527 und 741, ferner ll
1991, 812 und IJR 1994, 434) und der einhel-
lig in der Literatur vertretenen Auffassung,

wonach die USt zu den Massekosten gehört,

wenn sie auf Umsä2en beruht, die der KV nach

Eröffnung des Konkursverfahrens tätigt, auch

wenn dies im Rahmen eirier Betriebsfortführung
geschieht (vgl. Kuhn/Uhlenbrock, KO 11. Aufl.

1994,558 Rdnr. 10 b und 10 o;Kilger/Karsten/
Schmidt, KO 16. Aufl. 1993, S58 Anm. 3 f; Hesg

KO 4. Aufl. 1993, $38 Rdnr 36 und 40; Frot-

scher, Steuern im Konkurs 3. Aufl. 1990, 2. Teil

A tl l, S.78 und 79;dersetbe in Schwarz, AO,

S25l Tz. 28 und 66; Becker/Riewald/Koch,
Reichsabgabenordnung 9. Aufl. 1966, nach

S38/ AO Anm. - und 5; Tipke/Kruse, a.a.O.,

5251 Tz. 23; Onusseit, Umsatzsteuer im Kon-

kurs, Dritter Teil A ll bis lV, Seifen 136 ff, ins-

besondere Seite 146;tVieskens in DSIZ 1984,

391 unter ll 2). Die vom FA für seine gegen-
teifige Auffassung angezogene (bei Kuhn/
Uhlenbrock 9. Aufl., $58 KO Anm. 3), vertre-
tene Meinung, wonach die infolge Betriebs-
fortführung nach Konkurseröffnung ausge-
löste USt Masseschuld im Sinn des S59 Abs.
1 Nr. 1 KO sei, ist vereinzelt geblieben und
ab der 10. Aufl. dieses Kommentars zu Gun-
sten der ganz überwiegenden Literaturauf-
fassung aufgegeben worden. $60 Abs. 1 Nr,

1 in Verbindung mit S59 Abs. '1 Nr. 1 und 2 KO

schafft einen Vertrauenstatbestand für alle Gläu-
biger, die sich ,,zum Besten" der Konkursmasse

nach Eröffnung des Konkursverfahrens mit Oem

KV einlassen und die darauf vertrauen, daß alle
ihnen dabei erwachsenden Ansprüche aus der
Konkursmasse bedient werden. Diesem Ver-

trauensschutz entsprechend fallen neben ver-
traglichen Ansprüche auch Ansprüche aus
unerlaubter Handlung des KV, soweit sie aus
der Teilnahme des für die Konkursmasse han-

delnden KV am Rechtsverkehr entstehen, unter
die Masseschulden des $59 Abs. 1 Nr. 1 KO

(vgt. Kuhn/Uhlenbrock, a.a.O., 11. Aufl., $59
Rdnr. 2d - 1, Frotscher, a.a.O., S. 78/79 und
187/188; derselbe in Schwarz, a.a.O'5251 Tz.

28 m.w.N.; Tipke/Kruse, a.a.O., $251 Tz. 23;

Onusselt, a.a.O., Dritter Teil A ll 1, S. 136 und
137; Nieskens in DSIZ 1984, 391 unter ll 2).

Entsprechend dem Schutzzweck des S 59
Abs. 1 Nr. 1 KO sind nach Konkurseröffnung
entstandene'Steueransprüche im Regelfall
keine Masseschulden, weil sie lediglich die
steuerliche Folge von Geschäften und Hand-
lungen des lC/ sind, ohne daß der Steuer-
fiskus selbst sich in von Vertrauen getragene
Geschäfte mit dem l(V eingelassen hätte.

Selbst wenn aber man die durch Neugeschäfte

nach Konkurseröffnung ausgelöste USt den
Masseschulden nach $59 Abs. 1 KO zurech-
nete, scheiterte die lnanspruchnahme des Klä-
gers nach 569 AO, weil er nicht mindestens
grob fahrlässig (zum Begriff vgl. BFH in BS1BI ll
1989, 491, 493) die geschuldete USt vorent-
halten hat. Angesichts des damaligen Mei-
nungsstandes in Rechtsprechung und Lite-
ratur handelte der Kläger beiZuordnung der
USt zu den Massekosten nicht schuldhaft
(Kilger/Karsten/Schmidt, a.a.O., $82 Anm. 3a
,, Rechtsi r rtu m "). Zw ar wu rde I eichte Fah rlässi g-

entworfenen Vertrag, wonach die ,Ehefrau

grundsätzlich im Fall des Ausscheidens aus den
Diensten des Klägers ein lebenslanges Ruhe-
geld in Höhe von 80%o des zuleZl bezogenen
Festgehalts bekommen sollte. Diese Versor-
gungszusage wurde bei der Gewinnermittlung
für die Jahre ab 1984 in der Weise berücksich-
tigt, daß entsprechende Rückstellungen gebil-

det wurden. Aufgrund einer im Jahre 1989

durchgeführten Betriebsprüfung wurden für die

Jahre 1984 bis 1987 geänderte Steuerbe-
scheide erlassen, in denen die Berechtigung

der Rückstellungen nicht anerkannt wurde, weil

das Finanzamt die Pensionszusage als nicht
ernstgemeint ansah. Der Kläger legte gegen die
geänderten Steuerbescheide Einsprüche ein,

über die noch nicht entschieden ist. Wegen ver-
schiedener unzutreffender Angaben, die die
ursprünglichen Steuererklärungen in anderen
Punkten enthielten und die bei der Betriebs-
prüfung aufgedeckt wurden, wurde gegen den
Kläger wegen leichtfertiger Steuerverkürzung
ein Bußgeld von 6.000 DM verhängt,

Der Kläger hat den Beklagten wegen fehler-
hafter Beratung auf Ersatz der infolge der Nicht-

anerkennung der Pensionsrückstellungen

nachzuentrichtenden Steuer, der ihm nach sei-
ner Behauptung in den Einspruchsverfahren
entstandenen Anwaltskosten in Höhe von
6122,03 DM sowie des gegen lhn verhängten
Bußgelds in Anspruch genommen. Die Vor-
instanzen haben die Klage abgewiesen. Der

Senat hat die Revision des Klägers nur ange-
nommen, soweit es um den Ersa2 der Anwalts-
kosten und des Bußgelds geht. lnsoweit verfolgt

der Kläger'.den Klageanspruch mit der Revision
weiter.

Die Revision führ zur Aufhebung und Zurück-
venrueisung.

Aus den Gründen:

ten Afrwaltshonorare; denn die Rechtsbehelfs-

verfahren, in denen Kosten entstanden seien,

hätten sich über die Frage der Pensionsrück-

stellungen hinaus auf weitere bei der Betrieb-

sprüfung und in den geänderten Steuerbe-
scheiden aufgegriffene Punkte bezogen.

2. Diese Qeurteilung beanstandet die Revision

zutreffend als rechtlich nicht einwandfrei.

a) Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß der
Beklagte den Kläger in der Frage der Pen-

sionszusage fehlerhaft beraten habe. Davon ist

für das Revisionsverfahren auszugehen. Dar-

über hinaus ergibt sich aus dem unstreitigen

Sachverhalt, daß der Beklagte bei der Anregung

und Formulierung der Versorgungszusage

seine fflichten verle2t hat. Auf der Grundlage

des lnhalts des VertraQes vom 14.11.1984

konnte, was zwischen den Parteien im wesent-
lichen unstreitig ist, die Pensionszusage schon

deswegen nicht anerkannt werden, weil die ver-
sprochene Betriebsrente von 80 0/o des letz-
ten Gehalts weit überhöht und die Zahlung
für den Fall der Betriebseinstetlung nicht
abgesichert war. Deshalb muBte die Verein-

barung so, wie der Beklagte sie formuliert hatte,

zur Beanstandung durch das Finanzamt führen.
Darauf hätte der Beklagte den Kläger hinweisen
müssen. Statt dessen hat er ihm offenbar die
feste Überzeugung vermittelt, auch eine nicht

ernstgemeinte Zusage sei steuerlich anerken-
nungsfähig; denn er hat sich noch im Rechts-

streit auf den Standpunkt gestellt, im Fall einer
Rücknahme des Einspruchs müsse den Kläger

ein mindestens überwiegendes Mitverschulden

treffen. Ein solches Verhalten ist pflichtwidrig

(Senatsurt. v. 6.2.1992 - lX ZR 95/91, Gl 1992,

115:NJW 1992, 1159, 1160). Der Senat hat die
Revision hinsichtlich des vom Kläger geltend

gemachten Steuerschadens selbst nur deshalb
nicht angenommen, weil dem Kläger ein sol-

cher Schaden in Wirklichkeit nicht entstanden
ist.

Die Pflichtverle2ung des Be(lagten hat aber die
Rechtsbehelfsverfahren ausgelöst, in denen,
wovon auch das Berufungsgericht ausgeht,

dem Kläger die'Anwaltskosten entstanden sind.

b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts

und der Revisionsenruiderung fehlt es nicht an

einem Vortrag dazu, worauf sich die dem Klä-

t.

1. Das Berufungsgericht hat einen Ersatzan-

spruch wegen der Anwaltskosten verneint und
zur Begründung ausgeführt, dem Kläger sei

durch die Versagung der steuerlichen Aner-
kennung der Pensionsrückstellungen kein

Schaden entstanden. Außerdem fehle es an der
erforderlichen Aufschlüsselung'der berechne-
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Der Kläger hat eine Verjährungsunlerbrechung

nicht schlüssig dargelegt; dies geht zu seinen

Lasten (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der
Bewers/asf im Privatrecht 2. Aufl., $ 194 Rdnr. 2).

Er hat zwar geltend gemacht, es seien

Abschlagszahlungen gemäß S 208 BGB gelei-

stet worden. Er hat aber selbst eingeräumt,Zah-
lungen von 1982 bis 1990 auf frühere Rech-

nungen aus den Jahren 1979 und 1986 ver-

rechnet zu haben; dementsprechend hat er die

eingeklagten Vergütungsansprüche für 1981 bis

1988 nicht um diese Zahlungen gemindert.

Nach dem Vorbringen des Beklagten hatte der
Kläger in den Jahren 1986 bis 1988 Rechnun-
gen über Leistungen ab 1976 erteilt; der Kläger

hat Rechnungen in den Jahren 1979 und von

1986 bis 1988 zugestanden, Hatte der Kläger

danach mehrere Vergütungsforderungen aus

dem Steuerberatervertrag, so ist $ 366 BGB ent-

sprechend anzuwenden (vgL BGHZ 91, 375,

379). DaB die Mandanten bei ihren Zahlungen

bestimmt haben, welche Schuld getilgt werden

sollte (S 366 Abs. 'l BGB), haben die Parteien

nicht behauptet. Fehlte eine solche Bestim-

mung, trat die Tilgungsfolge gemäß S 366 Abs.

2 BGR ein. so daß unter mehreren fällioen

Schulden die ältere Verbindlichkeit beglichen

worden ist,

Danach ist davon auszugehen, daß die Zah-

lungen keine verjährungsunterbrechende Ab-
schlagsleistungen auf die eingeklagten Vergü-

tungsforderungen waren, sondern frührere

Honoraransprüche erfüllt haben; dies hat auch

das Landgericht - im Widerspruch zu seinen

späteren Ausführungen - angenommen.

Der verstorbene Mandant hat - entgegen der

Ansicht der Revisionserwiderung - nicht schlüs-

sig auf die Veriährungseinrede verzichtet, falls

er im Mai 1992 gegenüber dem Kläger - gemäß

dessen Aussage bei seiner Vernehmung als

Partei - erklärt haben sollte, er schulde ihm noch

,,einen Haufen Geld".

Ein Verhalten kann zwar selbst bei Fehlen eines

Erklärungsbewußtseins als Willenserklärung
gewertet werden, wenn der Erklärende bei

Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-

falt hätte erkennen und vermeiden können, daß

seine Außerung nach Treu und Glauben sowie

der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefaßt

werden darf, und wenn der Empfänger sie auch

tatsächlich so verstanden hat (BGHZ 91, 324;
109, 171, 177). Ein stillschweigender Verzicht
setzt jedoch einen rechtsgeschäftlichen Aufga-

bewillen voraus, der im allgemeinen nicht zu

vermuten ist; deswegen ist ein solcher Verzicht

regelmäßig ausgeschlossen, wenn es sich um

Rechte handelt, die dem Erklärenden unbe-
kannt sind und mit deren Bestehen er nicht

rechnet (BGH, urt. v. 16.11.1993: Xl ZR 70/93,
NJW 1994, 379, 380). Dementsprechend setzt

ein konkludenter Verzicht auf die Verjährungs-

einrede in der Regelvoraus, daß der Schuldner

bei Abgabe seiner Erklärung den Eintritt der Ver-
jährung gekannt oder zumindest für möglich
gehalten hat (vgt. BGHZ Bg, gB2, 389;

Palandt/Heinrichs, BGB 55. Aufl., $222 Rdnr. 5).

Dies haben die Parteien nicht behauptet,

- Blindes Vertrauen des Mandanten

- Überwachungspflicht

- Mitverschulden

- ln{nrmafiancnflinht r{ac lrlanr{anfan,eP,,,v,

(BGH, lJrt. v. 14.11.1996 - tX ZR 215/95)

Leitsatz:

Ein Steuerüeratar, deres durcfi einen von
ihm erteilten Rat oder.durch die von ihm
veranlaßte umufeftende Darstellung
steuerlidr bedeutsamer Vorgänge vor-
scfiuldet daB gegen seinen Mandanten
wegen leic*rtfertiger Steueruerkürzung
ein Bußgeld vorhängt wird, kann ver-
pflicilrtet sein, jenem den darin bestehen-
den Vermögenssdraden zu erseüzen.

Tathestand:
Der Beklagte beriet den Kläget der eine inter-

nistische Arztpraxis betreibt, bis Mitte 1990 in

dessen steuerlichen Angelegenheiten. Am

14.11.1984 schlossen der Kläger und seine

Ehefrau, die als medizinischtechnische Assi-

stentin im Angestelltenverhältnis in der Praxis

des Klägers mitarbeitete, einen vom Beklagten

Ste u e rbe rate rh aft u n g,
teichtfertige
Steuerverkürzung

keit als Haftungsmaßstab für eine lnanspruch-

nahme nach $ 82 KO reichen. Nach der Rechl
sprechung des BGH (in UR 1989, 214: NJW

1989, 303 : G'l 1992, 25, sowie IJR 1993, 162

und 422) haftet der l(\/ aber nach $ 82 KO nur
bei Verletzung spezifisch konkursrechtlicher
Vorschriften. lm Streitfall kommt jedoch nur

eine Verletzung steuerrechtlicher Pflichten des

KV in Betracht; in einem solchen Fallverdrängt

S69 AO als die speziellere Vorschrift den S
82 KO (Kilger/Karsten/Schmidt, a.a.O., S82
Anm. 8, und Frotscher, a.a.O' S. 43/44).

Der Kläger haftet auch nicht auf die angefalle-

nen SZ und die festgese2ten VZ. Soweit der KV

als Massekosten zu qualifizierende Steuer-

schulden nicht erfüllt, gehören die für die

Steuerschuld angefallenen SZ ebenfalls zu den

Massekosten nach $58 Nr. 2 KO (Nleskens,

a.a.O., unter ll 2 b). Gleiches gilt fÜr VZ, die gegen

den KV festgesetzt worden sind, weil er seiner

Pflicht zur Abgabe von USlVoranmeldungen
nicht nachgekommen isl (vgl. Frotscher a.a.O.,

S. 79 und 80). Die vom Kläger haftungsweise
geforderten SZ waren im Jahre 1984 angefal-

!en, weil der Kläger clie durch die Betriebsfort-

führung ausgelöste USt nicht abgeführt hatte,

Die fui die Voranmeldungszeiträume April bis

uezemDer lv04 lestgesel'Ztell vz uerulltell ual-

gul daß der Kläger ab April '1984 keine UStVor-

anmeldungen abgegeben hatte.

Mangels Pflichtverle2ung haftet der Kläger auch

nicht auf die Steuerminderung, soweit sie auf

dem Abzug der in der Rechnung Z. vom

26.11.1983 ausgewiesenen USt beruhte. Der

Kläger war nämlich zum Vorsteuerabzug im

Rahmen der USt-Voranmeldung fÜr Dezember
'1983 bzw. im Rahmen der USt-Jahreserklärung

1983 befugt. Erst mit Erhalt der Rechnung im

November 1983 lagen die Voraussetzungen für

einen Vorsteuerabzug gemäß $ 15 Abs. '1 Nr. 1

Umsa2steuergese2 1980 (USIG) vor. Daß die

KG bereits vor Eröff n u ng des Kon ku rsverfah rens

über ihr Vermögen die mit der Rechnung vom

26.11.1983 abgerechneten Leistungen bezo-
gen hatte, steht dem Vorsteuerabzug nach Eröff-

nung des Konkursverfahrens durch den Kläger

als KV über das Vermögen der KG nicht ent-

gegen. Denn trok Konkurseröffnung blieb wei-

terhin die KG der umsalzsteuerlich Unterneh-

mer, so daß der l(V nach $ 15 Abs. 1 USIG zum

Vorsteuerabzug zu G u nsten der Kon ku rsmasse

befugt war (vgL Frotscher in Schwarz, a.a.O.,

$ 251 Tz.7 ,,Umsatzsteuer", und Onusseit, a.a.O.,

5.237 m.w.N.).

Dagegen hat der Kläger als l(/ die ihm nach

$34 Abs.3 AO obliegenden steuerlichen Pflich-

ten dadurch verletzt, daß er in den USt-Voran-

meldungen für September 1983 nach Zahlun-
gen an die W. einen Vorsteuerabzug in Höhe

von 46.515,72DM angese2t hat, obwohl von

der Firma W. insoweit gar keine Rechnung mit
gesondertem Steuernachweis erteilt worden
war, $ 15 Abs. 1 Nr. 1 USIG. Der Kläger hat diese
gegen eine Grundregel des USt-Rechts ver-

stoßende Pflichtverletzung mindestens grob

fahrlässig begangen, da ihm als Rechtsanwalt,

der lt. eigenem Vortrag in der mündlichen Ver-

handlung schon rund 600 Konkursverfahren

abgewickelt hat, bekannt war bzw. aufgrund ein-
facher Gesetzeslektüre hätte bekannt sein müs-

sen, daß er ohne zuvorigen Erhalt eines von W
ausgestellten und offen USt ausweisenden

Abrechnungspapiers keine Vorsteuer abziehen

durfte. Auch der Kläger selbst hat keinen ent-

schuldbaren Rechtsirrtum, verursachl etwa

cj u rch Ei nhoiu n g feh ierhafter Rechisausku nfi bei

einem Angehörigen steuerberatender Berufe,

für die von ihm herbeigeführte ungerechtfertigte

Bereicherung der Konkursmasse geltend ge-

macht. Für den so dem Steuerfiskus entstande-

nen Schaden haftet der Kläger in voller Höhe.

Der haftungsbegründende Grundsatz der antei-

ligen Tilgung (vgl.BFH in BStBlll, 1991,678, und
1993, 8) greift in diesem Fall nicht ein, da der
Steuerausfall bei pflichtgemäßem Verhalten des

Klägers überhaupt nicht erst eingetreten wäre

und es daher auf eine spätere gleichmäßige

Befriedigung des FA und der privaten Gläubi-
ger bzw. auf die rechtliche Einordnung eines

dem FA zustehenden Nach- oder Rückforde-

rungsanspruch aus dem unrechtmäßigen Vor-

steuerabzug in das System der Massever.bind-

lichkeiten (Massekosten oder Masseschulden,

vgl. oben) nicht ankommt.

Das FA hat von dem ihm für die lnan-

spruchnahme eines Haftungsschuldners nach

$ 191 Abs. 1 AO eingeräumtes Ermessen in

zutreffender Weise Gebrauch gemacht. Der Hat
tungsbescheid und die EE enthalten eine aus-

reichende Begründung. Das FA hat darauf hin-
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gewiesen, daß der Kläger als KV über das Ver-

mögen der KG in Anspruch genommen werde,
da die KG infolge Masseerschöpfung zahlungs-
unfähig sei und mit einer Befriedigung der nach
Eröffnung des KV durch die Handlungen des
Klägers ausgelösten USt nach der Einstellung

des Konkursverfahrens nicht mehr zu rechnen
sei (vgl. BFH in BSIB/ ll 1989, 491 unter ll 5a).

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 136 Abs.
1 SaE 3 FGO, die Streitwertfestsetzung auf $ 13

Abs. '1 Gerichtskostengesetz und die Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf

$151 Abs. 3 FGO i.V.m. SS708 Nr. 10 und 711

Zivilprozeßordnung.

Naüfoderungszinsen, S 23i| a AO I
Versto8 gegen Treu und Glauben

Der Grundsatz von Treu und Glauben steht der
Festsetzung von Nachforderungszinsen gemäß

$233 a Abs. 1 AO 1977 dann nicht entgegen,
wenn das Entstehen des Zinsanspruchs neben
Versäumnissen des FA maßgebend auch auf
ei ner Verletzu ng der Steuererkläru n gspf I icht des
Stpfl. beruht.
(BGH, Urt. v. 26.3.1996 - lX R 62/93

- BFH/NV 1996,797)

WerbevErbot / Btirogemeinsc*rafr
RA mit StB

Die Kundmachung einer Bürogemeinschaft
eines Rechtsanwalts mit einer Steuerberaterin
auf dem Geschäftspapier des Rechtsanwalts ist

irreführend und verstößt gegen das Werbever-

bot. Es besteht hierdurch die Gefahr, beim Rat-

suchenden werde der Bndruck erweckt, daß es

sich um eine Sozietät handele.
(LG Düsseldort, Beschl. v. 17.8.1995

45 StL B/95, rkr. DSIR 1996, 847)

Fortbildungstagung in der Schweiz /
Eetriebsausgabenabzug

Zu den abzugsfähigen Betriebsausgaben kön-
nen auch Aufwendungen eines Rechtsanwalts
für eine Fortbildungsveranstaltung gehören, die
an einem beliebten Urlaubsort stattfindet, sofern
eine vergleichbare Veranstaltung anderenorts
nicht angeboten wird.
(FG Berlin, Urt. v. 23.6.1995 - lll 283/92,
Revision eingelegt - Az. beim BFH: lV R 36/96)

Gewerblic*re Tlitigkeil dee Sleuer-
beraters / Asfeichtsrat / Stellvertretung
eines Gesellsc*rafters

Die Mitgliedschaft eines Steuerberaters im Auf-
sichtsrat ei nes gewerbl ichen'Unterneh mens bei
g leichzeitiger Generalvertretu n g sei ner Ehef rau

als Gesellschafterin und einer Tätigkeit als
Steuerberater dieser Gesellschaft kann eine be-
herrschende Stellung im Unternehmen begrün-
den, die einer gewerblichen Tätigkeit gleichzu-

setzen ist. Auch besteht die naheliegende
Gefahr einer lnteressenkollision.
(AG Potsdam, Uft. v. 15.2.1996

- 22 C 487/95, rkr. - DSiR 1996, 1063)

Zugangsvermutung für $teuerbescfi eid,

s122 AO

Die Zugangsvermutung des $ 122 Abs.2 Nr. 1

der Abgabenordnung ( O 1977) gilt auch dann,
wenn der dritte Tag nach der Aufgabe zur Post

ein Feiertag ist. Dies gilt selbst dann, wenn der
DrelTage-Zeitraum aus Samstag, Sonntag und
Feiertag besteht (Anschluß an BFH-Urteil in
BFHE 146, 2Z BSIB/ il 1986, 462).

Von Zweifeln am Zugang der Einspruchsent-

scheidung (EE) innerhalb des Drei-Tage-Zeit-

raums kann im Prozeßkostenhilfeverfahren nur
ausgegangen werden, wenn der Antragsteller

den Zugang der EE nach Ablauf dieses Zeit-
raums ausdrücklich behauptet.
(BFH Beschl.v. 22.4.lgg} Xt B 2/96

- BFH/NV 1996,727)

Gl Leitsätze
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siecker, a.a.O., $ Z,,Steugo" Rdnrn. 200 ff, 400
ff, 750 ff; Eckert/Böttcher, a.a.O., 512 Rdnr. 2;

Mittelsteiner/Scholz, StBGebV, a.a.O., S 36 f;
dieselben, Handbuch, a.a.O., S. 12 f,38). Unter

einer solchen Angelegenheit ist der durch einen

einheitlichen Lebenssachverhalt abgesteckte
Rahmen zu verstehen, in dem der Berater für

seinen Auftraggeber tätig werden soll;
grundsätzlich hat der Tatrichter fes2ustellen, ob
aufgrund der Umstände des Einzelfalles - ins-

besondere nach dem Auftragsinhalt - eine
Angelegenheit oder mehrere Angelegenheiten

vorliegen (BGH, IJrt. v. 24.11 |€94 - lX ZR

222/93, a.a.O.;v. 9.2.1995 - lX ZR 207/94, NJW

1995,1431).In der Regel ist die Tätigkeit des
Steuerberaters, für welche die Steuerbera-
tergebührenverordnung eine selbständige
Gebühr ausweist, eine Angelegenheit in die-
sem Sinne (Bittner/Rudek, a.a.O., $ 10 Anm.2
a). Dies gilt ftJr die berechneten Tätigkeiten

betreffend Buchführung (SS 33, 34 StBGebV),

Jahresabschlüsse (S 35 StBGebV), Steuerer-
klärungen ($24 StBGebV) sowie Ermittlungen
gemäß SS25,27 StBGebV.

2. Die Vorinstanzen haben jedoch rechtsfehler-

haft angenommen, die Verjährung der einzel-
nen HonorarforderUngen sei vor der Klageer-
hebung 1993 (S209 Abs. 1 BGB) durch Aner-
kenntnisse gemäß S20B BGB unterbrochen
worden, wie die Revision zu Recht rügt.

Nach dieser Vorschrift tritt Veriährungsunter-
brechung ein, wenn der Schuldner gegenüber

dem Gläubiger den Anspruch durch Abschlags-

oder Ztnszahlung, Sicherheitsleistung oder in
anderer Weise anerkennt. Ein nach Ablauf der
Verjährungsfrist abgegebenes Anerkenntnis

kann die Verjährung nicht mehr unterbrechen
(BGH, Urt. v. 9.10.1986 - I ZR l5B/84, BGHR
BGB S 208 - Anerkenntnis 1; v. 27.6.1990 - lX

ZR 115/89, BGHR BGB $ 208 - Anerkenntnis
3). Für eine Verjährungsunterbrechung genügt
jedes tatsächliche Verhalten gegenüber dem

Gläubiger, aus dem sich das Bewußtsein des

Schuldners von dem Bestehen des gegen ihn

erhobenen Anspruchs wenigstens dem

Grunde nach - klar und unzweideutig ergibt und
das deswegen das Vertrauen des Gläubigers
begründet, daß sich der Schuldner nicht nach
Ablauf der Verjähruqgsfrist alsbald auf Ver-
jährung berufen wird (BGH, Urt. v. 20.11.1962

- Vl ZR 6/62, VersR 1963, 187, 188; v. 23. 1. 1970

- I ZR 37/68, WM 1970, 548, 549; v. 5.12.1990

- I ZR 179/78, NJW 1981, 1955; v. 30.9.1993 -
vil zR 136/92, NJW-RR 1994,373).

Die Tatrichter haben aufgrund der Aussage des

Klägers bei seiner Vernehmung als Partei ange-
nommen, der Erblasser habe beider Erörterung

des Jahresabschlusses 1989 - dieser ist nicht

Gegenstand der eingeklagten Forderung - Mitte

Mai 1992 einen Vergütungsanspruch gegen-

über dem Kläger im Sinne des S 208 BGB aner-

kannt. Da die letzte berechnete Steuerberater-

leistung 1989 erbrachtwurde und deswegen die

entsprechende Verjährungsfrist Ende 1991 ab-
lief, kam diese Unterbrechungshandlung zu

spät, falls nicht bereits zuvor die Verjährung

unterbrochen worden war.

a) Der tatrichterlichen Feststellung, bei Erstel-

lung der Bilanzen in den frühreren Jahren söi

ebenso wie 1992 verfahren worden, fehlt die

tatsächliche Grundlage. Das Landgericht, dem

das Berufungsgericht gefolgt ist, hal eingeräumt,

daß dieser Zeilraum nicht Gegenstand der

Beweisaufnahme gewesen sei und der Kläger

dazu bei seiner Vernehmung keine Angaben
gemacht habe; es lasse sich auch nicht fest-

stellen, welche Erklärungen der Erblasser bei

früheren Bilanzbesprechungen abgegeben und

daß vor Ablauf des Jahres 1986 eine solche

Besprechung stattgefunden habe. Entgegen der

tatrichterlichen Ansicht reicht es für ein ver-
jährungsunterbrechendes Anerkenntnis nicht

aus, daß die Mandanten die Jahresabschlüsse,

soweit diese sich auf Forderungen des Klägers

und entsprechende Rückstellungen bezogen

haben, unterzeichnet und dem Finanzamt ein.
gereicht haben. Damit allein haben die Auftrag-
geber nicht Vergütungsansprfiche gemäß S 208

BGB,,dem Berechtigten gegenüber" anerkannt.

Mangels weiterer Anhaltspunkte ist davon aus-

zugehen, daß die Mandanten nur ihren ent-

sprechenden handels- und steuerrechtlichen

Pflichten nachkommen wollten.

b) Die Tatrichter haben auch nicht rechtsfehler-

frei festgestellt, daß die einzelnen Verjährungs-

fristen durch die Zahlungen der Mandanten von

1982 bis Dezember 1990 unterbrochen worden

sind.
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chende Klarstellung wie in $ 18 Abs. 1 SaV 2
BRAGO fehlt.

Ein Anspruch entsteht im Sinne des $ 198 BGB,

sobald er fällig wird und notfalls eingeklagt wer-

den kann (BGHZ 55, 340, 341). Dte Vergütung
des Steuerberaters wird fällig, wenn derAuf-
trag erledigt oder die Angelegenheit beendet
ist (S7 StBGebV). Für den Verjährungsbeginn
genügt die Möglichkeit, eine verjährungsunter-

brechende Feststellungsklage zu erhaben ($$

209 Abs. '1 BGB, 256 ZPO); nicht erforderlich

ist, daß der Anspruch bereits Gegenstand einer
Leistungsklage sein kann (BGHZ 79, 176, 177 f;

BGH, Urt. v. 19. 1. 1978 - Vll ZR 304/75, WM 1978,

496). Danach ist es insoweit unerheblich, daß
der Steuerberater die Vergütung gemäB S9
StBGebV nur aufg rund einer unterzeichneten
und dem Auftraggeber mitgeteilten Berech-
nung ,,einfordern", also Zahlung verlangen
kann. Bestreitet der Auftraggeber bereits vör
Erteilung einer Rechnung den Anspruch oder
verweigert er seine Leistung aus anderen Grün-

den, so kann der Steuerberater auf Feststellung

seiner Vergütungsforderung klagen.

Die Revisionseruviderung kann sich für' ihre

Ansicht, der Verjährungsbeginn für eine

Honorarforderung des Steuerberaters hänge

von cier Erteiiung einer Rechnung ab, nicht cjar-

auf berufen, daß der Auftragnehmer aufgrund

eines Werkvertrages, dem die VOB/B zugrun-
deliegt, die Schlußzahlung erst nach Vorlage der

Schlußrechnung verlangen kann (S 16 Nr.3 Abs.

1 VOB/B), so daß die Verjährung der Werklohn-

forderung erst mit dem nach diesem Zeitpuntct

liegenden Jahresschluß beginnt (BGHZ 83,382,

383 t). Diese Rechtslage kann nicht auf den vor-
liegenden Sachverhalt übertragen werden.

Vertragspartner können die Fälligkeit eines ver-

traglichen Anspruchs schon bei Vertragsab-

schluß hinausschieben (BGH, Urt. v. 24.10.1991

- lX ZR 18/91, NJW-RR 1992, 254, 255 zu $ 16

BRAGO). Dies geschieht, wenn sie besondere
Fälligkeitsvorausse2ungen gemäß $ 16 Nr. 3
VOB/B vereinbaren (BGHZ79, 176, 179).Diese

Regelung entspricht einer besonderen lnteres-

senlage beider Vertragspartner (BGHZ 79, 176,

179; 83, 382, 384 f; 105, 290, 293 ff; BGH, Urt.

v.8.7.1981 - VlllZR 222/80, NJW 1982,930,931

t. Mit seiner Schlußrechnung gibt der Unter-
nehmer zu erkennen, was er aus seiner Sicht

für seine Werkleistung noch zu fordern hat. Ent-

richtet der Auftraggeber die verlangte Schluß-
zahlung, so schließt deren vorbehaltlose An-
nahme Nachforderungen grundsätzlich aus
(S16 Nr. 3 Abs. 2-4VOB/B). Der Auftragneh-
mer kann den Verjährungsbeginn nicht durch
Verzögerung der Schlußrechnung nach Belie-
ben hinausschieben, weil der Auftraggeber not-
falls selbst die Schl!ßrechnung aufstellen darf
(S 14 Nr. 4 VOB/B).

Ei ne verg leich bare I nteressen lage der Vertrags-
partner betrifft $ B Abs. 1 HOAI; danach wird das
Honorar eines Architekten und lngenieurs fällig,

wenn die Leistung vertragsgemäß erbracht und
eine prüffähige Honorarschlußrechnung über-
reicht worden ist, so daß die Verjährung der
Honorarforderung erst mit dem Schluß des Jah-'
res nach ordnungsgemäßer Berechnung

beginnt (BGH, Urt. v. 19.6J986 - Vll ZR 221/85,

NJW-RR 1986, 1279;v. 14.3.1991 - VIIZR 10/90,
BauR 1991, 489). Eine solche lnteressenlage
fehlt im vorliegenden Fall. Es ist auch weder
behauptet noch festgestellt worden, die Parteien

hätten die Fäl lig keit ei ner Verg ütu n gsforderu ng

des Klägers an besondere Voraussetzungen
geknüpft und damit hinausgeschoben.

il

1. ljie Vorinstanzen sind zutrettend davon aus-
gegangen, die Verjährung der eingeklagten Ver-
gütungsansprüche für die Steuerberaterleistun-
geh, die nach unbeanstandeter tatrichterlicher
Feststellung von 1984 bis 1989 erbracht worden

sind, habe jeweils am Ende des Jahres begon-
nen, in dem diese Leistungen vorgenommen
worden seien.

lnsoweit ist maßgeblich, wann - innerhalb des
fortbestehenden (Dauer-) Auftrags - die Ange-
legenheiten beendet wurden, für welche die

berechneten Vergütungen verlangl werden (S7

StBGebV), Die,,Angelegenheit" im gebühren-
rechtlichen Sinne ist nicht identisch mit dem

,,Auftrag"; dieser kann mehrere Angelegenhei-
ten umfassen (vgl. $$0 lq 12, IQ StBGebV;
BGH, tJrt. v. 24.11 .1994 - lX ZR 222/93, a.a.O).
Die Angelegenheit, die sich auf mehrere -
gebührenrechtlich unbeachtliche - Einzelfätig-

keiten erstrecken kann, ist in der Regel die
Grundlage der Gebührenbemessung (Egge-

@
97,6

Die Teilnahme einer Steuerberatungsgesell-

schaft als Ausstellerin auf einer Fachmesse für

Heilberufe verstößt ebenso wie die dort vorge-
nommene Verteilung bzw. Bereithaltung von

Druckerzeugnissen mit einer Selbstdarstellung

ihres Leistungsangebotes gegen das Verbot der

berufswidrigen Werbung gem. S57 Abs. 1

StBerG. (Leits, n, amtl.)
(OLG Celle, Uft.v. 5.6.1996 - 13 U 263/95,
n. rkr. - DSIR 1996, 1223)

Proze8fährungsbe'fugnie dee Süeuer-

beraters / Praxistreuhänder / Honorar-
ansprüctre

Der Praxistreuhänder ist nicht befugt, die den

Erben zustehenden Honorarforderungen aus

Steuerberatung im eigenen Namen klageweise
geltend zu machen.
(LG Darmstadt, Urt.v. 16.3.1996 - 2 O 520/95

- DSüR 1996, 1584)

2. Das lnstitut für betriebliche Altersversorgung

- GIBA - legt als Ergebnis der Jahrestagung

1996 den Jahresband 1996 ,,Zur Zukunft der
betrieblichen Altersversorgung" vor. Folgende

Themen werden behandelt:

Betriebliche Altersversorgung am

Scheideweg

Versorg u ngsleistu n gen

neue haftungsrechtliche Aspekte in der

betriebl ichen Altersversorg u ng

Beratungsem pfehlu ngen zur AngerileSSefl -

heit der Bezüge und geschäftsführender

' Gesel'lsbhafter nach der neuen BFH-Recht-

sprechung

Deferred Compensation - Altersversorgung
gegen Bezügeverzicht -
Betriebliche Altersversorgu ng - akuteller

denn je -
Die Themen sind für Steuärberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und Unternehmer aktuell,

die sich mit betrieblicher Altersversorgung be-

fassen. Die Schrift kann für 15,- DM vom Gerling

lnstitut Giba unter der Fax-Nr. 0221/144-3461 "

bestellt werden.

1. Eine umfassende wissenschaftliche Untersu-

chung zur Bewertung von Wirtschaftsprüfer-

und Steuerberaterpraxen wird vom IDW-Verlag

vorgelegt. Es soll den Berufsangehörigen bei

der Bewältigurig dieses komplexen Problems

durch Empfehlungen und konkrete Lösungs-

ansätze unterstü2en. Ein Schwerpunkt wird

durch die Ermittlung eines Entscheidungswerts

in Kauf- und Verkaufssituationen gebildet. Da-

neben wird die Ermittlung gesetlicher oder
vertrag I icher Abf i nd u n gsansprüche erörtert.

Die Untersuchung wendet sich an die Angehöri-
gen der wirtschaftsprüfenden und steuerbera-

tenden Berufe, ist aber auch hilfreich anderen

Freiberuflern, die mit dem Problem der Praxis-

bewertung konfrontiert werden.

Joachim Englert, Die Bewertung von WP- und

StB-Praxen, 1996, 333 Seiten, DM 78,-, IDW-

Verlag, ISBN 3-8021 -0719-5

(Heft 1-2,1997)

Abschlußprüfung i

- und Steuerberatung, S319 HGB

Adelstitel
- Vermittlung d. -
Auskunftsvertrag

- stillschweigender Abschluß
: Bilanz
: Verhandlungen

Beweislast
- Kündigungsgrund

97,2

w,11

9Z 3e
9Z 39

GI Hinweise

Stichwort- und
Entsch e i d u n gsve rze i ch n i s
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Bußgeld

- Schaden

Dritthaftung
- sti llschweigender Ausku nftsvertrag
: Bilanz
: Verhandlungen

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung
: Testatshaftung

Finanzamt

- Versäumnisse d. -
Fortbildungsveranstaltung
- Werbungskosten

Fristenkontrolle

- Fristversäumnis, unverschuldetes
: Krankheit, Ehefrau

Gaststätten - Pachtvertrag

GlAktuell
- häusliches Arbeitszimmer

GmbH

- Geschäftsführer
: Steuerhaftung I

Hausverwaltung
- Honorar

- Nachbesserungsrecht

Honoraranspruch d. RA

- Abtretung d. -
Honoraranspruch d. StB

- Abschlagszahlung
: Verjäh ru ngsu nterbrech u ng

- Anerkenntnis d. Mandanten

- Failligkeit, $7 StBGebV
: ohne Rechnung?

- Hausverwaltung

- Hinweis auf Formvorschriften

- Honorarvereinbarung, unwirksame

- Pauschalgebühr, $ 14 StBGebV
: nichtige -, Vergütungsanspruch

- Praxistreuhänder

- Verjährung des -
: Abschlagzahlung, Verjährungs-

unterbrechung
: Verzicht auf -

- Verjährungsbeginn
: mit Fälligkeit

- Verjäh ru n gsu nterbrech u ng
: Abschlagzahlung

lnformation an Vorberater

- Klagefrist

Konkursverwatter

- Neugeschäft
: Masseschuld, 560 Abs. .1 

Nr. 1 KO?
: Umsatzsteuer, S58 Nr. 2 KO

- Steuerhaftung

Kündigung des Mandats
97,32 - fristlose -, 5627 BGB

97,2

97,16

97,2

97,2

97,45
97,45

97,6

97,29
97,45

Mandantengelder
- Herausgabeanspruch

- nichtiger Mandatsvertrag

Mandantenpflichten
- lnlormationen an RA

Mandatsübernahme
- Klagefrist

- Nachfrage beim Vorberater?

Mitverschulden
- lnformationen an RA

- lnformationen an StB

Nachbesserung
- Mängel in d. Hausabrechnung

Nachforderungszinsen, S 233 a AO

- Verstoß gegen Treu und Glauben

Praxistreuhänder
- Honorarforderung

Rechtsanwalt
* Sachverhaltserm ittl ung

Sachverhaltsermittlung
- durch RA

Schaden

- Bußgeld

Sittenwidrige Schädigung,
s826 BGB

- Erwerb eines Adelstitels

Steuerberater
- Aufsichtsrat
- Gewerbliche Tätigkeit

- Vertretung des Gesellschafters

- Gewerbebetrieb des Steuerberaters

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer
: Strohmann

Testat

- Verantwortungsbereich

Treuhänder
- nichtiger Mandatsvertrag

Verjährung S12 WG
- Beginn

- Haft pf I ichtversicherun g

- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch

Veriährung
(S 51 b BRAO n. F., S 51 BRAO a. F.)

- Arglisteinwand

- Verjährungsbeginn
: Schadenentstehung

= Schadenentstehung und
Mandatsende

: Vertragsberatung

- Verjährungshemmung

9Z 39
9Z 39

97,6

w,11
97, 11

97,

97,

97,16

ez 50

97,51

97,16

97,16

97,32

97,2

9Z 39

97,11

97,16

9Z 16

97,39
97,39

9Z 50

97,50

J
J

97,16
97,32

97,45

97, 11

9Z 50
ez 50
ez 50
ez 5097,29

97,45
97,23
97,23

97,29
w,45

97,23
97,23
97,51

97,29

97,29

97,3

97,46
97,46
97,46

97,25
97,25
97,25

97,16
97,16
9Z 16

Steuerberaterhonorar

- Fälligkeit

- Verjährung

- Rechnungslegung

- Abschlagszahlung
(BGH, Urt. v. 21.11.1996 - lX ZR 159/95)

Leitsätze:

1. Der Vergälungsanoprucft des Steuor-
beratere vedätrrt in avei Jahren (S196
Abs. 1 Na 15); die Veriährung beginff mit
dem $cfilu0 des Jahres, in dem die Ver-
giltung nadr I 7 $tBGebV fällig geworden
ist (g$ 198,201 BGB), unabhängig davon,
ob der $teuerberater aeinem Aufuag-
geber eine Recfinung ertoilt hat

2. 7*lr Veriäh rungsuntorbrsc$ ung du rctr

Abschlagszahlung.

Tatbestand:
Der Kläger verlangt vom Beklagten Vergütung

wegen Steuerberaterleistungen für die Zeit von

1981 bis 1988.

Der Klägerwar seit 1976 steuerlicher Berater der

Eheleute M. und W.E. Frau E. starb 1991 und

wurde von ihrem Ehemann beerbt; dieser starb

1992 und wurde vom Beklagten beerbt.

Der 1993 eingeklagte Anspruch auf Zahlung

einer Vergütung von insgesamt 65.731,88 DM

nebst Zinsen wurde in den Vorinstanzen zuer-

kannt. Mit seiner Revision verfolgt der Beklagte

weiter seinen Antrag, die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihm die Beschränkung seiner Haftung

auf den Nachlaß vorzubehalten.

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-

fungsurteils und Abweisung der Klage.

Aus den Gründen:
Die vom Berufungsgericht zuerkannte Honorar-

forderung gegen den beklagten Erben beruht

auf einem Steuerberatervertrag des Klägers mit

seinen verstorbenen Mandanten. Der Vertrag

umfqßte nach dem Vorbringen der Parteien und

den berechneten Leistungen alle anfallenden

Steuerangelegenheiten der Auftraggeber und

war deswegen - gemäß dem Regelfall - ein

Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung

zum Gegenstand hatte (SS 611 ff,675,1967 BGB;

vgl. BGHZ 115,382, 386).

Entgegen der Ansicht der Vorinstanzgn ist der
Vergütungsanspruch jedoch - gemäß der Ein-

rede des Beklagten - verjährt (5222 Abs. 1

BGB).

Die Vorinstanzen haben zu Recht angenom-
men, daß der Anspruch eines Steuerberaters

auf Vergütung nach der Gebührenverordnung

für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und

Steuerberatungsgesellschaften - StBGebV -
vom 17. 12.1981 (BGBI 11442), geändert durch

Verordnung vom 20.6.1988 (BGBI I 841), -
eberiso wie die Honorarforderung eines Rechts-

anwalts (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1994 - lX ZR

222/93, ZIP 1995, 118;v. 6.7.1995 - lX ZR 132/94,

WM 1995, 1962) - gemäß S 196 Abs. 1 Nr. 15

BGB in zwei Jahren verjährt; die Veriährung
beginnt mit dem Schluß des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist (SS 198, 20-1

BGB;KG DSIR 1979,296;OLG Celle, BB 1984,

92; OLG Koblenz, BB 1989,2001,2002; Egge-

siecker in: Bonner Handbuch der Steuerbera-

tung - Fach D - 1990, S 796 BGB Rdnr. 200;
Eckert/ Böttch er, Ste u erbe ratergebü h renvero rd-

nung 2. Aufl., Vorbem. 1.3.13 zu $1 - S. 131 t;

Mittelsteiner/Scholz, Steuerberatergebühren-

verordnung 3. Aufl., S. 63; dieselben, Handbuch

zu r Ste u e rbe rate rg e b ü h re nve ro rd n u n g 1 9 82, S.

1 3 ; B ittner/ Ru d ek, Ste uerberaterg eb ü h renver-

ordnung 1983, in: Der Wirtschafts-Kommenta-

tor,$7Anm.3).

Entgegen der Ansicht der Revisionsenruiderung

wurde die Verjährungsfrist nicht erst durch die

Berechnung der Vergütungsansprüche Ende

1989 und 1990 in Lauf gesetzt. Der Ver-
jährungsbeginn setzt nicht voraus, daR der
Steuerberater seinem Auftraggeber eine
Rechnung erteilt hat (Eggesiecker, a.a.O., S 198

BGB Rdnrn. 200, 220, 240, 400, 520; S 7
,,Ste ugo" Rd n r. 750 ; Ecke rt/ Böttcher, a.a.O. ; M it-

tel stei n er/ Scholz, Steuerbe ratergeb ü h renver-

ordnung, a.a.O., S. 67-65; dieselben, Handbuch,

a.a.O.; Bittner/Rudek, a.a.O., $ 7 Anm. 1, 3).

Daran ändert es nichts, daß in der Gebühren-

verordnung für Steuerberater eine entspre-
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Der u.a. für das Notarhaftungsrecht zuständige lX.

Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte über die

Frage zu entscheiden, ob ein (Anwalts-)Notar für
Schäden einzustehen hat, die Kapitalanlegern

dadurch entstanden, daB sie im Vertrauen auf eine
Erklärung des Notars über hinterlegte Sicher-
heiten einer lGpitalanlagegesellschaft mit Sitz
in Liechtenstein Gelder überließen.

Die angeblichen Sicherheiten für die hingegebe-
nen Beträge nebst derversprochenen Rendite von

10%o bestanden in barem Geld, das in Safes von

zwei Banken in Antwerpen und Brüssel deponiert
wurde, Dies geschah nach der Behauptung des

Notars wie folgt: Dieser und der Vertreter H, einer

in Delaware/USA ansässigen Gesellschaft, der die '

Gelder der Anleger von dem Liechtensteiner

Unternehmen überlassen wurden, begaben sich
zu den belgischen Banken und mieteten gemein-

sam einen Safe. Der laut Mietvertrag einzige

Schlüssel wurde dem Notar ausgehändigt.

Danach ging man in den Saferaum. Dort wurde
ein von H. mitgebrachter Geldbetrag von jeweils

mehreren Millionen Deutsche Mark in den Safe

eingelegt. Der Notar führte den Safeschlüssel in
das Schloß ein und drehte ihn zunächst in eine
Richtung. Sodann stellte H. als eine Art Gegen-
sicherung einen dem Notar nicht bekannten Buch-

stabencode ein. Danach drehte der Notar den
Schlüssel um 180 Grad in die andere Richtung

und zog ihn ab. Als zusätzliche Sicherung führte

ein weiterer Notar - T. - eine ihm von der Bank

übergebene L-förmige Stahlplatte (Schlüssel-

kralle) in das Schloß des Safes ein und sicherte

diese mit einer rechteckigen Stahlplatte und einem

mitgebrachten Vorhängeschloß. H. schrieb den
Buchstabencode auf einen Zettel. Dieser wurde
zusammen mit den beiden Schlüsseln des Vor-

hängeschlosses und einer von einem belgischen
Notar beglaubigten Vollmacht des H., die den ver-
klagten Notar berechtigte, nach Ablauf der An-
legungsfrist den Safe allein zu öffnen und über
dessen lnhalt zu verfügen, in ein Kuvert gesteckt,

Dieses wurde von H. versiegelt und an T. über-
geben mit dem Auftrag, es nach einem Jahr an

den verklagten Notar zu übersenden. Dieser und
H. erhielten von der Bank eine Zugangskarte zum

Saferaum, aus deren farblicher Gestaltung sich

ergab, daß nur beiden gemeinsam der Zugang
zum Saferaum zu gewähren war, Als auf die
hinterlegten Gelder zugegriffen werden sollte,

waren die Safes leer. Die Anlagegesellschaft in

Liechtenstein fiel in Konkurs. Nach H. wird von
lnterpol gefahndet.

Der Bundesgerichtshof entschied, daß der ver-
klagte Notar den Anlegern für den Verlust ihrer
Gelder wege n sch u ld hafter Amtspf I ichtverle2u n g

einzustehen hat, und bestätigte insoweit das Ober-
landesgericht Stuttgart als Vorinstanz. Das Ver-
wahrungsgeschäft entsprach nicht den Anforde-
rungen, die das deutsche Notarrecht an die Ver-
wahrung von Bargeld durch einen Notar stellt.

Danach muß ein Notar den Safe ausscfilieBlich
im eigenen Namen mieten und Alleinbesitz an
seinem Inhalt eruyerben. Daran fehlte es hier.

Gleichwohl hatte der Notar mit seiner gegenüber
den Anlegern abgegebenen Erklärung zu den hin-
terlegten Sicherheiten den Eindruck enrueckt, die
Hinterlegung entspreche den gesetzlichen Anfor-
derungen. Das hatte diese veranlaßt, ihre Gelder
der Gesellschaft in Liechtenstein anzuvertrauen.

Das Oberlandesgericht hatte allerdings gemeint,

der Notar könne erst auf Schadensersatz in

Anspruch genommen werden, wenn feststehe,
daß die Anlager keine andenrueitigen Ersa2mög-
lichkeiten hätten; als solche kämen hier
nnsprucne gegen die Berater rn Betracht, die das
An lagegeschäft verm ittelt hätten. Dem gegen ü ber
hat der Bundesgerichtshof es dem Notar venruehrt,

sich auf die Subsidiaritätseiner Haftung zu beru-
ten. Zwar braucht der Notar nach der Bundesnot-
arordnung regelmäßig erst dann zu hafen, wenn
der durch ihn Geschädigte nichtvon anderer Seite

Ersatz erlangen kann. Dies gift nach dem Gese2
nicht gegenüber dem ,,Auftraggeber" bei solchen
Geschäften, die - wie eine Venrvahrung von Geld

- nicht zur notariellen Beurkundungstätigkeit
gehören, sondern die auch andere Personen
wahrnehmen können und deren Übernahme der
Notar deshalb ablehnen darf. Der Bundesge-
richtshof hat sich erslmals grundsä2lich mit dem
Begriff des,,Auftraggebers" auseinanderge-
se2t. Er hat entschieden, daß darunter auch der-
jenige fällt, dem gegenüber der Notar gezielt

Erklärungen abgibt, von denen er weiß, daß diese
für den Empfänger die einzige verläßliche Grund-
lage für bedeutsame vermögensrechtliche Ent-

scheidungen sind.

(Urteile vom 21.11.1996 - lX ZR 182/95 u.a.;
Pressemitteilung d. BGH 68n996)

Verschwiegenheit
- Honorarabtretung

Versicherungsschutz
- wissentliche Pflichtverletzung
: Notaranderkonto,

ungeprüfte Auszahlung
: Risikoausschluß

- Sozietäts-Deckung
: Risikoausschluß eines Sozius

Vorberater
- Mandatsübernahme

Werbeverbot
- Bürogemeinschaft RA, StB

- lnternationale Sozietät

- Messestand

- Praxisbroschüre

Wiedereinsetzung
- Fristenkontrolle, s. dort
: Fristversäumnis, unverschuldete -

Erkrankung der Ehelrau

Zugang
- Zugangsvermutung, S 122 AO
: Berechnung der Drei-Tages-Frist
: Zweifel am Zugang

BGH v. 26.3.1996 - lX R 62193
: BFH/NV 1996, 797

BGH v. 25.4. 1996 - 1 ZR 106/94
: AnwBl. 1996,471

BGH v. 20.6. 1996 - lX ZR 
.106/95

BGH v. '10. 10. 1996 - ltl ZR 205/95

BGH v. 1Z 10.1996 - lXZR37/96

BGH v. 14.11. 1996 - txZR 215/95

BGH v. 21.11.1996 - txZR 159/95

OLG Celle v. 5.6. 1996 - '13 U 263/95,
n. rkr. - DSIR 1996, 1223

OLG Düsseldort v. 12.1, 1995 - 13 U 90/93

OLG Düsseldorf v. 8.2. 1995 - 15 U 215/93

OLG Düsseldorf v.8.2.1996 - 13 U 38/95

OLG Hamm v. 30.5. 1995 - 28 U 26/95

OLG Hamm v.22.9.1995 - 20 U 38/95
: AnwBl 1996,237

BFH v.7.12.1995 - lll R 12191
: BFH/NV 1996, 680

BFH v. i3.2. 1996 - Vll B 245/95
: BFH/NV 1996, 657

BFH v. 21.3. 1996 - X R 100/95
: BFH/NV 1996, 694

BFH v. 22.4.1996 - Xl B 2/96
: BFH/NV 1996,727

97,3

97,2

97,2

9Z 50

FG Berlin v. 23.6. 1995 - lll 283/92 9Z 50
Revision eingelegt-M beim BFH: IVR 36/96

FG Münster v.29.11.1994 - 15 K 3383/89 U 9Z 46

AG Potsdam v.15.2. '1996 - 22 C 487/95, 9Z 50
rkr. - DSIR 1996, 1063

97,6

eZ so
ez 36

9Z 36

97,3

9Z 50
97,2

9Z 51

9Z 51

w,2

97,51

9Z 50

w,2

97,16

97,11

97,6

97,32

97,29

97,51

97,45

9Z 39

97,23

97,25

9Z 36

LG Berlin v. 16.7 1996 - 36 O 789/95 - n.rkr. 97, 2

LG Darmstadt v. 16.3. 1996 - 2 O 520/95 9Z 51

- DSrR 1996, 1584

LG Düsseldorf v. 17.8. 1995

- 45 StL B/95, rkr. 9Z 50
: DSIR 1996,847

Gl-1/97



Vorschau aut3197

Mittelvenuendung / Drifthaftung /Verjährung / Sicherheiten (OLG Köln); StB-Haftung / Darlegungslast
für steuersparende Alternativgestaltung (OLG Düsseldorf); Anwaltshaftung / Schulung unter

Eheleuten / Anfechtung /Widerruf wegen groben Undanks (BGH); Schaden / Kosten tür überflüssiges
Privatgutachten / Unterbrechung des Kausalzusammenhangs / Schutzbereich derverletzten

Anwaltspflicht (BGH);Wiedereinsetzung / 3. Fristverlängerungsantrag / Berufungsbegründung (BGH);

N otarh aft u n g / Ve rm utu n g b e ratu n g sg e re chte n Ve rh a lte n s ( BG H )

Gl-Spezial
Steuerberaterhonorar 1 980 - 1 996

auf cD-RoM

Die Rechtsprechung zum Steuerberaterhonorar ist seit 15 Jahren ein Schwerpunktthema
in der Fachzeitschrift Gl. Eine Vielzahl auch nicht veröffentlichter Urteile

zu den Alltagsfragen des Gebührenrechts sind in diesem Spezial zusammengefaßt.

Weitere lnformationen und ein Bestellformular finden Sie in der Gl-Beilage
dieser Ausgabe oder können über die Gl-Service-Fax-Hotline (0221) 144-51 55

angefordert werden.

G l-Gesamtverzeichnis 1 980 - 1 996

Dieser Ausgabe liegt ein 16 Jahrgänge umfassendes Stichwort-
und Entscheidungsregister bei.

IMPRESSUM
Gl - Gerling lnformationen für wirtschaftsprüfende,

rechts- und steuerberatende Berufe

rssN 1430-550X

Herausgeber:
Gerling-Konzern Versicherungs-Beteilig ungs-AG

Abteilung Presse und lnformation
50597 Köln

Telefon: (0221) 1 44 -7298
Telefax: (O2 21) 1 44 - 51 27

Verantwortlich für den lnhalt:
Dr. Jürgen Gräfe, Rechtsanwalt -

Fachanwalt f ür Steuerrecht

Erscheinungsweise:
12 mal im Jahr, jeweils am 10. des Monats

Layout und Satz:
TypeConnection, Köln

Druck:
Pilgram Druck GmbH, Rösrath

Bezugsmöglichkeiten:
Nur im Jahresabonnement.

Preis: DM 96,-.iährlich inklusive Mehrwertsteuer
und Versandspesen.

Die Postgebühren sind jeweils eingeschlossen.
Bestellungen nimmt der Herausgeber entgegen.

Nachdruck:
Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung

10. Februar 1997 . 17. Jahrgang,
s. 28 - 53 . iSSN 1430 - 550 X

Gerling lnformationen für wirtschaftsprüfende, rechts- und steuerberatende Berufe

INHALT
Gl Aktuell

@
Steuerberaterhonorar

Fäl li g keit' Verjäh ru ng . Rech n u n gslegu ng' Absch lagszah I u n g
(BGH, Urt.v. 21.11.1996 - lX ZR 159/95)

@
Steuerberaterhaft ung, leichtfertige Steuerverkürzung

Bli ndes Vertrauen des Mandanten . Überwachungspflicht . Mitverschu lden
lnformationspflicht des Mandanten

(BGH, Urt.v. 14. 11 . 1996 - lX ZR 215/95)

@
Versicherungsschutz

Wissentliche Pflichtverletzung, $4 Nr. 5 AVB.Obliegenheitsverletzung oder Risikoausschluß
Deckung für den Sozius? - S 12 Nr, 2 AVB.Ungeprüfte Auszahlung von Anderkonto

(OLG Hamm, Urt.v. 22.9.1995 - 20 U 38/95)

E@
Dritthaftung

Bilanz für interne Zwecke' Auskunftsvertrag' Bankkredit
(OLG Düsseldorf, Urt.v.8.2.'1995 - 15 U 215/93)

@
Steuerberaterhonorar

Verjährung, S196 Abs. 1 Nr. 15 BGB.Einforderbarkeit'Hausverwaltung
Schadenersatzanspruch und Nach besseru ng

(OLG Düsseldorf , Urt.v. 12. 1 . 1995 - 13 U 90/93)

@
Haft ung des Konkursverwalters

Verletzu n g steuerrechtl icher Pf I ichten . U msatzsteuer aus Neu geschäften
(FG Münster, Ur1.v.29.11.1994-15 K3383/89 U)

@4tr
Gl Leitsätze

@
Gl Hinweise

@E

Gl-Spezial
Steuerberaterhonorar 1 980 - 1 996

auf cD-RoM

2

,9o
d
L
o
,E
6
o
o
tr

oo

I
N

f
3oa
=o
3
E
=C
o
o-
p

;

GK 6502 - 2.97


